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striche ruachell urtissen. Dieser Lrntelschied ividerspiegelt den craben zw-i-
schen Nord und Süd. in dieserlr Fall nlit eher uurgekelrrter lrrteressenlage.
Auclt wenn die gegenwãt'tiçre siruation nicht rn dje schjechtest de¡kba¡e
Ent werden die Banken nicht darum herunkonunen,
den ung, den sie tragren, unter Verrechnung der Koster:
zu ntwicklungspoltjk muss unbedingt darauf hinwir-
ken ieht.

ANMERKUNGEN

* Der vorlieg ist eine leicht überarbArtikels .,úbe itte Welt - und die Fowicklung ins erschienen als N¡. 11
sche¡r Diskuss ber: Erklârung von Betelrhofstl. 27,

l,

Hans Baunrann

G ewerk sch aftsstrate g ien a nges ¡ chts verä nd e rte r we ltwi rtsch aft-
licher Rahmenbed ingu ngen

Be¡eits die jüngste Diskussion um den Teuerungsausgleich, aber auch die
Debatte über das Bundesbudget haben gezetgl, dass diese neuen Bedingungen
zu verschä¡ften Auseinandersetzungen über die Verteílung des Sozialprodukts
fijhren werden, Auseinandetsetzungen und Kämpfe, die im Ausiand schon
seit einiger Zeitlun Gang sind.

Die Gewerkschaften sind du¡ch die Krise - und dies trifft lnindestens für
ganz Westeuropa zu - stark in die Defensive gedrângt worden- Die Zeit
der bequemen Verteilung von Einkommenszuwächsen ist vorbei. Nìcht einmal
meh¡ die mi¡imalen Postulate der Kaufkrafterhaltung und des Bewahrens
der erreichten sozialen Absicherung sind garantiert. Gerade in diese¡ Zeit
scheint es uns jedoch wichtig, dass die Arbeiterbewegung sich nicht nur auf
bewährte Verteidigungspositionen zurûckzieht, sondern Perspektiven fur
einen Weg aus der Krise aufzeigen kann, um der bürgerlichen Politik des
Lohn- und Sozialabbaus eine Alternative gegenüberstellen zu können. Diese
Perspektiven sollten sich nicht im Aufzeigen eines Wegs zur ,,Wiederankur-
belung" unserer nationalen Volkswirtschaft erschöpfen- Heute sind wir ge-
zwungen, auch den Aspekt des internationalen Strukturzusammenhangs und
die Ökologieproblematik in diese Diskussion einzubeziehen-

Hauptursache ist Strukturkrise

Angesichts der immer noch relativ geringen Anzahl von Arbeitslosen in der
Schweiz ist zu erwäh¡en, dass die Schweizer Wirtschaft aucl-r l.rinsichtlich
des Arbeitsmarktes nicht einzugrenzen ist, was nicl.rts a¡rderes bedeutet, als
dass sich ein Abbau von Arbeitsplátzen bei uns u.a. drrrch einen geringeren
Ausländerbestand und somit als Arbeitslosigkeit in z.B. Jugoslawien oder
Portugal áussert. Bereits ìnnerhalb eines Jahres wurden in der Industrie bei-
nahe 60'000 Arbeitsplãtze abgebaut. (1)

Die Akkumulationsbedingungen fìir das Kapital haben sich in den letzten
Jahren verschlechtert. So betrug z.B. die durchschnittliche jährliche Zuwachs-
rate des realen Bruttosozialprodukts in der Schweiz in den Jahren 1960-19'10
noch 4.1 Prozent. Für die Jahre von 1970 - 1980 fiel sie auf l.2Prozent.(2)
Für dieses Jahrzehnt ist kaum mit einer höheren Wachstumsrate zu rechnen.

Die Investitionen, die von 1960 - 1910 noch jährlich urn 5.5 Prozent zunah-
men, fielen im letzten Jahrzeh¡t auf eine durchschnittliche Zuwachsrate von
0.9 Prozent zurück und nahmen in den letzten 2Jahren sogar absolut ab. (3)
Entsprechend verringerte sich auch der Zuwachs der .Arbeitsproduktivität.

Diese Entwicklung deutet auf ei¡ anhaltendes Sinken der Profitraten hin.
Dies bedeutet nicht, dass weniger Profite erwirtschaftet wurden, sondern fur
die Masse des in der Schweiz neu akkumulierten Kapitals im Inland wegen
der Nachfrageschwäche zu wenig rentable Investitionsmöglichkeiten vorhan-
den waren und sind. Die Entwicklung der letzten Jahre unterstreicht diese
These:Trotz gestiegener Gewinne in den Jahren nach 1980 ist die Investitions-
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qtrote deutlich zurückgegangen. Das Bundesa¡lt fiù statistik schreibt de¡rn
auch im Kommentar zur volkwirtschaftlicireu Gesamtreclrnung des Jahres
1981: ,.Die eindrückljche Ausweitung der Brutto-Gesamtersparnis war 1981
hir die Schweiz geradezu charakteristisch. Ebenso typisch war jedoch. dass
die derart aufgestockte Ersparnis - uuter de¡r erwähnten Bedingungen kon-
junktureller Abkühlung - die Finanzierungsbedürfnisse der Inlandinvestitio-
nen übertreffen musste." (4) Folge war. dass das in der Schu,eiz nicht rentabel
genug anlegbare Kapital fiir Auslandinvestitionen. d.h. unter anderem auch fijr
den Export von Arbeitsplatzen, verwendet wurde. Die sog. Nettokreriitge-
währung an das Ausland erreichte denn auch rnit 5.i Mrd. Fr. einen neuen
tlöchstwert. (5)

Die wichtigsten u¡sachen fi.ir die gegenwärtige Krise, die sich in der schweiz
durch eine a¡haltende lnvestitionsschwãche wegen ungünstigen Kapita.lver-
wertungsbedingungen im Inland ãusse¡t, sind sicher einerseits die typischen
Merkmale einer zyklischen Konjunkturk¡ise, d.h. einer überprodLrktionskrise.
Verschjedene Merkmale der weltwirtschaftsentwicklung deuten aber darauf
hin. dass diese zyklische Krise zusalnmentrifft mit strukturellen verãnderun-
gen der kapitalistischen volkswirtschaften. Dies bedeutet. dass wir be¡eits
seit ca. 1973 in eine längere Phase der Stagnation ode¡ Beinal're-stagnation
getreten sind, die von zyklischen schwankungen nur verstärkt oder abge-
schwächt wird. (6)

Als wichtigste ursachen der längerfristigen, strukturellen verschiebungen kön-
nen genannt werden:

- Die steigende Tende Rohstoffe, deren wichtigste Auswûkur¡g dersog- erste und zweite , erschwe¡t zusätzlich die Konkunenzsitqa_tion det hochentwickel

Wir möchten hier nur die Frage
deckte Theorie der ,Jangen Wellen

aufwerfen, welche Rolle die wie<ier ent-
" gerade auch ìm Zusammenhang mit den

Sättigungstendenzen im Bereich der Wachstumsindustrien spielen könnte.
Sicher ist, dass langfristige Wachstums- oder Stagnationsphasen irnmer auch

im Zusammenhang mit wichtigen Innovationsschüben zu sehen sind' (7)
Auch nur angedeutet werden soll die wichtige Rolle des langfristigen, ten-

denziellen Falls der Profìtrate. Diese durch die eigengesetzliche Veränderung

der organischen Zusammensetzung des Kapitals verursachte Tendenz wirkt
sich bei einer Stagnation des Gesamtprodukts viel stärker aus als wenn das

Wachstum des Gesamtprodukts einigermassen mit dem Wachstum des kon-
stanten Kapitals schritthält.

Bürgerliche Wirtschaftspolitik verstärkt die Krise

Die Auflistung der wichtigsten Hintergründe der anhaltenden Krisener-
scheinungen zeigt, dass auch von Gewerkschaftsseite die internationale
Dimension der P¡obleme nicht einfach ausgeklammert werden darf Gerade

die ext¡eme Verflechtung der Schweizer Volkswi¡tschaft mit dem Weltmarkt
erschwert eine wi¡ksame Wirtschaftspoiitik und verunmöglicht es auch einer

,,alternativen" Wi¡tschaftspolitik und einer entsprechenden gewerkschaft-

lichen Strategie nur auf den Binnenmarkt zu schauen.

Die Antwort der Unternehmer und der bürgerlichen Politiker auf die zuneh-

menden Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals ist inzwischen auch in der

Schweiz deutlich geworden. Die Abkeh¡ von keynesianischen Rezepten und
die Hinwendung zur monetaristischen oder,,angebotsorientierten" Wirt-
schaftspolitik (8) hat sich längst durchgesetzt. Die neue Spielart bürgerlichen

Kriænmanagements,deren extremste Beispiele in Grossbritannien und in den

USA zu finden sind, haben zweifellos dazu gefifut, dass sich die internationa-
le Wirtschaftskrise noch verschârft hat. Auch heute, wo sich in den USA
deutliche Anzeichen eines bevorstehenden,,Aufschwungs" bemerkbar ma-

chen, bleibt klar, dass von einer Belebung der Wirtschaftnur die Kapitalseite
und ein kleiner Teil der Bevölkerung profitieren wird. Trotz prognostizierter
Gewinn- und Produktionssteigerungen fur 1983 wi¡d die Arbeitslosigkeit in

den USA und im gesamten OECD-Raum in den Jahren 1983 und 1984
noch weiter zunehmen, die A¡beitneh¡rereinkommen werden kaum steigen
(e)

Auch in der Schweizer Wirtschaftspolitik dominiert heute der Monetarismus:
Budgetgleichgewicht und Geldmengenziel stehen an erster Stelle. Sparan-
strengungenbeschränken die Möglichkeiten der öffentlichen Hand und ge-

lahrden das bestehende Niveau an sozialer Sicherheit. Auch der hohe Anteil
der Militärausgaben in den jüngsten Beschäftigungsprogrammen des Buncles

(42 Prozen| der Bundesauftrãge sind Militäraufträge) passt in dieses Bild.

Das Schweizer Kapital reagiert ebenfalls ,,angebotsorientiert": die gegenwãr-

tige Krise soll dafìir ausgenützt werden, Arbeitskosten einzusparen. Neben

neuen Rationalisierungsschüben und Restrukturierung von lndustrien soll
dies auch durch einen Reallohnabbau geschehen- Der Angriff der Arbeitgeber
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auf die Löhne anlâsslich de¡ Lohn¡unde g2lg3, der von Folitikern und bü¡-

Reallohnsenkung: weder ein Mittel gegen die ökonomische noch gegen die
ökologische Krise

,,oHNE Einkommensverzichte der A¡beitnehmer kanli weder die wirtschaft

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Kaufkrafterhaltung insbesondere fü¡
kleine und mittle¡e Hausha.ltseinkommen für die sicherung bestehender
Existenzmögliclùeiten wichtig ist. Auch sind in der Schweiz die du¡chschnitt-

Arbeitern gar deutlich, nämlich um 3.3 prozent gesunken und bei Angestell-
ten ungefähr gleich geblieben. (1 1)

Angesichts der Krise kommt der Lohnpolitik auch die wichtige Aufgabe zu,
zur stûtzung der Binnennachfrage beizutragen. Das gleiche lässt sich für den
Konsum des Staates, die Sozialversicherung und die öffentlichen Investitionen
sagen. Selbst wenn der Keynesianismus auch aus gewerkschaftlicher sicht als

3 1 wrDERspRrJcH i/s r

wirtschaftspolitisches Konzept abgewirtschaftet hat, bleibt unbestritten,
dass die Bekâmpfung de¡ kurzfristigen, zyklischen Ursachen der Krise ftu
die Nachfragebelebung unerlässlich ist. Obschon die Schweiz einen hohen
Export-/ Importanteil am Sozialprodukt aufweist, werden doch immer noch
ca. 60 Piozent des Bruttosozialprodukts im Inland produziert und kon-
snmiert, wobei auf der Nachfrageseite der Konsum privater Haushalte den
weitaus grössten Anteil ausmacht. Eine Senkung der Rea.llöhne um nur
wenige Prozent hat also einen entscheidenden, negativen Einfluss auf den
Wirtschaftskreisl auf .

Die ,,grünen" Argumente für Lohnabbau oder Lohnstopp

Unter ,,grünen" Argumenten fü¡ einen Lohnabbau verstehen wir die For-
derung nach Verzicht auf mel.rr materiellen Wohlstand, da eine Steigerung
des Bruttosozialprodukts auch imme¡ mehr ökologische Bedrohung mit sich
bringt, die Welt wichtiger Roirstoffe für immer beraubt und zudem die
Entwicklungsunterschiede zwischen ,,Nord und Súd" verstärkt. Ein Teil der
ökologiebewegung folgert da¡aus, dass wir bei den Löhnen mit dem Wohl-
standsverzicht beginnen sollten. Bekannt geworden ist vor allem die For-
derung nach Arbeitszeitverkürzung rnit entsprechender Lohnkiìrzung.
Die Forderung zum Verzicht auf mehr materiellen Wohlstand ist angesichts
der sich verschärfenden Umweltkrise und der Verschwendung von Ressourcen
in der kapitaiistischen Produktionsweise durchaus ernst zu nehmen. Unserer
Meinung ist de¡ öko-Krise und dem ,,Nord-Süd"-Problem aber nicht mit
Lohnverzicht in den hochentwickelten Ländern beizukommen. Im Gegenteil:
Lohnverzicht bedeutet in unserem System automatisch eine Steigerung der
Gewinne. Wenn die Nachfrage nach meh¡ Güte¡n und Dienstleistungen wegen
der zu niedrigen Löhne nicht da ist - wie dies gegenwärtig der Fall ist -
können zwa¡ die Gewinne kaum für Erweiterungsinvestitionen verwendet
werden. Es wird jedoch noch mehr rationalisiert und zwar mit Teclrnologien,
die keineswegs den Anforderungen einer menschen- und umweltgerechten
Entwicklung entsprechen sondern meist nur den Anforderungen des Profits.
Dies bewirkt vermeh¡te Arbeitslosigkeit und eine Verstârkung der Krise,
welche sich auch negativ auf den Weltmarkt und insbesondere auf die zweite
und dritte Welt auswirkt, beispielsweise über ein Sinken der Rohstoffpreise.
Zudem wird vermehrt Kapital in die Dritte Welt exportiert, was das Aus-
beutungssystem verstärkt und nicht schwächt.

Loh¡ve¡zicht ist also keineswegs ein erstrebenswerter Beitrag der Gewerk-
schaften gegen ökologiekrise und imperialistische Ausbeutung, auch wenn
zugegeben we¡den muss, dass heute ein Teil des Haushaltseinkommens
auch der unteren und mittleren Einkommenschichten fìt nutzlose oder aus
ökologischen Grijnden fragwúrdige Güter und Dienstleistungen ausgegeben
werden muss, für die es theo¡et¡sch sinnvolle¡e und billigere Alternativen gä-
be. Hier gibt es aber nur die Möglichkeit, drekr auf die Produktion und da-
mit auf die Angebotsseite Einfluss zu nehmen und von gewerkschaftlicher
Seite aus sinnvollere Alternativen in der Produktion (im Sinne von menscllen-
WIDERSPRUCH 5/83 32



gerechten Techniken) aber auch im Konsumbereic.h und bei den öffentiichen
Investitionen zu fordern. Hier sind zwar erst Ansätze vorhanden und die
vor allenr im Ausland (12)
In der Schweiz gabe es wichtige Aufga
strukturelle K¡ise. Zu denken ist hie¡
konversion oder zum menschengerech
systeme. Die Gewerkschaft Bau und Holz (GBH) hat ansatzweise einige
strategien zur längerfristigen umorientierung de¡ Bauinvestitionen diskutiert.
(13) Diese Ansätze sollen insbesondere, was die öffentlichen Investitionen
angeht, noch weiterentwickelt werden. Hie¡ wü¡den die Gewerkschaften in
einen völlig neuen Bereich vorstossen: es müsste ja nicht nur daniber disku-
tiert werden. wie über Investitionen und produktion mitbestinrmt werden
kann. sondern es müssten auch echte inhaltliche, technische und gesell-
schaftliche Alternativen aufgezeígt werden -

Arbeitszeitverkürzung an erster Stelle

Für die Durcìrsetzung solcher alternative¡ angebotsorientie¡ter Postulate müss-
ten Gewerkschaften und die gesamte alternativ-grüne Bewegung, wo immer
möglich, an einem st¡ick ziehen. Denn insbesondere im Bereichder p¡ivaten
Investitionen lâsst sich das schweizer Kapital bis heute überhauit nicht
drein reden.
Schon mit viel tradjtionelleren Postulaten gegen die langfristige strukturelle
Krise haben es die Schwejzer Gewe¡kschaften schwer genug. Hier steht sicher
die Forderung der Arbeitszeitverkürzung im Vordergrund- A¡beitszeitverkür-
zung im weiteren Si ns der Lebens-
a¡beitszeit, also z.B. r Verlängerung
von Ausbildungszeit s wird es mös-
lich sei¡. auch länge -Arbeitsk¡äftJ

du¡ch Rationalisierung etc. etwas entgegenzuseÍzen. Die Arbeitszeitverkij¡-
zung als prioritäre Forderung ist auch die wichtigste Massnahme der Gewerk-
schaften gegen die Gefah¡ einer Spaltung der Arbeitnehmer in ei¡ Heer von
unterprivilegierten Arbeitslosen oder nur zeitweise Beschäftigten und eines
Hauptteils von Arbeitern und Angesteilten, die fortgesetzt unter materiell
einigermassen gesicherten Bedingungen beschäftigt werden kann.

Die Arbeitszeitverkürzung kommt auch den ,,grünen" postulaten entgegen:
Produktivitätsfortsch¡itte werden vermehrt für mehr F¡eizeit anstatt für
ìröhere Reallöhne verwendet. Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitiger Siche-
rung der Reallöhne garantiert auch, dass die aufgezeigten negativen Effekte
von Lohnsenkungen nicht eintreten, da die Einkommensve¡teiluns nicht zu-
gunsten der Kapitalseite verände¡t wird.

Da im Moment zwei Initiativen zur A¡beitszeitverkürzung hängig sind (Ferien-
initiative von sGB/sPS und Herabsetzung des Rentenalters von pocH/pdA/
PSA/SAP) und demnächst der SGB eine neue 40-Std-wochen-Initiative
startet, muss mit einer heftigen Auseinandersetzung über diese wichtigen

Forderungen der Arbeiterbewegung gerechnet werden- Dies obschon die

Arbeitszeitverkiirzung mindestens als ejn wichtiger Beitrag zur längerfristi-
gen Sicherung der Arbeitsplätze nicht nur von allen europäischen Gewerk-

schaften gefordert, sondern inzwischen auch von vielen europäischen Re-

gierungen akzeptiert wird. (la)

Gegen die Arbeitszeitverktirzung als beschãftigungspolitische Massnahme

we¡den von der Kapitalseite verschiedene Gegenargumente ins Feld geführt.

Das wichtigste Gegenargument ist das gleiche wie gegen die Reallohnsiche-

rung: durch Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn erhöhen sich die Pro-

duktionskosten. Dabei verliere die Exportwirtschaft einen Teil ihrer Kon-
kurrenzfähigkeit und Arbeitsplätze gingen verloren. (l 5)

Internationale Konkurrenzfähigkeit gegen internation ale Solidarität

Angesichts der relativ hohen Abhângigkeit der Schweizer Wirtschaft vom

Weltmarkt kann mit dem Argument der internationalen Konkurrenzfühigkeit
praktisch jedes Postulat der Arbeìterbewegung, das den Profit gefdhrdet, be-

kämpft werden- Es dient als Rechtfertigung fùr die Einfilluung menschen-

feindlicher, arbeitsplatzvernichtender Technologien, fur Reallohnabbau,

als Argument gegen die Arbeitszeitverkürzung. So entsteht ein vermeint-

licher Sachzwang, der verunmöglichen würde, überhaupt irgendwelche Verän-

derungen vorzunehmen, die nicht im Interesse des inte¡nationalen Kapitaìs

sind.

Dabei sind wir angesichts der stagnierenden Nachfrage in den kapitalistischen

Ländern in einer situation des Nullsummenspiels: verschafft sich eín Land

mittels einer ,,angebotsorientierten" Politik entscheidende Kostenvorteile,
wie z.B. die USA, wenn die Löhne der Automobi.larbeiter gesenkt werden,

gehen einem anderen Land A¡beitsplätze verloren, da die Gesamtnachfrage

ja rucht steigt (sonde¡n im Fall von LohnkÜrzungen sogar sinkt). Verhalten

sich alle L'ãnde¡ so, kom¡nt es zu einem Konkurrenzkampf zulasten der Ar-
beitnehmer, bei dem jene Lánder, in denen die Gewerkschaften schwach ode¡

unterdnickt oder extrem korporatistisch sind, am besten abschneiden. Die

Situation der Weltwirtschaft verschlechtert sich at¡er wegen der sinkenden

Gesamtnachfrage zusehends, was auch zulasten der 3. Welt, ja sogar der sog.

Schwellenländer gehen muss. Ausdruck einer solcl-ren Entwicklung, wie sie

ja teilweise stattgefunden hat, ist dann z.B. die hohe internationale Verschul-

dung dieser Lânder.

Die ,,angebotsorientierte" Reaktion de¡ nationalen Kapitale auf die ver-

schärfte Konkurrenzsituation flihrt zweifel]os auch zu einer stârkeren Ex-
portabhángigkeit dieses Landes- (16) Fi.t ein Land wie die Schweiz wäre aber

genau das Gegenteil anzustreben. Dies heisst nicht Abkoppelung vom Welt-

markt, aber Verringerung der Exportabhängigkeit, ink.l. dem Export von

Dienstleistungen im Finanzbereich, innerhalb der Möglichkeiten eines

rohstoftàrmen Landes, und damit auch grössere Resistenz gegen ökonomr-
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Sozialdumping und GATT
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mehr Wohlstand für aile. Aber O^ ii-
schieht nur im Himmel der Theorie.>
Prof. René Erbe. Basel

Hans Baumann'

ne Uruguay-Runde
kräftigen Liberali-
Welthandel auslö-

sen und soll allen Ländem und Regionen,
auch den Ländem derDritten Welt. durch
den besseren Zugangzum Weltmarkt zu-
sätzliches Wirtschaftswachstum ermös_
lichen. Dies geschieht insbesondeie
durch e der Zölle.
die z.B. ieproduk-
te vollst unddurch
den Einbezug neuer Bereiche, wie der
Dienstleistungen in das Abkommen.

Sozialdumping
und Liberalisierung

Auch die meisten Gewerkschaften sDre_
chen sich heure grundsätzlich fi¡r åine
weitere Liberalisierung des Welthandels
aus. Protektionismus könnte zwardie In_
dustrieländer vor billigen I¡nporten aus
den aufstrebenden Schwellenländern
Südostasiens und Osteuropas schützen
und kurzfristig Arbeitsplätze sichem.

schaftliche Erstarkung in den weniger
entwickelten Staaten auch wieder Àb_

* Hans Baumann ist ZentralseketZir der Gewerk-
schaft Bau und lndustrie GBI.
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satzmärkte für Produkte und Dienstlei_
stungen aus den Industrieländem.
Den offensichtlichen Vorteilen des libe_
raleren \il'eltha¡rdets stehen grosse Risiken
gegenüber. Durch die schärfere Konkur_
renz im Welthandel undum produktions_
standorte sowie der Tendenz zur Globa_
lisierungen der Konzeme nimmt die
Gefahr des Sozialdumpings zu. Durch
die Globalisierung der'Wiruchaft nehmen
gleichzeitig die Einflussmöglichkeiten
des Nationalstaates ab, der bis anhin vor
allem die Aufgabe der Regulierung und
der Kontrolle von Sozialstandards wahr_
genommen hat. Die gleiche Tendenz ist
bezüglich der Beziehungen zwischen
den Arbeitgeber- und den Arbeitnehme_
rlnnen ersichtlich.

Begriff und Folgen
von Sozialdumping

Unter dem Begriff <Sozialdumping>
können ganz verschiedene Situationén
verstanden werden. Eine allgemein gülti_
ge Definition, die man auch ftir eine
eventuelle Sozialklausel im GATT ver_
wenden könnte, gibt es nicht. Hier sollen
darunter vor allem drei Aspekte verstan_
den werden;
O Unterschiede im Lohnniveau bzw. in
den Arbeits
verschieden
we¡den von
nutzt, um die Lohn- und Arbeitsbedin_
gungen gegen unten zu nivellieren. Dies

als Lohndumping bezeichnet werden.
Dies gehört zu einem <normalen> markt_

letztlich eine wifschaftliche Konversenz
zwischen Regionen nicht denkbar. Lõhn_
dumping ist nur das gegenseitige Aus_
spielen von Lohnkostendffireizen zu
Last e n de r B e s chtifti g t e n.

O Unter Sozialdumping wird auch ver_
standen, wenn sich Unternehme¡ in ein_
zelnen Ländem Ko st env orteile v ercchal_
fen, indem sie sich über intemationale
Vereinbarungen, wie z.B. die Menschen_
rechtskonvention oder Vereinbarungen
des lnternationalen Arbeitsamtes üier
Gewerkschaftsrechte bzw. soziale Mimi_
malstandards, hinwegsetzen und dies

Weltmarkt erlangen kann. Eine solche
Praxis ist oft begleitet von einer (Jnter-

Gewerlcschaftsrechte
okratische n, p olitis chen

O Eine drirte Variante des Sozialdum_

Arbeitskolonnen, ausländischen Subun_
oder gar der
eingereisten

nländern ge-
Firmen ihre

Belegschaften ins Ausland <<entsenden>.
ohne die dort üblichen oder vertraglich
vereinbarten Lohn- und Arbeitsbe¿in_
gungen einzuhalten. Mit der Liberalisie_
rung der Dienstleistungen und der Aus_
dehnung des GATT-Kodex über das
ö n wird
d interna_
ri

In Zusammenhang mit dem GATT ist in
den letzten Monaten vor allem die zweite
Form von Sozialdumping diskutief
worden.
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Verschiedene Autorinnen und Autoren

regionalen Disparitäten die Gefahr des
Lohn- und Sozialdumpings zunimmt.

Zunehmende Verwilderung
auf Weltebene

Es kann gezeigtwerden, dass die zuneh-
mende Standortkonkurrenz unter den
europäischen Låindem sowie auch zwi-
schen Europa und dem amerika¡rischen
bzw ostasiatischen Raum bereits heute
zu einer Verschlechterung der sozialen
Standards, einer Zunahme der Armut und
zu einer ungleicheren sozialen Verteilung
geführt hat. So sind die öffentlichen Aus-
gaben fi.ir soziale Sicherheit, Erziehung
und Wohnungsbau in Deutschland, Eng-

Babilonium
AFL-CIO : US-amerikanischer Gewerk-

schaftsbund

APS : Allgemeines häferenzsystem
(= Meistbegünstigungsklausel)

EGB : Europäischer Gewerkschaftsbund

EU: Europäische Union (ehem. EG)

GAIT: General Agreement on on Tarifs
and Trade

IAO: Internationale Arbeitsorganisation
(= International Labour Organisa_
tion ILO mit Sitz in Genf)

IBFGI Internationaler Bund freier Ge-
werkschaften

WTO: ÌVorld Trade Organisation (Nach_
folgeorganisation des GATT)

auchinJapan
its rückläufig.

der Anteil der SozialausrJjimii
tosozialprodukt z.B. von l9g0 bis 1991
von28,7 auf 26,6 Prozent zurückgegan-
gen. In einem kürzlich veröffentlichten
Bericht beschreibt die EG-Kommission
die seit den achtziger Jahren zunehmende
Tendenz zur sozialen Ausgrenzung in al_
len Mitgliedstaaten und in verschiedenen
Formen. Deutlich zugenommen haben
in allen Ländem auch die Formen prekä_
rer oder atypischer, schlecht geschützter
und unterbezahlter Arbeitsverhältnisse.
befristete Arbeitsverträge, unfreiwilli ger
Teilzeitarbeit, Leiharbeit,,<unechie,
Selbstständigkeit usw.
Die zunehmende Ungleichheit und so-
ziale Ausgrenzung in den Industrielåin_
dem ist aber keineswegs den weniger
entwickelten Llindern zugute gekom-
men. Im Gegenteil: Der Anteil der Län-
der am Welt-BSB in denen die ärmsten
20 Prozent der Bevölkerung leben, ist in
den letzten dreissig Jahren von 2,3 auf
1,4 Prozent gefallen. Im Jahr 1960 ver-
fügten die reichsten 20 prozent über das
Dreissigfache der Mittel der ärmsten 20
Prozent. 1989 betrug dieses Verhältnis
bereits eins zu 59.
Eine åihnliche Gefahr wie bezüslich eines
<levelling down>> bei den soziãlen Stan-
dards besteht auch hinsichtlich Umwelt_
und Gesundheitsschutzaufl agen, wo ver_
schiedene Fälle dokumentiert worden
sind und wofür vom ehemalieen EG-
Umwelt-Kommissar Meana dir Aus-
druck <Öko-Dumping> geprägt wurde.

Vorschläge zur Verh¡nderung
von Soz¡aldumping

O Verknüpfung mit der Meistbegünsti-
gungsklausel (APS, atlgemeines pröfe-
renzsystem): Dies ist der bilaterale Weg,

Protest gegen GATT
Französiæhe Umweltschützerlnnen.
Konsumenllnnen- und Eauernverlreter
demonstrierten in Genf bei Beginn der
achten Welthandelsrunde 1 9g2.
Sie beschenkten die eintreffenden
Diplomatlnnen mit einer Flasche eines
billigen Weinverschnitts, auf deæen
Etikette *Grand cru du Gaü, une setec-
tion Arthur Dunkel & Associes, Geneve,
aufgedruckl war.

den die USA schon seit 1984 kennt. Dort
gibt es im APS eine Klausel über die
Rechte der Arbeiterlnnen. Verstösst ein
Land gegen diese Rechte, kann in den
USAeine Beschwerde gegen die Gewäh_
rung der Meistbegünstigung für dieses
Land geführt werden. Die meisten Be-
schwerden sind bisher von Menschen_
rechtsorganisationen und vom Gewerk_
schaftsbund AFL-CIO gekommen, so
auch diejüngste gegen die Volksrepublik
China. Das Europäische parlament hat
im Februar 1994 eine Resolution verab-
schiedet, in der die Kommission aufse_
fordert wird, im ApS der EU ebenfills
eine Sozialklausel zu verankem.

O Die Vorschlöge der Gewerlcschaften:
Der Intemationale Bund freier Gewerk-
schaften (IBFG) und der EGB haben im
Vorfeld des Abschlusses der Uruguay-
Runde in Marrakesch verschiedenã Voi_
schläge zur Aufnahme von Sozialklau_
seln in das Abkommen gemacht. Danach
sollten sich die Vertragsparteien darauf
einigen, mit geeigneten Massnahmen die
Einhaltung von Mindesta¡beitsnormen
laut Def,rnition eines gemeinsamen Bera-
tungsausschusses der IAO und der WTO
zu gewährleisten. Kommt ein Land die_
sen Verpflichtungen nichtnach, kann Be_
schwerde gefühf werden, welche vom
IAO-Sachverstlindigenrat überprüft
wird. Es werden dann zwei J ahreZeiiein-
geräumt, um die Sozialklauseln zu er-
füllen, und es wird von der IAO eine ent_
sprechende Un
Erfüllt ein Land
trotzdem nicht.
Handelssanktionen verhängt werden.
Der EGB schlägr zudem für die EU eine
interessante Variante der amerikanischen
Sozialklausel im APS vor: Danach soll
das APS-System der EU weiterhin fi.ir
alle Llinder wie heure gelten. Zusätzlich
sollen aber denjenigen Ländem, welche
der neu einzuführende Sozialklausel ent-
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sprechen, ein höheres Mass an Vorzügen
eingeräumt werden.

O Die Vorschläge des Europriischen
Parlaments: Die im Februa¡ verabschie-
dete Resolution errtspricht mehr oder we-
ni ger den Forderun gen der Gewerkschaf-
ten. Darin wird aber präzisiert, dass eine
Sozialklausel vor allem die IAO-Kon-
ventionen Nr. 5 und 138 (Verbot der Kin-
derarbeit), Nr. 29 und 105 (Verbot der
Zwangsarbeit) sowie Nr. 29 und 105
(Vereinigungsfreihei t und Recht auf Kol-
lektivverhandlungen) beinhalten sollte.
Im Artikel XX (e) des GATTsoilten diese
Rechte aufgenommen werden.

C Die Vorschlrige des Generqlsekretärs
der IAO: Der diesjährigen Bericht des

Generalsekretärs der IAO, Michel Han-
senne, widmet der Forderung nach So-
zialklauseln im GATT ebenfalls ein län-
geres Kapitel. Er spricht sich dabei in der
Tradition der IAO grundsätzlich für die
Freiwilligkeit bei der Einhaltung der
IAO-Normen aus. Gleichzeitig wird je-
doch auch darauf hingewiesen, dass der
IAO in Zusammena¡beit mit der WTO
eine grössere Rolle bei der globalen Ver-
besserung und Kontrolle von Sozialstan-
dards zukommen muss. Zudem beftir-
wortet Hansenne eine dreigliedrige
(Arbeitgeberln / Arbeitnehmerln / Staat)
Grundsatzerklärung über die Einhaltung
sozialer Mindeststandards durch multi-
nationale Untemehmungen, die sich
nicht an die Staaten, sondem direkt an
die Untemehmungen richtet. Diese sol-
len sich freiwillig einer solchen Sozial-
klausel unterstellen und würden dafür
eine Art <Soziallabel> erhalten. Dies ist
mit der Hoffnung verknüpft, dass Kon-
sumentlnnen bei ihren Kaufentscheidun-
gen das soziale Verhalten einer Unter-
nehmung honorieren würden.

BRESCHE Juli/Auoust 1 994

Sozialklauseln als neue
Form des Protektionismus?

Nicht immer zu unrecht wurde vor allem
von seiten der Entwicklungsländer die
Forderung nach Sozialklauseln als ver-
steckter Protektionism us für bedrohte In-
dustrien bezeichnet. Tatsächlich ist es

verdächtig, wenn ausgerechnet die kon-
servative Regierung Grossbritanniens
ihr Herz für Sozialklauseln entdeckt.
nachdem sie sich innerhalb der EU im-
mer gegen eine Harmonisierung von so-
zialen Standards gewehrt und bei der So-
zialcharta wie auch beim Sozialprotokoll
im Maastrichter Vertrag ein <opting-ouÞ>
erreichen konnte. Grossbritannien be-
treibt also innerhalb der EU eine Art
Sozialdumping, will dies aber den Kon-
kurrenzindustrien in Niedriglohnlåindem
verbieten. Der gleiche Verdacht kommt
bei den USA auf, die sich jetzt plötzlich
für soziale Mindeststandards einsetzen.
innerhalb der IAO aber eine eher betrüb-
liche Rolle spielen. Von den bisher 174
IAO-Konventionen haben die USA nur
ganze 1l(!) unterzeichnet. Das ist weni-
ger als beispielsweise die Fidji-Inseln
oder Kasachstan. Eu-L¿inder wie z.B.
Spanien haben über 100 Konventionen
unterzeichnet.

Richtig ist auch das Argument der Ent-
wicklungslåinder, dass ein Angleichen
derLöhne nicht erzwungen werden kann,
sondem dass die Löhne immer auch die
verschieden hohen Lebenskosten und
das verschiedene Niveau der Produktivi-
tät wiederspiegeln müssen. Tatsächlich
ist für einen Vergleich der Produktions-
kosten und somit der KonkurrenzfZihig-
keit nicht die absolute Lohnhöhe enç
scheidend, sondern die Höhe der
Lohnstückkosten. Innerhalb Europas
sind etwa die Lohnstückkosten im Nied-
riglohnland Portugal im Durchschnitt
etwa gleich hoch wie in der Bundesrepu-
blik Deutschla¡rd.

Regelungen
verh¡ndern Missbrauch

Von den Gewerkschaften ist als Kriteri-
um für Sozialklauseln auch nie die Lohn-
höhe in die Diskussion eingebracht wor-
den, sondem Gewerkschaftsrechte oder
etwa das Recht auf Kollektivvereinba-
rungen, u.a. auch für die Festsetzung von
Minimallöhnen. Die Durchsetzung sol-
cher Rechte kann dann schliesslich auch
einen positiven Effekt auf das Lohnni-
veau haben, aber nur immer in bezug auf
einen gewissen, von einem Land erreich-
ten Entwicklungsstand,
Wenn von ultraliberalen Ökonomen
Massnahmen gegen Sozialdumping von
vomeherein als versteckter Protektionis-
mus abgetan werden, müsste von diesen
eigentlich erst recht auch die heute gül-
tige Anti-Dumping-Regelung im GATT
kritisiert werden. Artikel VI im GATT er-
laubt ja ausdrücklich Gegenmassnah-
men. wenn aus einem Land Produkte zu
<unfairen> Preisen exportief werden.
Was ein unfairer Preis ist. wird zwar de-
f,rniert. Die Definition låisst aber viel Er-
messensspielraum offen. Der Begriff des
Sozialdumpings könnte auf der Basis ei-
niger grundlegender, von der IAO fest-
gelegter Rechte der Arbeitnehmerlnnen
hingegen recht präzis definiert werden
und würde zu wenig Missbrauch Anlass
geben.

Sozialdumping auf Kosten
der Benachteiligten

Die Argumentation, dass Lohn- und So-
zialdumping weniger entwickelten Re-
gionen und Låindem zugute kommt, da
ein gewisses <levelling-down> ihreKon-
kurrenzvorteile eher erhalten kann als
eine Angleichung der Sozialbedingun-
gen gegen oben, ist nicht immer richtig.
Denn Sozialdumping in dem Sinne, dass

57
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Kostenvorteile in weniger entwickelten
Regionen von transnationalen Untemeh-
men dazu benützt werden, Druck auf die
Regierungen und Gewerkschaften in den
<reicheren> Regionen zu machen, um
dort die Sozial- und Arbeitskosten zu
senken, wirdja oft gerade dazu verwen-
det, um Investitionen nicht a:uslagem zu
müssen. Zudem wird die Standortkon_
kurrenz nicht nur zwischen <reichen>
und <<armen>> Regionen, sondern oft eben
auch zwischen verschiedenen struktur_
schwachen Regionen wie z.B. zwischen
von Umstrukturierungen betroflenen tra_
ditionellen Industriestandorten (2.8.

Lothringen oder Merseyside) und Ent
wicklungsländern ausgetragen. In die_
sem Fall führt Sozialdumping erst recht
zu einer geftihrlichen Spirale gegen un_
ten.

Den Gasino.Kapitalismus
verh¡ndern

Nicht nur für die Beschäfrigten in den
weniger entwickelten Regionen der Drit-
ten Vy'elt und Osteuropas ist schliesslich
ein sozialer Fortschritt, der mit dem Wirt_
schaftswachstum einhergeht und ein

ausgewogenes Vy'achstum zwischen
Konsum und Investitionen garantiert,
wichtig. Auch für die Weltwirtschaft als
ganzes kann als Wachstumsmodell f,ir
Entwicklungsregionen nur das <fordisti-

en, das gleichzeitig
steigerung auch die
d die Sozialstan_

dards anhebt. Nur so ist gewährleistet,
dass überschüssige Gewinne aus der
Dritten und Zweiten Welt nicht wieder in
den Industrieländern investiert oder auf
den intemationalen Finanzmärkten an-
gelegt werden, sondem in den Ländem
selbst bleiben. Nur so kann ve¡hindert
werden, dass die Ungleichheiten noch
vergrössert werden oder die Weltwirt_
schaft zum Casino-Kapitalismus ver-
kommt, der letztlich in einer krisenhaften
Entwicklung enden muss. Eine ähnliche
Aussage s der
ökologis õnn"
deren we öto-
kollaps v

Vieles noch offen

An der Abschlusskonferenz der Uru-
guay-Runde in Marrakesch wurden trotz

bezüglich
en aufge-
Vorstösse

der EU und der USA scheiterten vor allem
am \ffiderstand der Entwicklunssländer.
In der Erklärung zur Abschlússrunde
wurde allerdings eine Formulierung fest-
gehalten, welche die V/TO ve¡pflichtet,
sich zukünftig mit der Frage deì Sozial-
standards auseinandersetzen. Bezüelich
der ökologischen Fragen ist man sõhon
einen Schritt weiter: Ein ståindieer Aus_
schuss innerhalb deiV/TO soil dlese Fra-
gen in Zusammenhang mitdem Welthan-
del bearbeiten und entsprechende Regeln
ausarbeiten.
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ziel der uruguay-Runde des GATT ist die Auslösung eines neuen Liberalisie_
rungsschubs für den welthandel, der allen Ländem und Regionen durch den besse_
ren zugang zum weltmarkt zusätzliches wirtschaftswachstum ermöglichen soll.
Dies geschieht insbesondere durch einen weiteren Abbau der zölle, die z.B. fÌir
Pharma- und chemieprodukte vollständig entfallen sollen, durch einen Abbau an_
derer Handelshemmnisse und durch den Einbezug neuer Bereiche, wie der Dienst_
leistungen und dem geistigen Eigentum in das Abkommen.

Das grundsätzliche Ziel einer weiteren Liberalisierung des Welthandels wrrd heute
kaum mehr bestritten. Die Wohlstandseffekte der Realisierung absoluter und kom-
parativer Vorteile durch multilateralen Handel sind tl-reoretisch ,-,n¿ empirisch be-



Hans Batulann

legbar. Eine Znnahme der protektionistischen Tendenzen als mögliche Alte¡native
könnte zwar die Industrieländer vor billigen Importen aus den autitrebenden

Schwellenländern Sùdostasiens und Osteuropas schützen und auf kurze Sicht Ar-
beitsplätze sichern. Dies kann eine temporäre Strategie sein, um nötige Umstruk-
turierungen abzufedern und sozialverlräglicher zu gestalten. Sie schützt jedoch
kaum vor der längerfristen Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland und för-
dert die Zementierung ineffizienter Struktulen in den Industrieländern. Zudem
bedeutet eine wiftschaftliche Erstarkung in den weniger entwickelten Staaten auch

wieder Absatzmärkte für Produkte und Dienstleistuneen aus den Industrieländem.

Den offensichtlichen Vorleilen des Freihandels stehen grosse Risiken gegenùber.

Durch die schärfere Konkurrenz im Welthandel, den Wettstreit um Produktions-
standorte und der Tendenz zr-rr Globalisierungen der Konzerne nimmt die Gefahr
des Sozial- uncl Umweltdunrpings zu. Durch die Globalisierung der Wirtschaft
nehmen gleichzeitig die Einflussmöglichkeiten des Nationalstaates, der bis anhin
vor allem die Aufgabe del Regulierung und der Kontrolle von Sozial- und Um-
weltstandalds wahrgenommen hat, ab. Eine ähnliche Tendenz ist bezüglich der

Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehungen ersichtlich: Auch diese biieben bis anhin
praktisch ausschliesslich auf die nationalstaatlichen Grenzen beschränkt und wer-
den zunehmend durch die schärfere Standortkonkun-enz unci die Globalisierung der

Märkte und Unternehmunsen unterlaufen. I

riphere Gebiete ist retztrich eine wirlschaftiiche Konv ergenzzwiscrren Regionennicht denkbar. Lohndumping ist nur das gegenseitige Àusspieten vonlohnko-
stendifferenzen zulasten der Beschäftigten.

' unter Sozialdumping wird auch verstanden, wenn sich unternehme¡ in ei'zel_nen Ländem Kostenvorteile verschaffen, indem sie sich über internationale
vereinbarungen, wie z.B. die Menschenrechtskonvention oder vereinbarungen
des Internationaren Arbeitsamtes über Gewerkschaftsrechte bzw. soziale Mini_malstandards hinwegsetzen und dies von den staatrichen Behörden gedurdetwird, in der Hoffnung, dass das eigene Land damit Konkurrenzvorteile auf dernweltma¡kt errangen kann. Eine soiche praxis ist oft begleitet von einer rJnter_

-o:1iIi:j der Gewerkschaftsrechre und/oder undemJ<ratischen, poririschen
v ernaltnlssen.

. Eine dritte Variante des Sozialdumpings ist mit
knüpft. Durch die Einfìihrung der I'reLtgigkeit
setzliche oder kollektivvertragliche Regelungen
sozialen Schutz durch den Zuzug von Arbeitneh
Lohn- und Soziarstandard unter Druck geraten. vor allem im Baugewerbe undtn gewissen Dienstleistungsbereichen werden Lohnniveau und Sozialleistungenin einem Land häufig unterlaufen, indem rnit Arbeitskoionnen, ausländischen
Subunternehmern, verreihfirmen oder gar der Beschãftig.r.rg ,ron iilegal einge_
rersten Arbeitnehmem aus Tieflohnländern gearbeitet wird. 

-

Eine untervariante dieser Form von soziardumping wird dann praktiziert, wennFirmen ihre Belegschaften ins Ausrand "entsenden,,, ohne die am or1 der Aus_flÌhrung üblichen oder vertraglich vereinbarten Lohn- und Arbeitsbedingungen
einzuhaiten. Mit der Liberarisierung der Dienstleistungen im neuen Dienstrei_
stungsabkommen (GATS) und der Ausdehnung des GATT_Kodex über das öÊfentliche Beschaffungswesen wird diese Form des Soziardumpings i'ternationar
an Bedeutung gewinnen.

In Zusammenhang rnit der Uruguay-Runde des GATT wurden vor allerr die bei-den ersten varianten des sozialdumpings diskutiert. offensichtrich kal.rn die Libe_ralisierung des Handers auf die Dauer aber auch nicht von der personentiei zngig_keit getrennt werden. Denn einerseits bedingt die Beseitigung von Handels_her¡mnissen i'r Dienstreistungsverkehr sehr direkt p.rron.ni."iÃgigkeit, da derExport von Dienstleistungen oft mitters Entsendung von Arbeitn;À-"r-rden g"_
schieht' Zudem kann eine Angleichung der Faktorpreise und dapit eine Sreioerrr.o

Sozialdumping

I. Begriff des Sozialdumpings

Unter dern Begrifï Sozialdumping können ganz

den werden. Eine allgerneingültige Definition,
Sozialklausel ir¡ GATT verwenden könnte, gibt
allern drei Aspekte verstanden werden:

verschiedene Situationen verstan-
die man auch für eine eventuelle
es nicht. Hier sollen darunter vor

. Unterschiede irn Lohnniveau bzw. in den Arbeits- und Sozialbedingungen in
verschiedenen Ländern oder Regionen werden von Untemehmungen dazu be-

nutzt, um die Lohn- und Arbeitsbedingungen gegen unten zu nivellieren. Dies
geschieht häufig mittels Drohung der Arbeitsplatzverlagerung in Niedriglohn-
gebiete. Eine Produktionsverlagerung bzw. eine Standortentscheidung aufgrund
von Kostenvorteilen an sich kann noch nicht als Lohn- oder Sozialdumping be-

zeichnet werden. Dies gehört zu einem "normalen" rnarktwirlschaftlichen Vor-
gang und ohne Direktinvestitionen von Unternehmungen aus den Zentren in pe-
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des Wohlstands durch Freihandel letztlich nur durch eine weitgehende Freizügig-
keit von Arbeitnehmenden (und Kapital) erreicht werden.

II. Folgen des Sozialdumpings: Senkung von Sozialstandards und
schärfere Ungleichheiten

Verschiedene Autorinnen und Autoren haben in den letzten Jahren darauf hinge-
wiesen, dass n-rit der Liberalisierung des Welthandels, der zunehmenden Kapital-
mobilität und der Gobalisierung der Konzerne die Gefahr des Lohn-und So-

zialdumpings zunirrmt.2 Es kann gezeigt werden, dass die schärfere Standort-
konkurrenz unter den europäischen Ländem sowie auch zwischen Europa und dem

arnerikanischen bzw. ostasiatischen Raum bereits heute von einer Verschlechte-

rung der sozialen Standards, einer Zunahme der Armut und einer ungleicheren so-

zialen Verteilung begleitet ist. So sind die öffentlichen Ausgaben fur Soziale

Sicherheit, Erziehung und'Wohnungsbau in Deutschland, England, den Niederlan-
den und auch in Japan iui Zehnjahresvergleich bereits rückläuf,rg. In der Bundesre-
publik Deutschland ist der Anteil der Sozialausgaben am Bruttosozialprodukt z.B.

von 1980 bis 1991 von),8,7 auf 26,6 Prozent zurückgegangen.l

In einerl kürzlich veröffentlichter-i Bericht beschreibt die Elj-Kornmission die seit

den achtziger Jahren zunehmende Tendenz zur sozialen Ausgrenzung in allen

Mitgliedstaaten und in verschiedenen Formen. Deutlich zugenommen haben in
allen Ländern auch die Formen prekärer oder atypischer, schlecht geschützter und

unterbezairlter Arbeitsverhältnisse, befristete Arbeitsverträge, unfreiwilliger Teil-
zeitarbeit, Leiharbeit, "unechte" Selbstständigkeit usw.¿ Die Tendenz zu einer
ungleicheren Verteilung von Einkommen und Vermögen ist in vielen Industrie-
ländern festzustellen. So stieg etwa der Anteil der Kapitaleinkommen am Gesamt-

einkommen seit den siebziger Jahren bis zum Beginn der neunziger Jahre in
Europa beträchtli ch an.s

Die zunehmende Ungleichheit und soziale Ausgrenzung in den Industrieländem ist
aber keineswegs den weniger entwickelten Ländern zugute gekomuren. Im Gegen-

feil: Der Anteil der Länder arr Welt-BSP, in denen die ärmsten 20 Prozent der Be-

1

_l

4

)
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völkerung leben, ist in den letzten dreissig Jahren von2,3 auf 1,4 prozent gefallen.
hn Jahr 1960 verfi.igten die reichsten 20 Prozent über das Dreissigfache der.Mittel
der ärmsten 20Prozent. 1989 betrug dieses verhältnis bereits eins zu 59.c

Eine ähnliche Gefahr wie bezüglich eines "levelling down" bei den soziaìen Stan_
dards besteht auch im Bereich der umwelt- und Gesundheìtsschutzauflagen, wo
verschiedene Fäl1e dokumentiert worden sind und wofür vom ehemaligen EG_
umwelt-Kommissar- Meana der Ausdruck "öko-Dumping" geprägt wurde.T

Die bestehende Tendenz zur sozialen ungleichheit und die Gefahr eines zuneh_
menden Sozial- und Unrweltdumpings durcl-r eine Liberalisierung uncl Intensivie-
rung des welthandels haben insbesondere gegen Ende der uruguay-Runde des
GATT zahlreiche Diskussionen und Vorstösse augelöst. Diese Diskussion inner-
halb des GATT ist im übrigen nicht neu. Schon beim Abschluss des ersten GATT-
Abkommens im Jahre 1947 wurde von den Mitgliedstaaten die Bedeutung von fai-
ren Arbeitsnormen anerkannt. Das Recht der Mitgliedstaaten, Massnahmen gegen
unfaire Arbeitsbedingungen ergreilen zu können, wurde darrals in der Charta von
Havanna festgehalten, die aber nie ratifiziert wurde.8

III. vorschläge zur verhinderung von soziardumping im interna-
tionalen Handelssvstem

Die zur Bekämpfung des Soziaidumpings, die anlässlich
der de in Marrakesch oder kurz darauf gemacht wurden,
seie

1. VerknüpfungmitderMeistbegünstigungsklausel

Dies ist der bilaterale weg, den die IJSA schon seit l9g4 kennt. Dort gibt es im
Allgemeinen Präferenzsystem (ApS) eine Klausel über die Rechte der Arbeitneh-
menden. verstösst ein Land gegen diese Rechte, kann in den uSA eine Be-
schwerde gegen die Gewährung der Meistbegrinstigung für dieses Land gefìihrt
werden. Die meisten Beschwerden sind bìsher von Menschenrechtsorganisationen
und vom amerkanischen Gewerkschaftsbund AFL-cIo geführt worden, so auch

6

1

8
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dìe jüngste gegen die volksrepublik china. Nach den neuen Regeln des GATT

warån bilaterale Sonderregelungen irn APS kaum mehr möglich. Das Eu'opäische

parlament hat im Februar 1994 eine Resolution verabschiedet, in der dìe Kommis-

sion aufgefordert wi[d, im APS der EU ebenfalls eine Sozialklausel. die mit den

neuen Rãgeln des GATT kompatibel wàre, 
^) 

verankern (siehe unten)'

2. Die Vorschläge der Gewerkschaften

Der Internationale Bund freier Gewerkschaften (IBFG) und der Europäische Ge-

werkschaftsbund (EGB) haben im vorfeld cles Abschlusses der uruguay-Runde in

Marrakesch verschiedene Vorschläge zur Aufnahme einer Sozialklausei in das

werden.e

Der EGB schlägt zudem fiir die EU eine interessante Variante der amerikanischen

sozialklausel im APS vor: Danach soll das APS-system der EU weiterhin für alle

Länder wie heute gelten. ZÙsàtzlich soll aber denjenigen Ländem, welche die neu

einzufuhrende Sozialklausel einhalten, ein hoheres Mass an Vorzügen eingeräumt

werden. lo

3. Die vorschläge des Europäischen Parlaments und der EU-Kommission

Die im Februar 1994 verabschiedete Resolution des Europäischen Parlaments

kornmt den Forderungen der Gewerkschaften entgegen. Darin wird präzisiert, dass

eine sozialklausel vor allem die lAo-Konventionen Nr. 5 und 138 (Verbot der

. 29 und 105 (Verbot der Z Nr' 29 und 105

heit und Recht auf Kollektiv halten sollte' Im

s GATT sollten diese Rechte en'rr

9

0
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Die EU-Kommission geht im kürzlich erschienenen Weissbuch über die Sozial-
politik ebenfalls vom Grundsatz aus) dass soziale Regeln in den internationalen
Handel integriert werden müssen. Die Leitlinien für clas neue zehnjährige präfe-
renzsystern der EU sehen ein besonderes Anreizsystern vor, das u.a. auch eine So-
zialklausel enthält und die Entwicklungsländer dabei unterstützen soll, die zusalz-
lichen Kosten fortschrittlicher Sozialpolitiken, insbesondere Koalitions- und Kol-
lektiwerhandlungsrecht sowei die Abschaffung der Kinderarbeit, zu tragen. r2

4. Die Vorschläge der Internationalen Arbeitsorganisation IAO

Der letztjährige Bericht des Generalsekretärs der IAO, Michel Hansenne, widmet
der Forderung nach Sozialklauseln im GATT ebenfalls ein längeres Kapitel.t:
Hansenne spricht sich dabei in der Tradition der IAo grundsätzlich für die Frei-
willigkeit bei der Einhaltung der IAO-Normen aus. Dies würde bedeuten, dass die
Einfi-rhrung einer Sozialklausel im GATT auf dem Konsens aller Mitgliedstaaten
der WTO basieren müsste. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der IAO in
Zusammenarbeit mit der WTO ein grössere Rolle bei der globalen Verbesselung
und und vor allem der Kontrolle von Sozialstandards zukommen muss. Zudem be-
fürwortet Hansenne eine dreigliedrige (Arbeitgeber, Arbeitnehrner, Staaten)
Grundsatzerklärung über die Einhaltung sozialer Mindeststandalds clulch rnulti-
nationale Untemehrnungen, die sich nicht an die Staaten sonder direkt an die Un-
ternehmungen richtet. Diese sollen sich freiwillig einer Sozialklausel unterstellen
und wür'den dafür eine Art "Soziallabel" erhalten. Dies w-äre mit der Hoffi-rung ver-
knüpft, dass Konsumenten bei ihren Kaufèntscheidungen das soziale Verhalten
einer Untemehrnung honorielen würden.

5. Forderungen in Zusammenhang mit Personenfreizügigkeit und der
"Entsendungt' von Arbeitnehmenden

An sich ist die Freizügigkeit von Personen bzw. Arbeitnehlnenden noch nicht Ge-
genstand des neuen GATT-Abkolrltens. Wie oben schon angedeutet, würde eine
echte Liberalisierung im Bereich des Dienstleistungsverkehrs innerhalb des neuen
Abkomrnens über den Verkehr mit Dienstleistungen (GATS) aber den fi'eien Per-
sonenverkehr bedingen, da Unternehllungen filr die Erbringung von Dienstlei-
stungen in vielen Fällen auf die Entsendung von Arbeitnehmenden ansewieserr

KOM M]SSION DER EURoPA¡ScIIEN GI]ME]NSCIIAI.TEN. 67
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leistungen, ohne aber über die Höhe oder das Niveau solcher Bestimmungen ir-
gendwelche Aussagen zu machen. Die Durchsetzung solcher Rechte kann dann

schliesslich auch einen positiven Effekt auf das Niveau des Sozialstandards haben,

aber nur immer in Bezug auf ein gewisses, von einem Land erreichtes Produktivi-
tätsniveau.

Wenn von ultraliberalen Ökono'nen Massnahmen gegen Sozialdumping von vor-

neherein ais versteckter Protektionisrnus abgetan werden2l, tnüsste von diesen

eigentlich erst recht auch die heute gültige Anti-Dumping-Regelung im GATT kri-
tisierl werden. Artikel VI irn heutigen GATT erlaubt ja ausdrücklich Gegenmass-

nahmen, wenn aus einem Land Produkte zu "unfairen" Preisen exportiert werden.

Was ein unfairer Preis ist, wird zwar definiert. Die Definition lässt aber vieÌ Er-
messensspielraum offen. Del Begriff des Sozialdumpings könnte auf der Basis ei-

niger grundlegender, von der IAO fèstgelegter Arbeitnehmerrechte hingegen recht

präzis definierl werden und würde zu wenig Missbrauch Anlass geben.

V. Ökonomische und soziale Entwicklung müssen

im Einklang stehen

Die Argumentation, dass Lohn- und Sozialdumping weniger entwickelten Regio-

nen und Ländern zugute kommt, da ein gewisses "levelling-down" ihre Konkur-
renzvorteile eher erhalten kann als eine Angieichung der Sozialbedingungen gegen

oben, ist nicht immer richtig. Denn Sozialdurnping in dem Sinne, dass Ko-
stenvorteìle in weniger entwickelten Regionen von transnationalen Unternehmen
dazu benützt werden, Druck auf die Regierungen und Gewerkschaften in den

"reicheren" Regionen zu rnachen, um dort die Sozial- und Arbeitskosten zu sen-

ken, wird ja oft gerade dazu verwendet, um Investitionen nicht auslagem zu müs-

sen. Zudem wird die Standortkonkulrenz nicht nur zwischen "reichen" und

"armen" Regionen sondern oft zwischen verschiedenen strukturschwachen Regio-

nen, wie z.B. zwischen von Umstrukturierungen betroffenen traditionellen Indu-
stliestandorten (in Europa etwa Lothringen oder Merseyside) und Entwicklungs-
ländern ausgetragen. In dieser¡ Fall fiihrt Sozialdumping erst recht zu einer ge-

flåhrlichen Spirale gegen unten.

Nicht nur für die Beschäftigten in den weniger entwickeiten Regionen der Dritten
Welt und Osteuropas ist schliesslich ein sozialer For-tschritt, der mit dem Wirt-

Sozialdumping
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sind. Das gleiche gilt für das neue, plurilaterale Abkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen. Die gegenseitige Offnung des Marktes für öffentliche Bauauf-
träge und andere Dienstleistungen bedingt eine gewisse Freizùgigkeit für Perso-
nen, darnit Aufträge über die Grenzen hinweg ausgeführt werden können. Das
Thema der Personenfreizügigkeit sol1 deshalb innerhalb der WTO noch weiterbe-
handelt werden.r4

In der EU soll dem Problem des Sozialdumpings in Zusammenhang mit
"entsandten Arbeitnehmem" mit einer Richtlinie entsprochen werden, welche das

Prinzip der Einhaltung der Arbeitsbedingungen am Ausfuhrungsort und auch ent-
sprechende Durchsetzungsmöglichkeiten festschreibt. Der entsprechende Richtli-
nienentwurf schliesst die Entsendung von Arbeitnehmenden aus Drittländem mit
ein und würde damit dem Sozialdumping auch im Dienstleistungsverkehr mit
Drittstaaten entgegentreten. I s

In Zusammenhang mit dem neuen plur-ilateralen Abkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen schlägt der Internationale Bund der Bau- und Holzgewerk-
schaften zur Verhinderung des Sozialdumpings zusätzlich die Einhaltung der IAO-
Konvention Nr. 94 vor, welche beinhaltet, dass bei öffentiichen Aufträgen die Ar-
beitsbedingungen am Ausführungsort eingehalten werden müssen.16

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert in einer Stellungnahme zum Ab-
schluss der Uruguay-Runde,tr dass auch für "entsandte Arbeitnehmer" Art. 9 der
Ausländerverordnung strikt eingehalten werden rnuss. Dieser beinhaltet, dass aus-
ländische Arbeitnehmer in der Schweiz nicht unter den ortsüblichen Arbeitsbe-
dir.rgungen beschäftigt werden dürfen. Dieses Prinzip solle auch in einer Sozial-
klausel des GATS für alle verbindlich sereselt werden.

IV. sind sozialklauseln eine neue Form des protektionismus?

Nicht immer zu unrecht wurde vor allem von Seiten der Entwicklungsländer die
Forderung nach SozialklauseÌn als versteckter Protektionisr¡us für bedrohte Indu-
strien im Norden bezeichnet. Anlässlich del diesjährigen Konferenz cler IAO waren
es vor allem die ASEAN-Staaten, welche sich der Einfiihrung von Sozialklauseln
rnit diesem Argument wiedersetzten.rs Tatsächlich ist es fìii diese Länder nicht
einsichtig, warulr sich ausgerechnet die konservative Regierung Grossbl-itanniens
fijr Sozialklauseln im GATT einsetzt, nachdem sich die gt"i.l-," Regierung inner_
halb der EU im'rer gegen eine Harmonlsrerung von sozialen Standards gewehrl
und bei der EU-sozialcharta wie auch beim Sozialprotokoll im Maastr.rchter Ver-
trag ein "opting-out" erreichen konnte. Grossbritannien versucirt auf diese Weise,
sich innerhalb der EU einen Konkurrenzvorteil zu verschaffen, will dies aber auf
der Ebene des welthandels den schwellen- bzw. Niedriglohnländern unrersagen.

Der gleiche verdacht kommt bei den usA auf, die sicli anlässlich der uruguay-
Runde für soziale Mindeststandards einsetzten, innerhalb der IAO aber eine eher
betrübliche Rolle spielen. von den bisher 174 IAo-Konventionen hat die uSA nur
ganze 11 unterzeichnet. Das ist weniger als beispielsweise die Fidji-Inse¡-r oder
Kasachstan. EU-Länder wie z.B. spanien haben über 100 Konventronen unter_
zeichnet. I e

Richtig ist auch das Argument der Entwickrungsländer, dass ein Angleichen der
Löhne nicht erzwÌ¡ngen werden kann, sondem dass die Löhne immer auch die ver_
schieden hohen Lebenskosten und das verschiedene Niveau der produktivität wie-
derspiegeln müssen. Tatsächlich ist für einen Vergleich der Produktionskosten und
sornit der Konkurrenzfühigkeit nicht die absolute Lohnhöhe entscheidend. sondern
die Höhe der Lohnstückkosten. Innerhalb Europas sind etwa die Lohnstückkosten
ín der Industrie im Niedriglohnrand portugal im Durchschnitt etwa ereich hoch wie
in der Bundesrepublik Deutschland.z0

von den Gewerkschaften und den anderen Befürwortem von Sozialstandards im
Welthandelssystem ist als Kriterium für eine Sozialklausel auch nie die Lohnhöhe
in die Diskussion eingebracht worden, sondern ausschliesslich Grur.rdrechte, wie
die Versamrnlungsfreiheit oder das Recht auf Kollektivvereinbarungen. Dies im_
pliziert u.a. auch die Möglichkeit der Festsetzung von Minimallöhnen oder Sozial-
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Beschäftigungskrise und Globalisierung:
Zur Neuorientierung der aktuellen

Gewerkschaftspolitik

Zusammenfassung

Die schweizerische Gewerkschaftsbewegung und die t¡aditionelle Linke

insgesamt waren in der Vergangenheit stark am nationalstaatlichen Konzept

der Sozialpartnerschaft orientiert und in das schweizerische System der

Konkordanzdemokratie eingebunden.l Die seit sieben Jahren anhaìtende

Beschäftigungskrise in der Schweiz, die neoliberale Deregulierungsoffensi-

ve, die immer stärkere Ausrichtung der Industrie- und Dienstleishlngsunter-

nehmen auf den Weltmarkt sowie die Flexibilisierung und Prekärisienrng

der Arbeitsverhältnisse drohen in der Schweiz wie auch in anderen Ländem

zu einer grundlegenden Machtverschiebung im Verhältnis zwischen Kapital

und Arbeit zu führen und zwingen die Gerwerkschaften zu einer Neuonen-

tierung. In den folgenden Thesen soli dargelegt rverden, wie die Deregulie-

rung und Globalisierung der Märkte die Reformdiskussion der Gewerk-

schaften beeinflussen und in welche Richrung Veränderungen nötig sind.

1 Globalisierung und Handlungsfähigkeit der
Gewerkschaften

In den letzten Jahren haben insbesondere die europäischen Gewerkschaften
versucht, sich vermehrt supranational zu organisieren und ih¡e Zusammen-
arbeit zu verstärken. Dies unter dem Druck der Europäisierung und Globa-
lisierung der Märkte, der Integration Mittel- und Osteuropas in den Welt-
markt und der kommenden Wirtschafts- und Währungsunion als logischer
Fortsetzung des EU-Binnenmarktprojekts. Aber aucll über den europäi-
schen Kontinent hinweg ist der Druck zur Zusammenarbeit grösser gewor- --...

den. Arbeitsplatzverlagerungen, die rasante Entwicklung der intemationa- \"/.
len Finanzmärkte ("Krise der Realökonomie") und die Liberalisierung des

Welthandels über das Uruguay-WTO-Abkommen haben Widerstände bei

Gewerkschaften und anderen Nichtregierungsorganisationen hervorgerufen

und neue Initiativen ausgelöst.

Die Schweizer Gewerkschaften haben versucht, sich an diesem Diskurs
und auch an konkreten Projekten zu beteiligen. Auf der Europäischen

Ebene wurde dies durch das Abseitsstehen der Schweiz von der EU nicht

\"'/
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gerade erleichtert. Trotzdem ist es einzelnen Branchengewerkschaften, ins-

besondere der GBI und dem SMUV, gelungen, bei wichtigen, neuen Pro-
jekten der gewerkschaftlichen Kooperation mitzuarbeiten oder sogar eine

aktive Rolle zu spielen. Erwâhnt sei z.B. der in den grossen transnationalen

Untemehmungen durch die EU-Richtlinie über Europäische Betriebsräte

ausgelöste Prozess zur Errichtung von Arbeitnehmervertretungen, die in
einigen Branchen geführte Diskussion über die Europäisierung der Koiìek-
tivverträge oder die Bemühungen um die Einführung von Sozialklauseln im
internationalen Handel.

In den nächsten Jahren könnte sich der Prozess der Entwicklung von supra-

nationalen Gewerkschaftsstrukturen insbesondere in Europa noch einmal

beschleunigen. Dies unter dem Druck der Einführung der Währungsunion
in der EU, weiche die Schweiz indirekt auch betrifft. Mit dem geplanten

Abschluss eines bilateralen Abkommens Schweiz-EU wird das Verhältnis

der Schweiz zur EU auch bezüglich Arbeitsbeziehungen ein neues Gesicht

erhalten, da insbesondere die Freizügigkeil für Personen und fúr personen-

bezogene Dienstleistungen sowie die Liberalisierung für öft'entliche Auf-
träge auch die soziale Dimension und die Arbeitsbeziehungen berühren.

Inwieweit sich die Strategie der Schweizer Gewerkschaften vermehrt an

der europäischen und internationalen Dimension ausrichtet, wird u.a. von

der Einschätzung abhängen, wie stark der Einfluss der Globalisierung der

Märkte und der Druck zur Intemationalisierung der Sozialbeziehungen

wirklich ist. Wichtig bleibt auch die Frage, ob auf europäischer Ebene tat-

sächlich eine neue "soziale Dimension" entsteht, welche auch von der

Rechtssprechung her supranationale Regelungen ermöglicht oder ob es sich

hier nur um eine zwar gewünschte aber eben relativ unbedeutend bìeibende

Ebene handelt, welche im weltweiten Wettbewerb um bessere Standort-

vorteile untergeht und nur Alibifunktion hat.2

Der Druck der "Globalisierung" und der zunehmende Standortwettbewerb

wird von der Arbeitgeberseite dazu benutzt, um die Gewerkschaften
gegeneinander auszuspielen und zu versuchen, die Sozialstandards zu sen-

ken sowie bestehende Arbeits- und Sozialstrukturen aufzulösen. Welthan-
del, internationale Finanzströme und die Intemationalisierung der Konzer-

I Vgl.DrceN (1998) 2 Vgt. die Schlussfolgerungen in: Europäisches Parlament (1997), S. 37 ff.
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ne haben eine Dimension angenommen haben, welche die Handlungsg-
fähigkeit der Nationalstaaten und die nationalen Strukturen der Sozialbe-
ziehungen, in Europa durch das Modell des "Rheinischen Kapitalismus,'
gekennzeichnet,3 als solche in Frage stellen. Unter Druck gerät auch das in
den meisten Ländern vorherrschende Modeli von brancheuweiten Kollek-
tivverträgen (Flächentarifverträgen), da insbesondere die global orientierten
unternehmungen eine Dezentralisierung von Teilen der kollektiven ver-
einbarungen auf die unternehmungs- oder Betriebsebene anstreben oder
andere garz auf kollektive vereinbarungen verzichten wollen.4 Mit diesen
Tendenzen wird letztlich nicht nur das Modell des europäischen Sozialstaats
gefährdet sondern auch die politische Freiheit und die Demokratie an sich.s

2 Nationalstaat,EuropäischesSozialmodellund
Gewerkschaftspolitik

Aus dem oben gesagten zu schliessen, dass Gewerkschafts- und Sozialpol-
tik auf nationaler Ebene über kurz oder lang obsolet wird, wäre verfehlt.
Gerade die Arbeit bei den europäischen Föderationen in Brüssel zeigt, dass
die Kraft der europäischen Gewerkschaftsbewegung mit der stärke der
verbände auf nationaler Ebene steht und fällt. Auch ist es weiterhin wich-
tig, die soziale Handlungsfrihigkeit des Nationalstaates zu stärken und sich
nicht auf die (noch schwach ausgebildete) soziale Dimension der EU oder
andere supranationalen strukturen zu verlassen.6 Dies gilt für natürlich erst
recht für die schweiz als NichrEU-Land. Aus dieser Erkenntnis heraus
rechtfertigen sich auch Projekte, deren zier es ist die Erftzjenz und die
Schlagkraft der nationalen Gewerkschaftsverbände zu stärken, wie z.B. das
Projekt "Gewerkschaftshaus" von GBI und sMrrv in der SchweizT oder
der geplante Zusammenschluss der Gewerkschaften der öffentlichen und
privaten Dienstleisungen in Deutschland.

3 Ar¡¡,nr (1996), 5.262 ff.a PuonIN¡,/BAUMANN (lgg7),5. 2j5 Becr (lgg7),5.232f.
6 Srnssr (1998), S. l27 cgvstr¡uv (1997)
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Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Bereiche der Sozialpolitik, die vom
Weltmarkt oder von supranationalen Entscheidungen abhängig sind, auf
welche die Nationalstaaten oder die sozialpartner auf nationaler Ebene
kaum mehr isoliert Einfluss nehmen können. Brisant wu¡de dies z.B. im
Baubereich mit der ganzen "Entsendeproblematik", welche durch die Libe-
ralisierung der Baumärkte und die Personenfreizügigkeit verursacht wurde
und eine europäische Richtlinie erforderte, um dem sozialdumping auf den
Baustellen Einhalt zu gebieten.8 Ein weiteres, aktuelles Beispiel ist die
Auseinandersetzung über das internationale Investitionsabkommen MAI.
Es zeigt nicht nur, wie stark der Einfluss der 50 grössten transnationalen
unternehmungen auf die Politik ist, sondern auch wie durch ein solches
Abkommen die Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten eingeschränkt
würde.e Das Beispiel der Kollektivverhandlungen der letzten Jahre in Bel-
gien zeigt, wie in Hinblick auf die währungsunion bereits heute die Tarif-
autonomie der nationalen vertragspartner eingeschränkt wird. Dort wurde
1996 ein Gesetz erlassen, das festschreibt, dass Lohnerhöhungen im Maxi-
mum nur noch bis zum Niveau der durchschnittlichen Lohnerhöhungen der
Haupthandelspartner @eutschland, Frankreich und Niederlande) verhan-
delt werden können. Dieses Gesetz legt somit die maximale Decke frir alle
Lohnverhandlungen auf sektoraler und betriebiicher Ebene fest.10 Ähnliche
vereinbarungen gab es in anderen Ländern auf der Basis von sozialpakten,
die zwischen den Regierungen und den sozialpartnern ausgehandelt wurden.

was bedeutet dies nun für die Ausrichtung der Gewerkschaftspoiitik, die
Inhalte dieser Politik und die "Reformdiskussion" innerhalb der nationalen
Gewerkschaften? Tatsache ist, dass die Zusammenarbeit in der europäische
Gewerkschaftsbewegung noch weit hinter der wirtschaftlichen Integration
und der wirtschaftlichen verflechtung der Grosskonzerne mit ihren Ein-
flussmöglichkeiten hinterherhinkt. Das gleiche gilt erst recht für die welt-
weiten S ozialbeziehungen.

In der EU gibt es zwar Fortschritte bezüglich der sozialen Dimension und
der Entwicklung europäischer Sozialbeziehungen. Diese sind aber sehr un-
einheitlich, je nach Ebene des sozialen Dialogs (s. Abb. l):

8 BnuvrnNN (1996), S.37 ff,

?^ U*t. EVB, Solifonds, Greenpeace (199g)l0 European Trade Unìon Instirure (1997), S. 3g
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kenntnis, dass über mehr Wachstum allein dasZiel eines "hohen Beschäfti-

gungsnivaus" nicht zu erreichen ist.

Wieder vermehrt in die Diskussion gebracht wurden deshalb neben

Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsmassnahmen auch Fragen der Arbeitszeit

und Arbeitsumverteilung. Mit kürzerer Arbeitszeit (Jahresarbeitszeit, Lebens-

arbeitszeit) und neuen Arbeitszeitmodellen könnte nach Auffassung der

meisten Gewerkschaften ein Beitrag zur Beschäftigungssicherung, bzw. zur
gerechteren Verteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit und gegen die

soziale Au sgrenzun g ganzer Arbeitnehmergruppen geleistet werden. D amit
könnten auch wichtige Voraussetzungen geschaffen werden, um die Emln- '*
genschaften des Europäischen Sozialmodells, wie relativ stabile Arbeitsbe-
ziehungen und ein hohes Niveau an sozialer Sicherheit, zu erhalten. Flexi-
bilität, Umorganisation und Abbau der Arbeitszeit waren denn auch in vie-
len Ländern zenÍrale Themen bei den Kollektivverhandlunsen der letzten

zwei Jahre.l3

Die Ergebnissse des Projekts "Europäische Tarifpolitik im Baugewerbe"l4
zeigen beispielhaft für diesen Sektor, dass Fragen in Zusammenhang mit
der Arbeitszeit in den meisten der 16 untersuchten Länder einen hohen

Stellenwert haben. Dies hinsichtlich der akutellen Forderungen der Ge-
werkschaften aber auch bezüglich der Strategie der Arbeitgeberverbände.

In fast allen Ländem streben die Arbeitgeber u.a. eine Flexibilisierung der
Tarifverträge an, womit in der Regel auch eine Flexibilisierung der Arbeits-
zeit gemeint ist. Darunter wird eine Anpassung der betrieblichen Arbeits-
zeit an die Auftragslage oder an die Witterungsbedingungen bzw. die Jahres-

zeit verstanden. 12 der 16 befragten Länder geben an, dass bei den aktuel- .,
len Tarifverhandlungen über die Flexibilisierung der (Jahres)-Arbeitszeit
verhandelt wird. Bei den gewerkschaftlichen Zieisetzungen für die Tarif-
verhandlungen dominiert das Ziel der Erhaltung der Arbeitsplätze bzw. der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (von 10 der 16 Länder genannt). 9 Länder
geben an, dass sie dies mittels einer Verkürzung der Arbeitszeit bzw. neuen

Arbeitszeitmodellen realisieren möchten.

13 European Trade Union Institute (1997), S. 26
la Vgl. B¡.ulr.tRt¡N/LeulSclrNep¡ und zusätzlich der noch unveröffentlichte Erg¿in-

zungsbericht über weitere 9 Länder.
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Am Beispiel der Arbeitszeit wird deutlich, wie gross selbst in westeuropa
die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen noch sind. Aus der EFBH-
Umfrage über die Arbeitsbedingungen im europäischen Baugewerbe geht
hervorl5, dass sich die Länge der Arbeitszeit in einer spanne von 37 Stun-
den (Dänemark) bis zu 45 stunden (Griechenland/Türkei) pro woche be-
wegt. umgerechnet auf die Jahresarbeitszeit beträgt die spanne ca. 500
Stunden, das sind zwischen 9 und 10 Arbeitswochen pro Jahr! Die ver-
schiedenen Gepflogenheiten bezüglich überstundenarbeit reduzieren diese
unterschiede zwar etwas, sie bleiben aber immer noch bemerkenswerr.

unterschiedlich sind auch die systeme der Jahresarbeitszeit bzw, Flexibili-
sierung. so gibt es Länder, welche abgesehen von überstunden ganzjährig
eine einheitliche wochenarbeitszeit einhalten (skandinavien) oder es gibt
das System des "Flexistundenkontos", das dem Arbeitgeber erlaubt, z.B.
bei günstiger Auftragslage Mehrstunden anzuordnen und bei ungünstigen
Bedingungen zu kompensieren (Deutschland, Belgien, Schweiz).

Die vielfalt der sozialsysteme und der Arbeitsbeziehungen in Europa
bringt es mit sich, dass die strategien zur Arbeitszeitverkürzung und Er-
probung neuer Arbeitzeitmodelle in den Ländern sehr verschieden ange-
gangen werden. In Frankreich und Italien spielt der gesetzliche weg zur
Arbeitszeitverkürzung eine grosse Rolle. Frankreich hat hier zur zeit mjt
der geplanten Einfrihrung der 35 Std-woche bis zum Jahr 2000 eine wich-
tige vorreiterfunktion. Andere Länder kennen fast ausschliesslich den tarif-
vertraglichen weg zur Arbeitszeitverkürzung (wie etwa Deutschland). In
der schweiz fahren die Gewerkschaften im Moment eine Doppelstrategie:
In verschiedenen Branchen werden Arbeitszeitverkürzungen über die Ge-
samtarbeitsverträge gefordert und in bescheidenem Mass auch realisiert,
gleichzeitig lancierr der SGB eine volksinitiative zur Einführung der 36-
Std-Woche auf dem Gesetzesweg für alle Brancnen.

Ein grosser Teil der unternehmungen orientieren sich heute am weltmarkt
und ist nicht mehr auf den nationalen Markt bzw. den nationalen standort
angewiesen. Dies gilt auch zunehmend für Sektoren, die sich bis anhin an
der Binnenwirtschaft orientiert haben. Damit stellt sich das problem der
Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsumverteilung und der damit mindestens

l5 Europ:iische Föderation der Bau- und Holzarbeiter (1997), S. 17 f.
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Abbildung 1 Ebenen der Sozialpolitik und des sozialen Dialogs in Europa

Die grösste Entwicklung gab es trotz des auch dort immer noch bestehen-

den "sozialen Defizits" auf der Ebene der Rechtssprechung. Dies vor allem
mit dem Maastrichter Vertrag, dessen Sozialbestimmungen letztes Jahr in
Amsterdam konsolidiert und vollständig in das Vertragswerk integriert
wurden. Gut ausgebildet ist insbesondere der soziale Dialog im Sinne des

"Vernehmlassungsverfahrens" zwischen der politischen Ebene und der

Ebene der Dachverbände von Arbeitgebem und Arbeitnehmern. Auf der

Ebene der Dachverbände ist es inzwischen auch schon zu Vereinbarungen
zwischen den Sozialpartnern gekommen, die "autonom" ausgehandelt wur-
den und dann in das EU-Rcht übernommen wurden (Richtlinien über El-
ternurlaub bzw. Teilzeitrichtlinie).

Die grössten Fortschritte wurden in der letzten Jahren aber auf d". ,,unr"r- O
sten" Ebene erreicht. Durch die EU-Richtlinie über Europäische Betriebs-
räte (also im Prinzip auch durch die EU-Rechtsprechung, d.h. von "oben

nach unten" erwirkt), wurde eine grosse Dynamik in den transnationalen

Unternehmungen ausgelöst. Insgesamt bestehen heute bereits über 400
Vereinbarungen über europäische Arbeitnehmérvertretungen mit trans-
nationaÌen Untemehmen und über i 0' 000 Arbeitnehmervertreterlnnen sind
in Europäischen Betriebsräten (EBR) aktiv, davon die grosse Mehrheit
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direkte vertreterlnnen aus den Betrieben.ll Damit wird die intemationale
Gewerkschaftspolitik nicht mehr ausschliesslich von voilamtlichen Funk-
tionären, sondern auch und vor allem mit direkt Betroffenen gemacht und
es findet ein sehr intensiver Austausch zwischen den Betrieben und unter-
nehmungen statt. Auch wenn die Einflussmöglichkeiten der EBR's auf die
unernehmungen sehr verschieden und in der Regel noch relativ gering
sind, ergeben sich hier doch grosse Entwicklungsmöglichkeiten vom
Informationsaustausch bis zu neuen Formen der Mitwirkung.

obschon in den meisten Ländern die Sozialbeziehungen auf der Sektor-
oder Branchenebene am stärksten sind und dort in der Regel auch die Kol-
lektivverträge als wichtige Elemente des sozialstaats ausgehandelt werden,
ist diese Ebene in Europa noch am wenigsten entwickelt. Ansätze zu einem
sektonellen Dialog gibt es abgesehen vom "vernehmlassungsverfahren,' zu
sektorspezifischen Angelegenheiten nur im Sinn von gemeinsamen Stel-
lungnahmen und relativ unverbindlichen vereinbarungen bzw. Absichtser-
klärungen. Bestrebungen zu einer europäischen Tarifpolitik stecken noch in
den Kinderschuhen.l2

Beschäftigungspolitik und Arbeitsumverteilung als
gemeinsame Strategien

Die jetzt laufende Diskussion über neue, beschäfrigungspolitische Initiati-
ven auf europäischer und nationaler Ebene deckt ebenfalls solche Defizite
auf . zwar ist es nicht zuletzt ein Erfolg des EGB, dass das Thema Arbeits-
losigkeit und Beschäftigung lerztes Jahr eine hohe priorität erhalren hat und
beschäftigungspolitische Grundsätze auch in den Amsterdamervertrag auf-
genommen und am darauffolgenden Beschäftigungsgipfel in Luxemburg
konkretisiert wurden. Den Forderungen der europäischen Gewerkschaften
ist insbesondere dadurch Rechnung getragen worden, dass das Beschäfti-
gungs- und wachstumsziel gegenüber dem stabilitätsziel heute wieder ein
grösseres Gewicht beigemessen wird. Immer mehr wächst iectoch die Er_

ll Hor¡v¡NN (lgg7),5. 122.
12 Zu d"n Schwierigkeiten und Chancen von Europãischen Arbeitsbeziehungen auf der

sektoralen Ebene vgl. B nupr¡.Nx/L¡,ux,/ScHNep¡ ( I 997).
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Tendenz zur Konzentration auf das Kerngeschäft (d.h. im Normalfall auf

eine wenn auch evtl. komplexe Branche, wie z.B. Pharma.rlife science bei
Novartis) mit entsprechender Verschlankung der nationalen Strukturen und

gleichzeitiger globaler Markteroberung in möglichst vielen Ländern. In
Konzernen mit dieser Strategie müssten die Arbeitnehmerorganisationen
mit einer gezielten, branchen- und unternehmungsspezifischen aber gleich-
zeitig international strukturieren Gewerkschafcspolitik antworten, um auf
die Macht der Konzerne wirklich Einfluss nehmen und z.B. auch die Euro-
päischen Arbeitnehmervertreter effizient beraten und begleiten zu können.

Verbreitete KoEemstratetie heute Verbreitete GewerkschaJtsstratesle heute

t
o

aì
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Abbildung 2

Um den aufgezeigten Entwicklungen gerecht zu werden, müssen sich auch
die Schweizer Gewerkschaften klare Ziele und Prioritäten bezüglich der
europäischen und internationalen Gewerkschaftsarbeit setzen und auch ent-
sprechende Ressourcen freimachen.

Dem zur Zeit dynamischsten Bereich, dem konzemweiten Dialog und der
Betreuung der Europäischen Betriebsräten muss unbedingt mehr Beachtung
geschenkt werden. Die kurze Erfahrung mit den europäischen Arbeitneh-
mervertretungen zeigt, dass diese auf eine gewerkschaftliche Unterstützung
angewiesen sind, um wirklich effektiv arbeiten zu können. Der soziale

Beschäfti gungskrise und Globalisierung

Dialog und eine gewisse Einflussnahme auf die weltweiten Strategien der
transnationalen untemehmungen wird in Zukunft unter anderem über sol-
che Mitwirkungsgremien möglich sein. Die Schweizer Gewerkschaften
müssen deshalb noch mehr Gewicht darauf legen, damit die Arbeitneh-
menden in der Schweiz nicht von diesem Prozess ausgeschlossen bleiben.
Dies nicht zuletzt auch in Hinblick auf den Abschluss eines bilateralen Ab-
kommens über Personen- und Dienstleistungsfreiheit mit der EU.

Der zunehmende wettbewerbsdruck innerhalb westeuropas (aber je länger
je mehr auch unter Einbezug der Mittel- und osteuropäischen Länder)
macht ein Zusammenrücken in der Kollektivvertragspolitik immer nötiger.
Erste Ansätze sind vorhanden.le Die Schweizer Gewerkschaften müssen
sich hier engagieren, auch wenn ocier gerade weil die schweiz nicht in der
EU und somit von der europäischen "Sozialgesetzgebung" ausgeschlossen
ist. Mit den benachbarten Ländern ist zudem sofort eine vertiefte, tarifpoli-
tische Zusamrnen arbeit vorzunehmen

Auf der Ebene der Dachverbände wie auch auf der Ebene der Branchenge-
werkschaften ist zudem eine stärkung der europäischen Gewerkschafts-
organisationen, nämlich des EGB und der entsprechenden Branchensekre-
tariate nötig. Nicht nur bezüglich des Lobbyings gegenüber den EU-Behör-
den sondern insbesondere auch für die notwendige tarifpolitische Zusam-
menarbeit und die vernetzung der Aktivitäten in den transnationalen
unternehmungen ist die Koordinationsarbeit von "Brüssel" aus unerläss-
lich. von hier müssten auch die wichtigen Impulse zu einer verstärkten,
weltweiten Zusammenarbeit, z.B, in Richtung sozialer Mindestnormen lm
welthandel kommen. Im Moment scheint nur die europäische Gewerk-
schaftsbewegung in der Lage zu sein, auf die Regierungen und internatio-
nalen organisationen im sinne von supranationalen Regelungen im Sozial-
bereich einwirken zu können.

19 z.B. die vereinba¡ung zwischen den europäischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen der Agrarwirtschaft über die A¡beitsbedingungen la¡dwirtschaftli-
cher Arbeitnehme¡ oder die Erklärung des EMB über die ,,Leitlinien und schwe¡-
punkte der Tarifpolitik des Europâischen Metallgewerkschaftsbundes", vgl. GEopA/
coPA und EFA/CES (199?) und Europäsicher Metallgewerkschaftsbund (1996).



Hans Baumann

teilweisen Erhöhung der Arbeitskosten ganz anders als bei überwiegend

nationalen Märkten: Es gibt einen allgemeinen Druck zur Anpassung oder

Angleichung der Arbeitsbedingungen. Alleingänge von einzelnen Ländern

im Sinn von grösseren Schritten der Arbeitszeitverkürzung werden schwie-

rlger.

Die Gewerkschaften sind hier stark geforderl: Wenn es bei der Wochen-/

Jahres-/Lebensarbeitszeit echte Fortschritte in Richtung kürzerer Arbeits-

zeit und arbeitsplatzsichemder Massnahmen geben soll, braucht es wegen

der zunehmenden Konkurrenz auf dem europäischen Markt eine gemein-

same Strategie und gewisse Absprachen über Zielsetzungen, tarifpolitische

Schwerpunkte, Forderungen, evlt. politische Vorstösse, womöglich ge-

meinsame Kampagnen usw., um einigermassen im Gleichschritt voran ge-

hen zu können. Die Vielfalt der nationalen Strategien zur Arbeitszeitver-

kürzung erschwert dies. Das Vorangehen einzelner Länder, wie z.B. Frank-

reichs oder ltaliens, kann den Prozess in anderen Ländern beschleunigen,

sofern es gelingt, die verschiedenen Systeme der Arbeitszeitverkürzung

und/oder neuer Arbeitszeitmodelle richtig zu kommunizieren und gemachte

Erfahrun gen zwi schen den Gewerkschaften auszutau schen.

Schliesslich rnüsscen auch die Flexiblisierungswünsche der Arbeitgeber-

seite sowie bestehende oder neu zu schaffende Arbeitszeitmodelle, die der

Arbeitsplatzsicherung dienen, evaluiert werden (2.8. Loi Robien in Frank-

reich, VW-Modell, Hewlett-Packard Modell der Lebensarbeitszeit mit Zeit-
Konten, Alterszeilzeit à ia deutsche Metallindustrie, "4 statt 3" Modell der

Schweizer Post etc.)16, um zu gemeinsamen Positionen zu kommen.

Der EGB unterstreicht in seiner Erklärung zum Luxemburger Beschäfti-
gungsgipfel das gemeinsame ZieI der Umgestaltung und Verkürzung der

Arbeitszeit und die Einführung der 35-Stunden-Woche. Ebenfalls wird eine

Änderung der EU-Arbeitszeitrichtiinie gefordert: Die Obergrenze der

wöchentlichen Arbeitszeit (inkl. Uberstunden) soll auf 44 anstatt (heue 48

Stunden) herabgesetzt werden.lT Letzteres hätte für zahlreicher Länder
positive Auswirkungen, vor allem was die Leistung von Mehr- oder Uber-

l6 vgt. ULrcH (1997)
l7 Vgl. Europäischer Gewerkschaftsbund (1997)
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stunden angeht. Eine gemeinsame Umsetzungsstrategie für diese Ziele fehlt
aber noch.

In den Schlussfolgerungen des Rates aus dem Luxemburg-Gipfel werden
die Sozialpartner u.a. explizit aufgefordert, "auf den entsprechenden Ebe-
nen" neue Vereinbarungen über flexible Arbeitsregelungen und Arbeits-
zeitverkürzungen zu treffen.ls Zur Umsetzung dieser Empfehlung dürfte
nicht isoliert sondern es müsste europäisch koordiniert und nicht aus-
schliesslich auf der Ebene der nationalen Tarifverträge vorgegangen wer-
den. Insbesondere in grossen, transnationalen Unternehmungen wâren auch
vorstösse zur Beschäftigungssicherung mit neuen Arbeitszeitmodellen auf
Konzernebene denkbar, eine entsprechende Diskussion wäre auch in den
Europäischen Betriebsräten zu führen.

4 Die nötige Reformdiskussion

Auf die Reformdiskussion der nationalen Gewerkschaftsverbände hat sich
die europäische und internationale Dimension noch wenig übertragen. so
finden in praktisch allen Ländern vereinigungen yon nationaren Branchen-
verbänden statt, was derEffizienzsteigerung und Erhöhung der Schlagkraft
der nationalen Verbände dient und auch eine Antwort sein soll auf die ver-
änderten Berufsbilder und den mobileren und heterogeneren Arbeitsmarkt.
Selbst wenn diese Ziele eneicht werden können, bedeutet dies aber nicht,
dass die Gewerkschaften damit auch ihre supranationale Kompetenz und
Kooperation stärken. Trotz des Drucks auf die Gewerkschaften, dem

\ ¡ eigentlich europaweite, tarifveftragliche Abmachungen auf Branchenebenev entgegenzusetzen wären, ist kaum eine wesentliche verstärkung der euro-
päischen Gewerkschaftsstrukturen oder ein Zusammenrücken von verbän-
den über die Grenzen hinweg festzustellen.

Auch entspricht die Verschmelzung mehrerer nationaler Gewerkschafts-
verbände aus verschiedenen Sektoren nicht unbedingt der Gobalisierungs-
strategie der Grosskonzeme. Dabei kann allerdings keine einheitliche Stra-
tegie ausgemacht werden. In vielen Konzernen vorherrschend ist aber die

l8 Europiüscher Rat (1997), S. 2
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mungen, ihre Tätigkeit immer mehr von regionalen und nationalen Grenzen zu lösen und

die wichtigen, strategischen Entscheidunger. zD zeîtralisieren, eingeschlossen die Ent-

scheidungen, welche das Personalmanagement ode¡ auch Standortfragen betreffen und

somìt Einfluss auf die Anzahl Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen haben.

Die Gewerkschaftsbewegung und die traditionelle Linke insgesamt wâren in der Ver-

gangenheit stark am nationalstaatlichen Konzept der Sozialpartnerschaft orientiert und in

vielen Länclern, ähnlich wie in der Schweiz, auch in das nationale politische System einge-

bunden. Die ursprünglich vorhandenen, internationaiistischen Ansätze der Arbeiter- und

A¡beiterinnenbewegung fand vornehmlich noch deklamatorisch oder in Form eines, sa-

lopp ausgedrückt, GewerkschaftstourismLrs von Spitzenfunktionâren statt. Die K¡ise der

Neunzigerjahre, die neoliberale Deregulierungsoffensive, die immer stärkere Ausrichtung

de¡ Industrie- und Dienstleistungsunternehmen auf den '!Øeltmarkt sowie die Machtver-

schiebung im Ve¡hältnis zwischen Kapital und Arbeit zwingen heute die Gewerlachaften

zu einer Neuo¡ientierung. Gleichzeitig haben Arbeitsplatzverlagerungen, die rasante Ent-

wicklung der internationalen Finanzmârkte (Stichwort uKrise der Realökone¡¡ieu) und die

Auswirkungen der Liberalisierung des Welthandels auch l7iderstände in breiten Bevölke-

rungskeisen ausgelöst. Es sind neue Bewegungen und Initiativen entstanden, wie die Be-

wegung ATTAC, die sich gegen das multilaterale Investitionsabkommen (MAI) und für

eine Kontrolle der internationalen Devisenmärkte einsetzt. Diesen Bewegungen ist es ge-

lungen, zunächst praktisch ohne, dann zunehmend auch mit Unterstützung der Gewerk-

schaften eine breite Koalition des'Widerstandes zu bilden und diesen anlâsslich des WTO-

Gipfels Ende 1999 in Seattle oder des Management-Symposiums 2000 in Davos eindrück-

lich zu manifestieren.

Auch der Integrationsdruck durch den EU-Binnenmarkt und später die W'âhrungs-

union haben einen verschärften Standortwettbewerb mit sich gebracht und insbesondere

den europäischen Gewerkschaften vor Augen geführt, in welchem Maß dieser die Hand-

europäischen Sozialstaats gefährden, sondern auch die politische Freiheit und die Demo-

kratie an sich.a

2. Die bestehenden Ansätze internationaler Sozialbeziehungen

Die Strukturen für eine internatìonaie Vertretung und Mobilisterung der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmennteressen wären seit vielen Jahren vo¡handen. Die internationale

Gewerkschaftsbewegung besteht heute aus dem Internationalen Bund der f¡eien Gewerk-

schaften (IBFG), in dem gewerkschaftliche
125 Millionen Mitgliedern verrreten sind.
weiche die Branchenverbände repräsendere
die Chemiegewerkschaften. Kaum mehr e'Weltgewerkschaftsbund 

und eine Nebenrol

Die in ternationale Gewerks chaftsb ewegung ist gefordert

Die A¡beit des iBFG' eines ziemlich losen Zusammenschlusses der verschiedenen Gewerkschaftsbü 
hen auf die Diskussion von Leitrinien für dienationale 
ktionen zu Gunsten d., C.w.¡ks.haften dessùdens ' istìsche unterstützung der InternationarenBerußsekretariate' Als internationale g.rußrlf,","riate 

werden die auf der Branchenebene

also zum Beispiel der
wichtigere Roile spieft

Organisationen, er den Internationalen

werkschaftlichen tor der ge-

dieser Organisati (LO)'5 In
ber sozialeMindestbestimm 

rn von den einzeinen Ländern ratifìziert wer-den sollten' Diese Ratifizierung beruht aber auf Freiwilligkeit. zttr Zeitgibt es erne Diskus-sion daniber' ob im Zuge der Liberalisierung des ìøelthandels nicht weri[stens sieben fun-damentale übereinkommen, so das Verbot der 
.¡rLr¡( vYLr'Ë

ratifizie¡t werd nelt,

schon deshalb dies

dieGewerksch ,, , dass

übereinkomm 
ern globale oder mindestens branchenweite

nen. Hierfür fehren nicht nur die irrrtitrrtio.r..n 
Mindestbestimmungen aushandeln kön-

sondern auch eine international organisierte
Beschäftigten in Ländern mit völlig ierschied
auch nicht ohne Veiteres identisch, ja manchr

Trotzdem gab es im Be¡eich von grobaren Abkommen in den retztenJahren einige Er_folge' und zwat a.'f der unternehmensebene. Dies dank der Tatsache, dass die internatio-nalen Berufssekretariate bereits in den siebzigerjahren begannen, sich aktiv mit der politik
der großen multinationaien Konzerne a.rseinãnder zu setzen. Damars wurden auch die ers_ten weltweiten A¡beitnehmervertretungen in de¡ Automobil und chemierndustrie sowiedie oECD-Richtlinien für multinationale unternehmungen durchgesetzt.s In den letztenJahren ist es dann gelungen, entweder auf Initiative der internationalen Berufssek¡etariate



der Ebene der Dachverbände ist es inzwischen auch schon zu Vereinbarungen zwischen den

Sozialpartnern gekommen, die autonom ausgehandelt wurden und dann in das EU-Recht

übernommen wurden. Bisher wu¡clen drei EU-R.rchtlinien auf diesem lØeg ausgehandelt

(Elternurlaub, Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge)'

Der größte Schritt vorwärts beim Ausbau der nsozialen Dimensiono Europas wurde

in der letzten Jahren aber auf der nuntersten" Ebene ereicht. Er betrifFt die Mitspra-

chemöglichkeiten der Arbeitnehmenden in den Bet¡ieben und Unternehmungen. Dabei

kann man zwar noch nicht vom Entstehen einer Gegenmacht zum globalisierten Kapital

sprechen, aber gewisse Ansätze zu mehr Mitbestimmung sind vorhanden. Die EU-Kom-

mission hat zudem zwei Vorschlâge im Köche¡ welche die Mitspracherechte weiter verbes-

sern wùrden.

Darstellung 2: Ebenen der Sozialpolitik und des sozialen Dialogs in Europa

Europäische Betriebsräte : viel versprechender Anfang

Die 1994 beschlossene Richtlinie über europäische Bet¡iebs¡äte war bis heute der viel ver-

sprechendste A¡satz im Bereich der EU-Sozialpolitik. Sie hat eine große Dynamik aur

gelöst. Diese fuchtlinie verpflichtet Großunternehmen mit ùber 1000 Beschäftigten im EU-

Raum und mit grenzübe¡schreitender Tâtigkeit dazu, einen Europäischen Betriebsrat (EBR)

einzurichten. Dies ist inzwischen in rund einem Drittel aller in Frage kommenden Unter-

nehmungen geschehen. Gegen 600 Konzerne, darunter auch rund 30 Schweizer Firmen

und fast alle wichtigen, global tätigen Großkonzerne, verfügen heute ùber eine Vereinba-

rung, in der die Rechte und Pflichten des EBR geregelt sind.e Zwischen 10 000 und 15 000

A¡beitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind in diesen Gremien tätig und treffen sich

regelmäßig. Beteiligt sind auch einige Hundert vollamtliche Vertreterinnen und Vertretef

der europäischen Gewerkschaftsföderationen oder Einzelgewerlschaften, die als Expertin-

nen und Experten in diesen Gremien Einsitz genommen haben.

Rechtsselzunq: Verordnunqen, BichtlinìenEU-Sozialpolilik: Kommission, Rat, Parlamenl, WSA

Dachverbände: EGB, UNICE

Branchenverbände: z B EFBH. Elt/CEF

lnfo-Austausch, Koordination, DìenstleistungenRegionalräte: Sozialpartner auf der Regio-Ebene

-l

Das Mitspracherecht im EBR beschränkt sich nach dem l7ortlaut der Richtlinie auf
die Information und Konsultation. Das heißt, dass die europäischen Betriebsräte regel-
mäßig informiert und vor wichtigen Unte¡nehmungsentscheiden unterrichtet und an-
gehört werden müssen. Geschieht dies nicht, kann gegen das fehlbare unternehmen geklagt
werden, wie dies anlässlich des Konflikts um das belgische Rena.lrwerk in vìivoorde ge-
schehen lst. Eìnrge wenige Vereinbarungen gehen übe¡ diese minimalen Rechte hinaus und
billigen den EBR echte Verhandlunssmachr zu.r0

Die bisherigen Erfahrungen mit den EBR sind zwiespärtig. Die Tatsache, dass sich
Zehntausende von Arbeitnehmenden regelmäßig europaweit *f Kor,.n der Unterneh-
mungen treffen, ihre Erfahrungen austar-rschen und die Unternehmensstrategien diskutie-
ren können' ist ein nicht zu unterschätzender Fortschritt: Es ist die voraussetzung, dass.sich
lokale Betriebsräte zusammen mit den Gewerkschaften europä.isch und inte¡natronal ver-
netzen und auch Gegenstrategien zum Standorhvettbewerb und zur kurzfristigen Maxi-
mìerung des shareholder aalae entwtckeln können. Das eigentlich eZtel derGewe¡kschaften,
mit den europäischen Betriebsräten eine Art Gegengewicht zur multinationalen Macht der
Konzernspitzen und Aktionäre zu schaffen, wurde sicher nicht oder noch nicht e¡reicht.
Die erst jungen Erfahrungen zeigen, dass es nicht allein vom ìØortlaut der abgeschiossenen
vereinbarungen, sondern auch von der gerebten praxis in den einzernen EBR abhängt, ob
dieses Gremium von den KonzernÌeitungen fi'rr ihre Zwecke instrumentalisiert wird
("BetriebskorPoratismus,) oder ob es sich als eine Möglichkeit fiir mehr Demokratie und
Mitbestimmung in der'V7irtschaft erweist.II

Eine Umfrage des SGB bei Schweize¡ Mitgliedern in europäischen Betriebsräten hat
ergeben, dass die große Mehrheit der Arrwortenden die Information durch das Manage-
ment als ungenùgend oder nur gerade als ausreichend betrachtet. Eine Mehrheit bemangelt
auch, dass diese Informationen zu spät, also erst nach einem Unternehmungsentscheid er-
folgen, so dass auf den Entscheid kaum mehr ein Einfluss genommen werden kann. Trotz_
dem findet eine große Mehrheit der Befragten, dass de¡ EBR sehr nützlich für die Tätigkeit
ais Ve¡treter der fubeitnehmenden ist.12

"Deutsche Mitbestimmung,, in de¡ Euro_AG?

Gemäß'v?'ortlaut der Richtlinie über die europäischen Betriebsrãte ist die EU-Kommission
verpflichtet, diese Richtlinie noch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern
zu ùberprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Diese Überprüfung ist aber ln verzug. Auf
Grund der Erfahrungen der erstenJahre fordert der Europäische Gewe¡kschaftsbund (EGB)
firr die Revision unter anderem eine Fo¡murierung, werche die unternehmungsreitung ver_
pflichtet' die Information und Kons.ltation zu einem Zeitpunkt durchzuführen, der noch
eine eingehende Prüfung der Information und eine Einflussnahme gestattet. Zudem soll



Tabetle 1 : Arbeitnehrner- und Arbeitgeberorganisationen in Europa, die oon der EU als Partner fùr

den sozialen Dialog anerkannt sind

Arbeitnehmet Arbeitgeber

1 Branchenùbergreilende 0rganisationen mit allgemeinerAusr¡chtung

EGB UNICE (private)

CEEP {öffentliche)

2.BranchenÙbergreifende0rganisationen,diebesl¡mmteArbeilnehmer-oderlJnlernehmensqruppenvenfeten

CEC

Eurocadres (EGB)

3 Spezifische 0rganisat¡onen

Euroch ambres

4 Europäische Branchenverbände und Branchengewerkschaften' die EGB-Mitgliedersind

Handel

Versich erungen

Banken

Gebäudereìnigung

Posld¡enste und Telekommunikation

Grafische Industrie

Hotel- und Gaststàtten

Baug ewerbe

Holz

Landwirtschaft

Fischerei

Zivile Luftfahrt

Bi n ne ns c h ifffah rt

Seeverkehr

Eisenbahn

Straßenverkehr

l\4etallindustr¡e

Kultur und lVledien

öffentliche Dienste

Unterri cht

Texti I u n d B ekleì d u n g, S c h u h -/Led e ri n d u strì e

Chemie und Energie

Journa listen

Dìa manlen/Ed elsteine

UNI - Europa Eurocommerce

ACME

BI PAR

CEA

FBE

G EBC

GECE

FENI

Hotrec

FIEC

CEI-Bols

C0PA-Cogeca

Europêche

ERA

ACI-Europe

AEA

ESO

IU IN

CCFE

IRU

SETA.U ITA

FETBB

FETBB

EFA

EFT

FEIV

EEA

FSESP

CSEE

FS E-THC

FEIVICE

FEJ-FIJ

EFDPS
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ode¡ mit Hilfe der inzwischen bestehenden Europäischen Betriebsráte verschiedene
Vereinbarungen ùber Verhaltenskodizes mit transnationalen Firmen abzuschließen. Mit
dìesen verhaltenskodizes verpflichten sich die Konzerne, ì¡/eltweit die wichtrgsten sozralen
Grundrechte, Arbeitsschutzprinzipien und A¡beitnehmerrechte einzuhalten. Solche
Abkommen gibr es zum Beispier mit Nestié, Danone, Lyonnaise des Eaux und IKEA.

Neue Ebenen der Sozialbeziehungen in Europa

Eine ganz andere Situation aÌs auf cler globalen Ebene, wo die erwähnten Hindernisse und
Schwierigkeiten bestehen, ergibt sich für die Gewerkschaften auf europäischer Ebene. Hier
haben die Gewerkschaften in den letzten 20 Jahrenve¡sucht, sich vermehrt supranational
zu organisieren und ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Dies unter dem Druck de¡
Europäisierung und Globalisierung der Mârkte, der Integration Mittel- und osreuropas in
den rweltmarkt und der'Wirtschafts- und Währungsunion als logischer Fortsetzung des
EU-Binnenmarktprojekts.

Der Europäische Gewerkschaftsbund EGB wurde 1973 gegrùndet und umfasst heute
praktisch alle Gewerkschaftsbünde der EU- und EFTA-Länd.r, inklusive der Richtungs-
gewerlachaften mit ehemals christlichem oder kommunistischem Hintergrund und de¡
Angestelltenorganisationen. Der Prozess einer Aufnahme der mittel- und osteuropäischen
Gewerkschaften in den EGB ist im Gange. Hinzu kommen auch auf europäischer Ebene
die Branchenfoderationen (europäische Berufssek¡etariate), zur Zett 13 an der Zahl. Auch
die Arbeitgeber mussten sich, im Gegensatz zur globalen Ebene, in entsprechenden orga_
nisationen zusammenschließen, selbst wenn auf der Arbeitgeberseite in vrelen Sektoren
noch Defizite bei der Repräsentativität bestehen (vgl. Tabelle 1).

De¡ schweize¡ische Gewerkschaftsbund sGB wa¡ Gründungsmitglied des EGB und
die ihm angeschlossenen Branchengewerkschaften sind auch in vielen Berufssekretariaten
vertreten. obwohl viele Al<tivitäten des EGB auf die Europäische Union bezogen sind,
haben die Schweizer Gewerkschaften versucht, sich am P¡ozess der fortschreitenden Zu-
sammenarbeit zu beteiiigen oder sogar eine aktive Roile zu spielen.

Durch die Institutionalisierung des osozialen Dialogs, im Maastrichter Vertrag gab es
zweifellos große Fortschritte bezùglich der sozialen Dimension und der Entwicklune
europäischer Sozialbeziehungen. Diese sind aber sehr uneinheitlich, je nach den moglichei
Regulierungsebenen (vgl. Darstellung 2).

Eindrückliche Fortschritte gab es aufder.obersten' Ebene der Rechtssetzung. Dies vor
allem mit dem Maastrichter Vertrag, dessen Sozialbestimmungen in Amsterdam konsoli-
diert und vollständig in das Vertragswerk integriert wurden. Gut ausgebìidet ist insbeson-
dere der soziale Dialog im Sinne des ,Vernehmiassungsverfahrens, zwischen der poiiti-
schen Ebene und der Ebene der Dachve¡bände von Arbeitgebern und Arbertnehmern. Auf



die Konsultation das Ziel haben, nzu einer Einigung zu gelangen,. Das heißt: Es müssen

echte Ve¡handÌungen stattfinden, was viele Konzerne heute ablehnen.13 Die EU-Kommis-

sion möchte aber vor einer Revision der EBR-Richtlinie zwei andere lnitiativen prioritär

behandeln.

Die eine Initiative ist im vergangenen Jahr unter der deutschen Präsidentschaft nur

knapp gescheitert. Im Zuge der Europäisierung des Unternehmungsrechtes sollte ein Statut

für eine europäische Aktiengesellschaft geschaffen werden. Einzig verbliebener Streitpunkt:

Diejenigen Länder, die eine Mitbestimmung auf Unternehmungsebene kennen, wollten

dies auch in der Euro-AG, um die Umgehung von nationalen Mitbestimmungsgesetzen zu

verhindern. In der Euro-AG hätten deshalb die Arbeitnehmenden Einsitz in den Verwal-

tungsrat bekommen so11en. Gescheitert ist dieses Projekt daran, dass Rechtsgrundlagen über

die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (auf Unternehmensebene) im EU-Ministerrat ein-

stimmig gefällt werden mijssen und sich Spanien gegen den Entwurf aussp¡ach. Der nächs-

te Ve¡such, dieses Modell du¡ch die EU-Gesetzesmaschinen zu b¡ingen, folgt aber sicher bald.

Eine weitere Initiative der EU-Kommission hat eventuell bessere Chancen, von Pa¡-

lament und Ministerrat angenommen zu werden- Dieser neue Vo¡schlag bezieht sich nicht

wie die anderen Vorschläge auf die Mitsp¡ache der Arbeitnehmer und A¡beitnehmerinnen

in transnationalen Unternehmen, sondern möchte die nationalen Mitwi¡kungsgesetze

harmonisieren mit dem ZieI, "die Lücken und Mãngel de¡ auf nationaler und gemein-

schaftliche¡ Ebene geitenden Bestimmungen im Bereich information und Anhörung der

Arbeitnehmer zu beseitigen."la Dies würde firr einige Länder Fortschritte bringen. Die Min-

destbestimmungen im Entwurf gehen auch weite¡ als das Schweizer Mitwirkungsrecht.

Die Branchenebene als Achillesferse

Obschon in den meisten Ländern die Sozialbeziehungen auf der Sektor- ode¡ Branchen-

ebene am stärksten sind und dort in der Regel auch die Kollektiwerträge als wichtige Ele-

mente des Sozialstaats ausgehandelt werden, ist diese Ebene in Europa noch am wenigsten

entwickelt. Innerhalb des sektoralen Dialogs gab es neben dem ,Vernehmlassungsverfah-

ren> zu sektorspezifischen Angelegenheiten in den letztenJahren einige gemeinsame Stel-

lungnahmen und Vereinbamngen, die jedoch meistens nur den Charakter von Absichtser-

k1ärungen oder Empfehlungen haben. So gibt es beispielsweise in der Landwirtschaft und

im Seeverkehr eine europaweite Rahmenvereinbarung über die Arbeitszeit.r5

Das Beispiel der Kollekti'ç'verhandlungen der letzten Jahre in Belgien zeigt, wie heute

in Europa die Tarifautonomie der nationalen Vertragspartner bereits eingeschränkt werden

kann. Dort wurde 1996 ein Gesetz erlassen, welches festschreibt, dass Lohnerhöhungen tm

Maximum nur noch bis zum Niveau der durchschnittlichen Lohnerhöhungen der Haupt-

handelspartner (Deutschland, Frankreich und Niederlande) ve¡handelt we¡den können.

I

oti:r 
"r::",legt 

somit die maximare Decke für ale Lohnverhandlungen auf sekro¡arer
und betneblrche¡ Ebene fest.r6

Bestrebungen zu einer gemeinsamen, europäischen Kollektilvertragspoütik, die es er-tttltl 
:Ìt9r, 

auch die Kernelemente de¡ A¡beitsbedingungen effizientzu koo¡dinieren
uno vrellercht etnmal europaweit verbindlìch zu regeln, bestehen vor allem in de¡ Metall-
und Maschinenindustrie sowie im Bausektor. sie stecken aber noch in der Anfangsphase.
Ende 1998 verabschiedete der Europäische Metallarbeiterbund EMF gemeinsame
Grundsätze für eine LohnpoÌitik, welche die Lohnfo¡clerung der Europärschen Metall-
gewerkschaften koordinie¡en und harmonisieren sollte. Ziel der Gmndsätze ist, den ver-
hängnisvoilen Trend der Neunzigerjahre, der eine umverteirung zu Gunsten des Kapitars
mit sich brachte, wieder umzudrehen, so dass in alien Ländern ãie Reallohne mindestens
im Maß der steigerung der Arbeitsproduktivität erhöht werden können. Im greichenJahr
wurde vom EMF auch eine Arbeitszeit-cha¡ta verabschiedet, welche fi'¡r alle Mitgliedsver-
bände eine jähriiche Höchsta¡beitszeit postulierte.rz

Die Gewerkschaften der Bauwirtschaft haben vo¡ ungefähr vierJahren damit begon_
nen' intensiver über eine Zusammenarbeit im Bereich de¡ Kollektir,v e'rïràge zudiskutieren.
Dies unter dem Druck der schwierigkeiten, die du¡ch die grenzüberschr-.it.rrd. Bautätig-
keit und die Entsendung von Bauarbeitern innerharb Err.Çr, und vor ailem in Deutsch_
land entstanden sind. Basie¡end auf einem projekt de¡ Friedrich-Ebert_stiftung, an dem
auch die Schweizer Gewerkschaft GBI aktiv teilgenommen hat, wurden am Kongress der
Europäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter EFBH im Novembe r 1999 zudiesem
Thema eine Grundsatzerklärung und ein Alctionsprogramm verabschiedet. Dieses beinhal-

der natlonalen GAV_politik auch erste Schritte zu einer se_
und Arbeitszeitfragen. Ein e s tändige Arb eitsgrupp e,,TaiiÊ
sert einigenJahren gibt, soll dieses programm auch in der

Die konkretesten Ansätze zu¡ Koordination de¡ Lohn- und Arbeitszeitpolitik wurden
bisher abe¡ nicht aufder europäischen Ebene, sondern zwischen einigen Kernländern Eu-ropas entwid<elt. so beschlossen die Beneh:-xländer und Deutschl"nd am 5. september
1998 in Doorn (NL) eine lohnpolitische Kooperarion, die so genannte Doorn-Initiative.
Darin einigten sich die beteiligten vier Gewerkschaftsbünde und die beteiìigten Mitglied-gewerkschaften der Bau-, Metall- und chemieindustrie sowie derprivaten und öffentlichen
Dienstleistungen auf ein gemeinsames ziel fur die Lohnverhr.rdì.rrrg.r, nämrich die For_mel' dass die beteiligten Gewerkschaften ein tarifliches Abschlussvol"rr*.. anstreben, dasder summe der Preisentwicklung und der Steigerung der Arbeitsproduktivitat entspricht.le
Diese Initiative wu¡de seither erfolgreich weit.rgefirhrt. Die Meiall- und Baugewerkschaf-
ten haben zudem weitere Kooperationsabkommen fur die Kollektil'vertragspolitik abge-schlossen' so im Metallbereich die skandinavischen Gewerkschaften mit Deutschland oderdie Baugewerkschaften der Länder öste¡reich, Deutschrand und schweiz.



Eines der für die Schweiz z,rr Ze\t wichtigsten, internationalen Proiekte wurde im

Frühling 2000 in Angriff genommen: Es soll den sozialen Dialog und die Einhaltung der

Schweizer Kollektiwertrage, den A¡beitsschutz und die fubeitnehmerrechte auf den inter-

nationalen Großbaustellen der beicien AlpentransitJunnels garantieren' An diesem Projekt

sind Gewerkschaften und Betriebskommissionsmitglieder aus allen sieben Ländern veltle-

ten, die bis heute auf diesen Baustellen mit Unternehmen präsent sind'

3. Schlussfolgerungen und Perspektiven

Die Notwendigkeit, ja der Zwangzu suPranationalen Regulienrngen und internationalen

Sozialbeziehungen wird heute von den Gewerkschaften in den meisten Ländern eingese-

hen. Die Umsetzung rn die Realität geschieht aber irr Schneckentempo, nicht zuletzt des-

v/egen, weil die Arbeitgeberseite nicht besonders an solchen Regulierungen interessiert ist

und es deshalb einen gewissen politischen oder gewerlschaftiichen Drud< braucht' Selbst

im EU-Raum gibt es insbesondere auf der Ebene der Kollektiwertragspolitik große Defi-

zite, und die soziale Dimension hinkt der wirtschaftlichen Integration hinterher. Immer-

hin, Bs gibt keinen anderen großen 'lyirtschafts¡aum, wo die supranationalen Arbeitsbe-

ziehungen so entwickelt sind wie in.w'esteuropa. Die Gewerkschaften sehen deshalb in der

'w'eiterentwicklung dieser Struktu¡en die größte chance, auch im globalen Rahmen Fort-

schritte zu erzielen. Denn erstens ist die Verteidigung des europäischen Sozialstaats als Mo-

dell im Rahmen erner starken wirtschaftsunion wie der EU ùberhaupt eine voraussetzunS

um auch global gewisse Mindestbestimmungen durchzusetzen zu können' Zweitens bieten

solide, einigermaßen konsolidierte europäische Strukturen der Sozialbeziehungen eine

Basis, die auch auf andere Länder ausgeweitet werden kann. So ist es beispielsweise einem

etablierten, mit den entsprechenden Ressourcen und Kommunikationsmöglichkeiten aus-

gestatteten Europäischen Betriebsrat eher möglich, mit Arbeitnehmervertfetern in ost:

eufopã oder den usA ln Kontakt zu treten und das bestehende Kommunikationsnetz auf

andere Kontinente auszudehnen' :1'

Schweiz im Verzug

Die Schweiz soll zudem bei der EU den Antrag stellen, mindestens als Beobachterin
am sozialen Dialog auf den verschiedenen Ebenen beteiligt zu sein sowie an den verschie-
denen europäischen Institutionen und Projekten, welche den Arbeitsmarkt und die sozial-
politik betreffen, als Parrner mit dabei zu sein.

sen Tiend umzukehren, müssen klare Ziele und Prioritäten bezüglich der europäischen und
internationalen Gewerkschaftsarbeit gesetzt und entsprechende Ressourcen freigemacht
werden.

Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen gemeinsam



wenn es um die Ausarbeitung neuer Abkommen oder EU-fuchtlinien im Bereich von A¡-

beitsbedingungen, Arbeitsschutz und Mitwirkung geht'

In der Kollektirvertragspolitik, diesem nKerngeschäft" der Gewerkschaftspolitik, is¡

die Zusammenarbeit voranzutreiben. Neben den bestehenden Projekten auf gesamt-

europäischer Ebene hat die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Priorität. Der SGB

sollte sich unverzüglich an der oben beschriebenen Doorn-lnitiative beteihgen.

Auch der Einbezug der mittel- und osteuropäischen Länder in diese Initiativen ist an-

gesichts der Integrationsbemiìhungen dringend.

Ebenfalls zu fördern ist die grenzûberschreitende Zusammenarbeit und die Koopera-

tion mit den Sozialpartnern in den Euro-Regionen: Hier gibt es in einzelnen Regionen viel

versprechende Ansätze zur gewerkschaftlichen Zusammenarbeit über die Grenze und zur

gemeinsamen Betreuung von Grenzgãngern (.E¿¡eg¡ichets"). Diese Projekte sind auf alle

Euro-Regionen auszuweiten, wo die Schweiz beteiligt ist.

Die Arbeit in den rund 600 bestehenden europäischen Betriebsrâten ist nach wie vor

der konkreteste A¡satz zur Bildung einer innerbetrieblichen Gegenmacht zu den globali-

sierten Konzernen. Dort, wo Schweizer Vertrauensleute beteiligt sind, muss die gewerk-

schaftliche Unterstützung so ausgestaltet sein, dass konkrete Projekte und Kampagnen,

zum Beispiel Vereinbarungen ùber konzernweite, soziale Mindestbestimmungen, möglidr

werden. Das Gleiche gilt fi)r die Arbeit auf inte¡nationalen Baustellen.

Zur weltweiten oder konzemweiten Durchsetzung von Arbeitnehmer- und Sozial-

¡echten und der Errichtung von gleichberedrtigten Sozialbeziehungen aufsupranationale¡

Ebene ist zudem vermehrt der Schulterschluss zwischen Gewerkschaften und anderen

Nichtregierungsorganisationen anzustreben, die sich fur die gleichenZiele und eine uZivi'

lisierung" des globalen Kapitalismus einsetzen-
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Euro-Betriebsräte - eine Gegenmacht
Das muss man sich mal vorstellen:

Die multinationalen Konzerne sind

nun gezwungen, auf ihre Kosten

mindestens einmal jährlich Beleg-

schaftsdelegierte zusammenzu-

bringen, die dann ihre Erfahrungen

austauschen können.

Hans Baumann

Die meisten Europäischen Betriebsrãte (EBR)
arbeiten seit rund sechs Jahren - eine kurze Zeit 1ür

eine soziale Neuerung von cliese¡ Tiagweite. Eine
vorläufige Zwischenbilanz ist trotzdem nötig und
möglich. Während die <soziale Dimension> der
Europäischen Union (EU) in anderen Bereichen,
etwa bei sozialen Mindestnormen oder kollektiven
A¡beitsbeziehungen, nur im Schneckentempo vor-
ankommt, ist der europäische Sozialdialog auf der

als Expertlmen in diesen Gremien Einsitz genom-
men haben.

Das Mitspracherecht im EBR beschränkt sich

nach dem Wortlaut der Richtlinie auf Information
und Konsultation, das heisst, die europäischen
Betriebsräte müssen regelmässig in-formiert und vor
wichtigen Unternehmungsentscheiden unte¡richte t
und angehört werden. Einige wenige Ve¡einbarun-
gen gehen über diese minimalen Rechte hinaus und
billigen den EBR echte Verhandlungsmacht zu.

Die bisherigen Erfahrungen mit den EBR sind
zwiespältig. Die Tatsache, dass sich tausende regel-
mässig europaweit auf Kosten der Unternehmen
treffen, ihre Erfahrungen austauschen und die
Unternehmensstrategie diskutieren können, ist ein
nicht zu unterschätzender Fortschritt: Sie ist die Vor-
aussetzung dafür, dass sich lokale Bet¡iebsräte
zusammen mit den Gewerkschaften eluopäisch ver-
netzen und auch Gegenstrategien zum Stand-
ortwettbewerb und zu kurzfristigen Profitmaximie-
rungszielen des Managements entwickeLn kömen.
Die jungen Erfahrungen zeigen, dass es nicht allein

nicht zu unterschätzender
Fortschritt.
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Die Replik:Welch eine Chance!

Ebene der Konz 5-'j:T:ll Die Tatsache, dass sich tausen-
Gang gekommen ber Europär-
scheBerriebsräte nsnarionåten,r de regelmäSSig tfeffen, iSt ein

zösischen Kolleglnnen meh¡ Rechte im Falle von
Entlassungen haben. Die spanischen EBR-Mitglie-
der erkennen, dass der gleiche Konzern in der
Schweiz relativ grosszügige, über das Gesetz hì¡aus-
gehende Pensionsleistungen zahlt und dass in
Deutschland eine kollektiwertragliche Pensions-
kassenregelung besteht, während in Spanien gar
nichts vo¡handen ist.

Schlecht umgesetzt
Bei Restrukturierungen, mit denen die meisten

EBR in den letzten Jah¡en beschäftigt waren, geht es

selten um ein reines Nullsumnenspiel. Solche FäIle,
bei denen das Management den EBR vor die Alter-
native stellt, entweder die Arbeitsplätze im Land A
oder im Land B abzubauen, sind relativ rar - aller-
dings auch schwer zu lösen (vgl. den TÞxt von Wolf-
gang Schaumberg auf Seite xy). Meist werden aber

durch Restrukturierungen oder Fusionen Arbeits-
plätze gieich in mell'eren Ländern bedroht, und es

ist sehr wohl mögl.ich, im EBR eine einheitliche Stel-
lungnahme oder sogar solidarische Aktionen zu

beschliessen, wie dies beiABB-Alstom im Jahr 2000

der Fall war.
Vielen EBR wird das Recht auf Konsultation

vom Management nicht korrekt eingeräumt; dies

führt zu permanenten Auseinandersetzungen.
Oft informiert das Management erst nach einer
Entscheidung; von Konsultation im Si¡¡re der EU-
Richtlinie kann daher meist keine Rede sein, da eine

Stellungnahme des EBR nicht mehr in den Ent-
scheidungsprozess ei¡fliesst (und auch kein Zusatz-
abkommen herryorbringen kann).

So hat eine Umfrage des Schweize¡ischen
Gewerkschaftsbundes SGB bei Schweizer Mitglie-
derrr in europäischen Betriebsräten ergeben, dass die
grosse Mehrheit der A¡twortenden die InJormation
durch das Management als ungenügend oder gerade

nur als ausreichend betrachtet. Eine Mehrheit
bemängelt auch, dass diese Information zu spât (erst
nach einem Unternehmungsentscheid) erfolgt,
sodass da¡auf kaum meh¡ ein Einfluss genommen
werden kann. Trotzdem findet eine grosse Mehrheit
der Befragten, dass der EBR seh¡ nützlich ftir ihre
Gewerkschaftsarbeit ist. Bei einer Revision der
europäischen Richtlinie ist angesichts dieser Schwie-

rigkeiten eine klarere Definition des Rechts auf
Information und vor allem Konsultation prioritär,

Ausflucht in den Zement der Nachhaltigkeit
Andererseits haben EBR in verschiedenen Kon-

zernen europaweite ode¡ sogar weltweite Abkom-
men mit dem Management abschliessen können,
obwohl solche Massnahmen in der EBR-Vereinba-
rung nicht vorgesehen sind. Ein Beispiel ist das

europäische Rahmenabkommen mit General
Motors über das Vorgehen beí Restrukturienrngen
(das so genamte Olympia-Abkommen), ìn dem sich

der Konzern auch zum Erhalt von Produktions-
standorten verpflichtet. Ein anderes Beispiel sind die
weltweiten Abkommen über Gewerkschafts- und
Sozialrechte, die zu einem lleìneren Teil mit EBR
und zu einem g¡össeren Teil mit den internationalerr
Gewerkschaftszentralen, zum Beispiel dem Interna-
tionalen Bund der Bau- und Holzarbeitergewerk-
schaften (IBBH), ausgehandelt wurden.Im Falle der
Hotelkette Accor (vgl. Text von Jane Wills, Seite xy)
kann gezeigt werden, dass konzernweite Abkom-

Unternehmungen eine grosse Dynamik aus.

Beschränkte Möglichkeiten?
Uber 600 Konzerne, darunter auch über dreissig

Schweizer Firmen und fast alle wichtigen, global täti- vomWortlaut der abgeschlossenenVereinbartmgen,
gen Grosskonzerne, verfügen hente über eine Ver- sondern vor allem auch von der gelebten Praxis þ
einbarung, in der die Rechte und Pflichten des EBR den einzelnen EBR abhängt, ob dieses Gremium
geregelt sind. Zwischen 10 000 und L5 000 Beleg- von den Konzernleitungen ftir ilre Zwecke instru-
schaftsvertrete¡Innen sind in diesen Gremien tätig mentalisiert wird oder ob es eine Plattform bietet,
undtreffensichregelmässig.Beteiligtsindaucheini- um die Interessen der Beschäftigten effektiver
ge hundert Delegierte der europäischen Gewerk- durchzusetzen.
schaftsföderationen oder Einzelgewerkschaften, die Dies entspricht auch meiner Erfahrung als

Gewerkschaftsexperte für die Europäischen Be-
triebsräte: Unbesehen des Textes in der Vereinba-
rung gibt es EBR, die sich auf einenAusflug im Jahr

besch¡änken, anlâsslich dessen sie sich vom Mana-
gement über die Geschäftslage infornrieren lassen

und etwa so viel In-formation erhalten wie ein du¡ch-
schnittlicher Aktionär oder ein neugieriger Jouma-
list. Zwischen den Sitzungen haben sie kaum Kon-
takt untereinander,

In vielen EBR pflegen inzwischen jedoch die
Belegschaftsvertreterlnnen untereinande¡ einen
intensiven Dialog und Erfahrungsaustausch. Sie tref-
fen sich auf ordentlichen Sitzungen, inAusschüssen,
in speziellenArbeitsgruppen, die es im Rahmen vie-
ler EBR gibt, oder anlässlich ausserordentlicher
Massnahmen, wie Restrukturierungen oder Fusio-
nen. Diese Kontakte sind sehr wertvoll, selbst wenn
es den EBR nicht gelingt, wirklich Einfluss auf die
Unternehmungsftihrung zu nehmen. Die gegenseiti-

ge Kenntnis cler Betriebskulturen und der Sozialsys-

teme, die dadu¡ch erworben wird, ist überhaupt eine

Voraussetzung fi.ir die Zusammenarbeit. Dieser Er-
fahrungsaustausch funktioniert oft auch als <Lügen-
detektor>, indem er den EBR-Mitgliedern erlaubt,
gewisse Informationen des Managements zu über-
prüfen. Oft ergibt sich dann einAustausch ùber <best

practice>, über bessere Bedingungen anderswo -
eine Information, die bei nationalen Kollektiwer-
handlungen verwendet werden kann. So erfahren
Schweizer Betriebsräte schnell einmal, dass clie fran-

Beiträge zur
sozialistischen Politik
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men tatsâchlich das Verhalten des Managements
gegenüber den Beschäftigten und den Gewerk-
schaften beeinflussen können. Beim schwedischen
Baukonzern Skanska konnte sich die GBI ebenfails
auf ein weltweites Abkommen berufen und so
Skanska auf einer grossen Alptransit-Baustelle
daftir gewinnen, eine internationale Arbeitnehmer-
vertretung (Baustellenrat) eirzurichten.

Die Mitwirkung der EBR bei der Aushandlung
konzernweite¡ Verhaltungsregeln über grundlegen-
de Gewerkschafts- und Sozialrechte bietet auch eine
gute Möglichkeit, die Diskussion über Europa hin-
auszutragen. So werden auf EBR-Sitzungen auch
globale Probleme wie Kinderarbeit behandeÌt. Mei-
ner Erfahrung nach beschränken sich die Eu¡o-
Betriebsräte bei ihrer Arbeit keineswess auf die
,.Festung Europa>. In vielen Fällen lehnenãllerdings
die Konzerne eine Debatte über solche Themen
ab. Ei¡re Gegenstrategie der Multis besteht ietzt dar-
in, auf itrr Engagement in Organisationen wie dem
von Stefan Schmidheiny mitbegründeten World
Business Councìl for Sustainable Develooment
(WBCSD) hinzuweisen oder ihre Beteiligung an
Programmen zur sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeit zu verkünden. Dies tun sie allerdinss ohne

Einbezug der Gewerkschaften oder de¡ EBR und
damit ohne konzerninteme Kontrolle. (Eine solche
Strategie ime¡halb des WBCSD verfolgen etwa die
zehn grössten Zementherstelle¡ der Welt, darunter
auch Holcim mit der <Cement Sustainabilty Initia-
tive, our agenda for action>).

Gewerkschaftliche Unterstützung entscheidend
Ein EBR kann auch als Kontrollorgan eine wich-

tige Rolle spielen -Voraussetzung ist allerdings, dass
die Kontakte zu andêren Konzernteilen auch über
Westeuropa hinaus gepflegt werden können oder
dass zumindest eine regelmässige Zusammenarbeit
mit den internationalen Gewerkschaftszentralen be-
steht. Eine grosse Herausforderung ist hier der Ein-
bezug der Beschäftigten in den mittel- und osteu-
ropäischen Lände¡n in Zusammenlang mit der EU-
Osterweiterung. Eine Ausweitung der EBR-Arbeit
und der gewerkschaftlichen Kontakte auf Osteuro-
pa und andere Kontinente ist in weÌtweit tätisen
Konzemen nötig. AJJerdings muss zunächst ein gutes
Fundament in Europa mit ei¡em so[den, internen
Informationssystem und stabilen Beziehungen vor-
handen sein. Es ist wenig nützlich, das Kontaktnetz
auf andere Kontinente auszuweiten. wenn ein
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Europäischer Betriebsrat noch nicht einmal il¡er-
halb Westeuropas optimaÌ funktioniert, wie das heu-
te leider noch oft der Fall ist.

Die K¡itik an der Arbeit vieler EBR ist berech-
tigt, ihre Möglichkeiten sind beschränkt, und sie sind

- logischerweise - Instrumentalisierungsversuchen
durch das Management ausgesetzt. Vor diesem P¡o-
blem stehen aber genauso und vielleicht noch stär-
ker die lokalen Betriebsräte und Betriebskommis-
sionen. Ich halte deshalb nicht viel vom Aufbau
gewerkschaftlicher Kontaktnetze wie etwa dem
Chemiekreis (vgl. Seite xy), die als Gegenstruktur
oder an bestehenden EBR vorbeiagieren. Wenn
heute viele EBR nicht fähig sind, eine ständige,
interne Kommunikation zu garantieren, Kontakte
auch über den eigenen Konzern und Europa hìnweg
zu pflegen und wirkliche Gegenstrategien zum
Management zu entwickeLn, dann liegt dies meist
nicht am <sozialliberalen Kurs> einzelner Gewerk-
schaften wie der IG BCE, wie Willi Eberle das in sei-
nem Artikel beschreibt. In vielen Fällen ist die natio-
nale Gewerkschaftsorganisation zu schwach und
nicht imstande, gut ausgebildete, gewerkschaftliche
Vertrauensleute in die EBR zu entsenden

Ein Grund für dieses Unvermögen ist aber auch,
dass die Einzelgewerkschaften in Europa sich noch

Dank e¡nes weltwe¡ten Ab-
kommens konnte die GBI den
Baukonzern Skanska für einen
Neat-Baustel lenrat gew¡nnen.
nicht auf die globalisierten Strukturen der G¡oss-
konzerne eingestellt haben und die irternationale
A¡beit in den Gewerkschaftszentralen noch länsst
nicht das Gewicht hat, das ihr eigentlìch zukommcn
müsste. Zwa¡ gibt es einzelne Gewerkschaften, vor
allem in Skandinavien und in Deutschland, welche
die Arbeit der EBR grundsätzlich mit Argusaugen
betrachten, weil sie beftirchten, dass die EBR eines
Tages ihre nationalen Kollektiwerträge oder Mitbe-
stimmungsmodelle unterlaufen könnten. Diese
Skepsis mag in Einzelfällen begründet sein, aber
auch hier stellt sich auf lokaler oder nationaler Ebe-
ne ein ähnliches P¡oblem.

Man stelle sich vor: Eine eurooäische Richtünie
zwingt die Konzerne, auf jhre Kosten eine Beìeg-
schaftsvertretung eirzurichten, die das Recht hat,
sich mindestens einmal pro Jahr zu treffen und
(ebenlalJs auf Kosten der Unternehmen!) gewerk-
schaftliche Expertlnnen beizuziehen. Eigentlich
eine Riesenchance! Wem die Gewerkschaften eine
solche Plattform nicht nutzen können, ist das ent-
weder auf ihre Organisationsschwäche zu¡ückzu-
füh¡en oder eben darau{ dass die Prioritäten anders
gesetzt und die vorhandenen Ressou¡cen wie bisher
zu 95 Prozent für nationale Projekte ehgesetzt wer-
den. Die europäischen Gewe¡kschaftssekretariate
üben zwarim EBR-Be¡eich eine wichtise Koordina-
tionsfunktion aus, sind aber gezwungãn, ihre eher
dürftigen, personellen Ressourcen auf viele Aufga-
ben zu zerteilen.

Die Erfahrung der letzten sechs Jahre zeigtklar:
Jene (wenigen) EBR, die genügend Unterstützung
durch die Gewerkschaften e¡halten haben und sich
auch auf gewerkschaftliche Kontaktnetze und Inf¡a-
struktur abstützen kön¡en, haben erste Erfolge
verbucht: Sie konnten zumindest Ansätze einer
Gegenmacht in den Konzernen aufbauen. Eine Aus-
weitung dieser Möglichkeiten ist deshalb nicht
zllelzl vom Umdenkungsprozess in den Gewerk-
schaften abhängig.

Euro-Betriebsrat und Manager. Aber wer sjtzt, wer liegt?





4. Für ein soziales
Europa!
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Neokorporatismus, Marktsteuerung, BLindnis gegen Neoliberalismus:

Wie will die Linke die Schweiz verändern?
Vier Jahre nach dem Ende des Systemkonfrontation befragt der Vorwärts
Exponentlnnen der Linken über ihre politischen Projekte. Bisher erschie-
nen sind Gespräche mit Thomas Heilmann (Grüne), Willi Egloff (PdA),
Hans Schäpp¡ (GBl), Erika Deuber-Pauli (PdA). Die Nummern können für
Fr. 5.- bezogen werden bei: Vorwärts, Postfach 780, 8026 Zürich.
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78

r-ì

o

Hans Baumann

Sozialabbau, Sozialdumping und
Verteilungspolitik
Der Angriff auf den Sozialstaat in der EU und in der Schweiz

Anfang 1994 schreckte Peter Hasler, Direktor des Zentralverbandes Schwei-
zerischer Arbeitgeberorganisationen, die Gewerkschaften mit der Forderung
nach einem ,,Moratorium" in der Sozialpolitik auf. Ins gleiche Horn blies kurz
darauf die wirtschaftsliberale FDP. Begründet wurde dies mit der Notwen-
digkeit. dieSchweizerWirtschaftwettbewerbsfàhigzuerhalten;eineweitere
Belastung der Unternehmungen durch Lohnprozente rverde nicht mehr
hingenommen. Dass dabei in Wirklichkeìt nicht nur eine harmlose ..Denk-
pause", sondern auch harte Abbaumassnahmen gefordert werden. zeigt un ter
anderem das darin enthaltene Begehren nach einem Verzicht auf den Teuc-
rungsausgleich für Rentenbezûger. Jüngstes Beispiel für diese offen-
sichtlichen Abbautendenzen ist die Debatte über die Revision der Arbe its-
losenversicherung: Das,,Reform"-Paket des Bundesamtes für Industrie,
Gewerbe und Arbeit (BIGA) hat in verschiedenen Belangen dem D¡uck der
Wirtschaft nachgegeben. So sollen z.B. die Zumutbarkeitsregeln filr die
Annahme einer neuen A¡beit stark verschârft werden, was unter anclerem eine
T'aggeldkürzung u m bis zu 43 Prozent des letzten Lohnes erlaubt, die Zahl der
sogenannten Einstelltage (2.8. bei ,,selbstverschuldeter" Arbeitslosigkeir)
soll auf 60 erhöht und die Wartefrist für nicht beitragspflichtige personen
(2.8. Studentl nnen) von 20 Tagen au f m axim al I 2 Monate verlängert werclen
(Wille 1994,26). Und wenn diese Revision des Gesetzes übe¡ die Bühne ist,
droht schon die nächste,,Reform": Die FDP verlangt in den Beschlüssen ihres
letzten Parteitages noch einen weitergehenden Druck auf die Arbeitslosen,
damit ,,es sich wieder lohnt zu arbeiren" (T.4., 16.4.94, FDp de¡ Schweiz,
1ee4).

Vehement wehren sich die Arbeitgeber auch immer noch gegen die
Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta, die bereirs 1961 (!) vom Euro-
parat beschìossen und 1976 von der Schweiz unterzeichnet wurde. Die
zuständige Nationalratskommission empfiehlt jetzt dem Nationalrat, einer
lnitiative der SPS nachzukommen und die Sozialcharta endlich n: rarifízie-
ren. Was den Arbeitgebern in der Sozialcharta besonders gegen den Strich
geht, ist die darin enthaltene Verpflichtung, das System der sozialen Sicher-
heit auf einen höheren Stand zu bringen und die Arbeitszeit fortschreitend zu
verkürzen. Die Arbeitgeber drohen deshalb mit dem Referendum und einem
,,emotionsgeladenen Abstimmr.rngskampf', falls das Parlament der Ratifizie-
rung zusti mm r (NZZ, 28.4 94).

Mit der Attacke auf den Sozialstaat stehen die Schweizer Arbeitgeber in
Europa nicht allein. In zahl¡eichen Ländern ist die Demontage der sozialen
Sicherheit schon seit längerem im cange. So sind die öffentlichen Ausgaben
für Soziale Sicherheit, Erziehung und Wohnungsbau in Deutschland, Eng-
land, den Niederlanden und auch in Japan im Zehniahresvereleich bereits
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rückläufig. In der Bundesrepublik Deutschland ist der Anteil der Sozialausga-
ben am Bruttosozialprodukt von 1980 bis 1991 von 28,'7 auf 26,6 Prozent
zurückgegangen (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 199313).

Schaut man sich die tatsächlichen Zahlen an, so bleibt von der Kostenexplo-
sion in der Sozialversicherung, die angeblich unsere Wettbewerbsfähigkeit
bedroht, nicht viel übrig. Profitiert haben vom bereits erfolgten Abbau vor
allem die Arbeitgeber, deren Beiträge an die Sozialversicherung in den
letzten zehn Jahren ausser in Belgien in allen Staaten der Europäischen Union
zurückgegangen sind.

Diese Entwicklung unterstreicht die These, dass die K¡ise des Sozialstaa-
tes nicht oder nicht nur die Folge der gestiegenen Arbeitslosigkeit, Bedürf-
tigkeit und demographischer Verschiebungen ist, sondern dass der schon seit
Jahren erfolgte, schleichende Sozialabbau die zunehmende Armut, die
Ausgrenzung und die Umverteilung von Arm zu Reich auch mitverursacht
hat. Die in der Schweiz vor allem seit Mitte der achtziger Jahre feststellbare
Tendenz zu einer ungleicheren Verteilung von Einkommen und Vermögen
(Hischier/Zwicky,1992) ist in allen europäischen Ländern festzustellen. So
stieg etwa der Anteil der Kapitaleinkommen am Gesamteinkommen seit den
siebziger Jah¡en bis zum Beginn der neunziger Jah¡e in Europa bet¡ächtlich
an (Altvater/Mahnkopf, 1993, 61). In einem kürzlich veröffentlichten Be-
richt beschreibt die EG-Kommission die seit den achtziger Jahren zunehmen-
de Tendenz zur sozialen Ausgrenzung in allen Mitgliedstaaten und in
ve¡schiedenen Formen (Commission des communités européennes, I 994).
Dabei wurde bereits für 1985 die Anzahl der in Armut lebenden Personen in
der EG mit 50 Millionen angegeben, eine neuere Statistik existiert nicht-

Eine wichtige Ursache für soziale Ausgrenzung ist die Langzeitarbeitsìo-
sigkeit. Die offizielle EG-Statistik weist heute über 17 Millionen arbeitslose
Personen aus. Ein Drittel ist schon seit mehr als zwei Jahren arbeitslos, fast
die Hälfte seit mehr als einem Jahr (ebd., Appendix, 2). Deutlich zugenom-
men haben in allen Ländern Europas auch die Formen prekärer oder atypi-
scher, schlecht geschùtzter und unterbezahlterArbeitsverhältnisse, befriste-
te Arbeitsverträge, unfreiwillige Teilzeitarbei t, Leiharbeit,,,unechte" selbst-
ständigkeit usw. (Mahnkopf/Altvater 1993, 14f.). In einzelnen Dienstlei-
stungsbranchen und im Baugewerbe ist diese Entwicklung besonders auffal-
lend. In der Bauwirtschaft machen heute europaweìt die atypischen und
prekären Arbeitsverhältnisse ca. ein D¡ittel der Beschäftigung aus, im ,,de¡e-
gulierten" Grossbritannien sogar ca. 60 Prozent (Commission of the Euro-
pean Communities, 1993, 8-3).

Zunehmende soziale Ungleichheiten und wirtschaftliche Disparitäten
zwischen Regionen und Ländern Europas haben in den letzten Jahren
deutlich zugenommen. So erreicht das Pro-Kopf-Einkommen in den zehn
einkommensschwächsten Regionen Portugals und Griechenl ands heu te nicht
einmal mehr ein Drittel des Wertes der zehn einkommensstärksten Resionen
(Bullmann/Eissel, 1993, 8). Dies wi¡d von den Konzernen dazu génutzt,
soziale Standards zu unterlaufen und zu Dumpingbedingungen zu produzre-
ten.

Abbau der Sozialleistungen

Von einer Krise des Sozialversicherungssystems ist zur Zett tn der Bundes-
republik Deutschland viel zu hören und zu lesen. Noch dieses Jahr will die
Regierung zahlreiche Verschlechterungen bei der Sozialversicherung durch-
setzen, so die Begrenzung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung auf
ein Jahr, die Kürzung der Arbeitsìosen-Taggelde¡ vor allem für Alleinste-
hende (von 63 auf 60 Prozent), die Kürzung des Kindergeldes, die Verpflich-
tung von Sozialhilfeempfängern zu gemeinnützigen Arbeiten (,,Arbeits-
dienst") und den Wegfall des Schlechtwettergeldes (Bäcker 1994, 14).
Wegen des Widerstands der deutschen Bau-Gewerkschaft und unter dem
Eindruck einer Grossdemonstration gegen die Streichung der
Schlechtwetterversicherung wurde diese Entscheidung von der Regierung
jetzt allerdings wieder zurückgenommen und um mindestens zwei Jahre
aufgeschoben. Die wenigen, noch neu zur Diskussion stehenden Verbesse-
rungen im sozialen Netz sollen wie hierzulande ,,kostenneutral" eingeführt
werden, so die neue Alterspflegeversicherung, die nach dem Willen der
Regierungsparteien durch den Verzicht auf einen der heute bezahlten Feier-
tage von den Arbeitnehmenden finanziert werden soll.

Aber auch in traditionellen Sozialstaaten wie Dänema¡k und Schweden
ist das bisherige Modell ins Schleudern geraten. Die bishe¡ relativ grosszü-
gige Arbeitslosenversicherung Schwedens muss sparen. Die Taggeldleistun-
gen, die heute zwischen 90 und 100 Prozent des bisherigen Lohns betragen,
sol len auf 80 Prozent des Lohnes gesenkt werden. Eine ähnliche Tendenz wie
in anderen Ländern gibt es bei den Altersrenten: In Schweden wird nicht nur
die allgemeine Alterssicherung, sondern auch die zweite Säuìe mit dem
Umlageverfahren finanziert. Die erste Säule ist nicht leistungsabhängig,
sondern kennt eine existenzsichernde ,,Einheìtsrente". Die bürgerliche Re-
gieruirg möchte deshalb nicht nur das AHV-AIter von 65 auf 66 Jahre
erhöhen, sondern auch das Umlageverfahren durch ein mindestens teilweises
Kapitaldeckungsverfahren, das auf der Anhäufu ng individueller Sparkapita-
lien basiert, ersetzen (Lindbeck 1 993).

Der Grund für die Finanzierungsschwierigkeiten der Altersvorsorge liegt
nicht nur in der von den Arbeitgebern oft zitierten ungünstigeren Altersstruk-
tur, die bewirkt, dass der Anteil der von den Vorsorgeeinrichtungen abhän-
gigen, älteren Menschen im Verhältnis zu den Erwerbstätigen ansteigt. Das
Beispiel Schwedens zeigt, dass in den letzten Jahren in erste¡ Linie der
massive Verlust von Arbeitsplätzen die Finanzen der Soziaìeinrichtungen
durcheinander gebracht hat und nicht die demographische Entwicklung.

Niemand bestreitet, dass du¡ch die hohe Arbeitslosigkeit und den höheren
Anteil von Rentenbezüge¡n tatsächlich Probleme fiir die Finanzierung der
Sozialversicherung entstehen können. Dass es bei der Diskussion um den
Sozialstaat in Europa aber nicht in erster Linie um tatsächlich vorhandene
Engpãsse geht, sondern auch um eine knallharte Umverteilung, zeigt das

Beispiel Grossbritanniens. In diesem Land ist die demographische Entwick-
lung im Vergleich mit anderen Lände¡n relativ günstig, und der Sozialstaat
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wird trotzdem seit Jahren demontiert. Bisher hat die Regierung zwar noch
nicht gewagt, das nationale Gesundheitssystem (National Health Service) in
Frage zu stellen, das übrigens auch eines der kostengünstigsten in Europa ist.
Unter Beschuss geraten ist abe¡ das Rentensystem, das wie in vielen ande¡en
Ländern auch einen allgemeinen, staatlich finanzierten Teil (erste Säule) hat.
Bürgerliche K¡eise möchten nun auch diese erste Sáule der Altersvorsorge
privatisieren, obschon dessen Leistungen in den letzten Jahren schon dra-
stisch reduziert worden sind, nämlich vom ursprünglichen Anspruch von 25
Prczent des Durchschnittseinkommens auf magere 20 Prozent. Auch das
Rentenalter steht zur Diskussion: Nach dem Willen der Regierung soll wie in
der Schweiz die Angleichung der Geschlechter durch eine Anhebung des
Rentenalters bei den Frauen auf 65 Jahre und nicht durch eine Senkung be,i
den Männern realisiert werden (N22,7.12.93).

Wie gross die Unterschjede bei den Leistungen der Sozialversicherungen
in den verschiedenen Ländern sind, sei hier nur am Beispiel der Arbeitslosen-
versicherung gezeigl: Während die durchschnittl jche Arbeitslosenunterstüt-
zung in ProzenL des Pro-Kopf-Einkommens 1991 in Dänemark, den Nieder-
landen und Belgien zwischen 70 und 80 Prozent betrug, erhalten Arbeitslose
in Griechenland, Portugal, Italien und G¡ossbritannien nur zwischen 10 und
25 Prozentdes Pro-Kopf-Einkommens als Unterstützung. In Grossbritannien
ist übrigens das Arbeitslosengeld in den letzten zehn Jahren von 63 auf 23
P¡ozent des Durchschnittseinkommens gescnkt wo¡den! (Kommission der
Europäischen Gemei nschaften, 1993 13, 47)

Grosse Differenzen bei der Finanzierung

Durch die Infragestellung der Finanzierbarkeit und damit der Sozialbudgers
soll ein Sachzwang zum Abbau der bestehenden Leistungen geschaffen
werden. Die grossen Unte¡schiede in den Soziaìsystemen und in der Höhe der
Lohnnebenkosten in Europa liefern den Arbeitgebern zusätzliche Argumen-
te, um Druck auf den Sozialstaat auszuüben.

Bei der Finanzierung der Sozialeinrichtungen gibt es in Europa zwei
grundsätzlich verschiedene Systeme: Das überwiegend beitragsabhãngige
Versicherungssystem, so wie wir es in der Schweiz kennen, und das eher nach
dem Solidaritätsprinzip aufgebaute System mit einer aus staatlichen Mitteln
finanzierten Einheitsrente, wo es keinen Zusammenhang zwischen der Fi-
nanzierung und der Rente gibt. In vielen Lände¡n gibt es auch Mischformen
dieser Systeme. Die konsequenteste Form der Einheitsrente ist das garan-
tierte Mindesteinkommen, das jeder und jedem die gle iche finanzielle Min-
destsicherung garantiert, egal ob als Altersrente, bei Arbeitslosigkeit ode r bei
Erwerbsausfall wegen Kindererziehung. Diese Art der allgemeinen, einhe itli-
chen Grundsicherung wurde bis heute erst in Luxemburg verwirklicht.

In der Schweiz entzündete sich djese Diskussion jetzt anlässlìch der seit
fünfzehn Jahren in A¡beit stehenden 10. AHV-Revision, in deren Mittelpu nkt
die Gleichstellung von Mann und Frau in der Altersvo¡sorge steht. Nachdem
sich hier die Parteien grundsãtzlich auf das neue Splitting-system geeinigt

hatten, sind gleichzeitig aus bürgerlichen und linken Kreisen Vorschlãge für
eine Einheitsrente aufgetaucht. Diese würde zwar weiterhin mehrheitlich
über Lohnprozente finanziert, jedoch für alle Betagten die gleiche,
beitragsunabhängige Rente auszahlen- Auch innerhalb der Linken und der
Cewerkschaften sind die Vor-und Nachteiìe der Einheitsrente stark umstrit-
ten (vgl. dazu die gegensätzlichen Positionen bei Kurath 1993, und Schiavr
1993). Wie in der Schweiz werden die beiden grundsätzlich verschiedenen
Systeme der sozialen Sicherung in vielen Ländern neu diskutierl. Daz,u
gehören auch die diversen Formen bei der Finanzierung, wobei vor allem die
Finanzierung über Lohnprozente und Steuern zunehmend kritisiert wird und
neue Finanzierungsquellen gesucht werden.

Ein fast ¡eines Solidaritätsprinzip praktiziert Dänemark, dessen Sozialsy-
stem keinen Zusammenhang zwischen Finanzierung und Leistung kennt. 86
Prozent aller Sozialleistungen werden aus reinen Ster.¡ermitteln finanziert.
Anr anderen Ende der Skala rangieren Frankreich und die Schweiz. In diesen
Lãndern werden nur rund 20 Prozent der Sozialleistungen aus staatlichen
M itteln bestritten, der grösste Teil en tfällt auf Arbeitgeber- u nd Arbeitnehmer-
anteile. Der Anteil der Arbeitgeber, der ja in Zusammenhang mit der
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes vor allem kritisiert wird, ist entspre-
chend verschìeden. Die Spanne geht hier von 9 Prozent in Dänemark bis zu
53 Prozent in Spanien (in der Schweizca.36 Prozent). Was für die Diskus-
sion hierzulande wichtig ist: Nirgends in Europa isr.detArbeitneltmeranleil
an den Beiträgen fiir cìie Sozialversicherung so hoch wie in der Schweiz.
Rund 44 Prozent zahlen hier die Lohnabhängigen an die verschiedenen
Sozialversicherungen. Nur die Arbeitnehmenden in den Niede¡landen uld rn

Griechenland bezahlen mehr als ein Drittel (3-5 bzw. 34 Prozent). Tief ist
dieser Anteil wiederum in Dänemark m it 5, aber auch in Italien und Irland m it
rund 15 Prozent (Schmid 1993, und Schweizerische Bankgesellschaft 1993).

Die Arbeitgeber in der Schweiz haben also hinsichtlich Sozialkostenbela-
stung nichts zu jammern: Im Vergleich mit den anderen Lãndern Europas
liegt ihre Belastung statistisch gesehen im unteren Mittelfeld und nirgendwo
zahlen die Lohnabhängigen einen grösseren Anteil als in de¡ Schweiz.Die
Bedeutung der Höhe der Arbeitgeberbeiträge für den Wettbewerbs- und
Standortvorteil eines Landes ist ohnehin umstritten. Dãnemark mit sein€m
tiefen Anteil an Arbeitgeberbeitrãgen scheint deshalb nicht einen besonderen
Standortvorteil zu haben, da dafürja die Steuerbelastung um so höher ist, die
ebenfalls die Produktionskosten erhöht.

Die Sozialve¡sicherungssysteme und die dafür aufzuwendenden Kosten
sind natürlich auch in Brüssel ein Thema. Ein Grund dafür, dass der Sozial-
staat in Europa mehr und mehr unter Druck gerät, ist nicht zulelzT dte
Verschârfung der Standortkonkurrenz, die durch das Binnenmarktprogramm
der Europäischen Union ausgelöst wurde. Die einzelnen Länder werden
dadurch gezwungen, noch mehr auf zwischenstaatlichen Wettbewerb zu
setzen und auch die sozialen Standards in Frage zu stellen. Eine hohe
Belastung durch Beitrãge an die Soziaìversicherung kann die Arbeitskosten
an einem Standort in die Höhe treiben, selbst wenn sich die reinen Lohnko-

I
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sten kaum unterscheiden. So sind beispie lsweise die Stundenlöhne im Bau-
gewerbe in Spanien etwa gleich hoch wie in Grossbritannien, die Lohnzusatz-
kosten jedoch fast dreimal so hoch (Lanove 1 990).

Harmonisierung in der EU noch nicht aktuell

Gegen die Cefahr des Sozialdumpings aufgrund der verschieden hohen

Sozialabgaben und Ve¡sicherungssysteme müsste eigentl ich d ie Europäische
Union aktiv we¡den. Als wirksame Massnahme würde sich anbieten, die

wichtigsten sozialen Systeme zu harmonisieren. Die soziale Sicherung ist
aber bis heute eine Domäne der Mitgliedstaaten geblieben. Seit den siebziger
Jahren gibt es zwar Verordnungen, die sicherstellen, dass Arbeitnehmende,
die in einem anderen Mitgliedstaat arbeiten (,,Wanderarbeitnehmer"), ihre
Sozialversicherungsansprüche nicht verlieren. Und mit der Einheitlichen
E uropriiscltett Akle v on 1 986 kamen dann einige sozialpolitische Neueru n-

gen, die dem zunehmenden Wettbewerbsdruck des Binnenmarkts ein ge-

wisses Gegengewicht entgegensetzen sollten. Der neue Artikel 1i 8a des EG-
Vertrages brachte die Ermächtigungsgrundlage für die Cemeinschaft, um rm
Bereich des Arbeitsschutzes aktiv zu werden, und neu wurden hier auch

Entscheidungen des Ministerrats mit dem qualifizierten Mehr anstatt mit der

blockierenden Einstimmigkeit möglich. Eìne wichtige Ergãnzung war auch

der Art. 118b, der den sozialen Dialog vertraglich festschrieb.
Das war aber zt wenig, und im damaligen Weissbuch der EG-Kommissi-

on waren keine weiteren sozialpolitischen Massnahmen vorgesehen. Auf-
grund des Drucks der Gewerkschaften, des Europäìschen Parlaments und des

Wirtschafts- und Sozialausschusses legte deshalb die Kommission 1988 erne

GenrcinscltaJ'tscharta íiber die Grundrechte der Arbeitnehmer und ein Akti-
onsprogramm zu deren Umsetzung vor. 1989 wurde die Charta von elf
Mitgliedstaaten verabschiedet (ohne Grossbritannien). Das Aktionsprogramm
enthielt 47 Vorschläge, um einen sozialen Grundsockel in der EG zu garantie-
ren und dem Sozialdumping entgegenzutreten. ln einer Erklärung übernah-
men übrigens auch die Regierungen der EFTA-Staaten die in der Gemein-
schaftscharta aufgeführten Prinzipien und Crundrechte. Mit dieser Erklärung
der EFTA-Staaten hat auch die Schweiz die Gemeinschaftscharta anerkannt,
die auf der Europäischen Sozialcharta von 1961 basiert, aber in einigen
Belangen eher darüber hinausgeht. Auch aus dieser Sicht wäre es tatsächlich
ein Rückschritt (und gar nicht,,eurokompatibel"), wenn sich in der Schweiz
die Arbeitgeberposition (Hasler 1994) durchsetzen und die Europãische
Soziaìcharta nicht ratifiziert wü¡de.

Das ursprüngliche Aktionsprogramm der EG-Kommission hätte für die

Umsetzung 29 Rechtsakte erfordert, von denen der Rat aber nur L 6 angenom-
men hat (Kommission der europäischen Gemeinschaften, 1993, 10). Schliess-
lich sind dann im Maastrichter Vertrag vor allem das Protokoll über die

Sozialpolitik und das dazugehörige Abkommen übriggeblieben, das von elf
Staaten (ohne Grossbritannien) unterzeichnet wurde. Die darin enthaltenen
wichtigsten Ne uerungen sind (Kommission der Europäischen Gemeinschaf-

ten (1993/4):

- Die Union erhâlt eine Ermächtigungsgrundlage, um nicht nur bei der

Arbeitsumwelt (Art. 118a EGV) sondern auch bei den Arbeitsbedingun-
gen, den Informationsrechten der Arbeitnehmer, der Chancengleichheit

u nd bei Ei ngl iederungsmassnahmen Mindestvorschriften mtl qua lifizier -

temMehr durch den Ministerrat zu erlassen-

- In folgenden Bereichen kann der Rat aber weiterhin nur einstimmig

beschliessen: Soziale Sicherheit, Schutz bei Beendigung des Arbeitsver-

trages, kollektive Vertretung und Mitbestimmung, Arbeitsbedingungen
für Staatsan gehörige aus Drittstaaten, Beschäftigungsförderun g.

Weiterhin von gemeinschaftlichen Regelungen explizit ausgeschlossen blei-
ben wichtige Bereiche des Arbeitsrechts wie Lohnbedingungen, Koalitions-
recht, Streikrecht und Aussperrungsrecht. Die erweiterten Befugnisse der

Europäischen Union in der Sozialpolitik, das qualifizierte Mehr bei einem

Teil der Bereiche sowie ein neues Initiativrecht der Sozialpartner stellen

Fortschritte im Maastrichter Vertrag dar. Ausgeklammert bleiben aber

wichtige Bereiche des privaten und kollektiven Arbeitsrechts- Da für
eventuelle Rechtserlasse im Ministerrat E,instimmigkeit erforderlich wäre,

bleibt auch das ganze Sozialversicherungswesen/a ktisch im Hoheitsbereich

der Mitgliedstaaten. Bezüglich de.r Harmonisierung der Sozialversi-
cherungssysteme sind von der EG-Kommission deshalb bis heute nur unver-
bindliche Empfehlungen erlassen worden. Dies ist angesichts der grossen

Divergenzen innerhalb Westeuropas heute schon ungenügend' Die In-
tensivierung der Beziehun gen zu den mittel- und osteuropãischen Ländern

und die Beitrittskandidaturen Ungarns und Polens zur Europãischen Union
verleihen der Diskussion um soziaìe Divergenz und Sozialdumping eine ganz

neue Dimension.

Soziaìstaat: Wettbewerbsnachteil oder Standortqualität?

Immerhin setzt sich das jüngste Weissbuch der Eut'opàischen Komntission
über Arbeitslosigkeit und Beschäftigung mit der Frage der unte¡schiedlichen

Sozialabgaben auseinander (Kommission der Europâischen Gemeinschaf-
ten, 199312, Kapitel 9). Im Weissbuch wird die soziale Sicherung aber nur

unter dem Gesichtspunkt der zu hohen Lohnnebenkosten betrachtet. Der
Faktor Arbeit, so wird gefordert, müsse von zu hohen Belastungen befreit
werden, dies zugunsten einer besseren Wettbewerbsfähigkeit Europas als

Industriestandort und zugunsten eines beschäftigungsintensiveren Wachs-

tums. Sozialdumping und damit die fehlende Harmonisierung der Sozialsy-
steme werden als Probleme gar nicht in Betracht gezogen. Das Weissbuch

empfiehlt den Mitgliedstaaten deshalb, insbesondere die unteren Lohnkate-
gorien von den Lohnnebenkosten zu entlasten, um auf diese Weise die

Beschäftigungschancen für die Unqualifizierten zu verbessern. Diese Ein-
nahmenausfälle der Sozialversicherung müssen gemäss der Kommission
mittels anderer Einnahmequellen kompensiert werden. Vorgeschlagen wer-
den hier unter anderem eine Besteuerung der Kapitalerträge sowie CO,- und
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Engergiesteuern. Eine Forderung, wie sie bei uns in der Schweiz seit längerer
Zeit von der SPS und neuerdings auch von der Grünen Partei vertreten wird,
die vorgeschlagen hat, die Arbeitslosenversicherung anstatt über Lohnpro-
zente durch eine Energiesteuer zu finanzie¡en. An der Basler Tagung des

Europa-lnstituts über Arbeit und Arbeitslosigkeit im vergangenen März
wurde zum Weissbuch nicht ohne Grund vermerkt, dass auch die Besteue-
rung der Kapitalerträge oder Lenkungsabgaben die Produktionskosten ver-
teure. Vorgeschlagen wurde deshalb, die Lohnprozente für die Sozialversi-
cherung direkt durch Konsumsteuern zu ersetzen (Basler Zeifing, 5.3.94).

Bei den heute gegebenen Kräfteve¡hältnissen scheint es, dass bei einer
Änderung der Finanzierungsbasis der Sozialversicherung jene Modelle am

ehesten durchsetzbar sind, welche anstelle der Lohnprozente in der einen

oder anderen Form die Konsumenten belasten woÌlen, was natürlich wie-
derum auf eine Entlastung der Arbeitgeber hinauslaufen und eine Umvertei-
lung bewirken würde.

Sozialpolitik wird von Arbeitgebern und ¡echten Regierungen immer
mehr für ihre Verteilungspolitik instrumentalisiert. Nach der ,,schlanken"
Produktion soll nunmehr auch ein,,schlanlces" Sozialversicherungssystem
dafür sorgen, dass die Lohnkosten tief bleiben und die Arbeitnehmenden trotz
steigender Produktivität und Qualifikation möglichst billig arbeiten. Ftir die

zunehmende Anzahl von ausgegrenzten Personen und Betagten soll es eine

Mindestsicherung auf tiefem Niveau geben, wenn möglich nur subsidiär,
teilweise oder ganz privatisiert und ohne ode¡ nur mit geringer Belastung
durch Lohnprozenle. Sozialpolitik wi¡d dabei imnter nur unter dem Aspekt
der Produktionskosten betrachtet. Gerade aus gewerkschaftlicher Sicht kann

nicht genug darauf hingewiesen werden, dass der Sozialstaat in den rvesteu-

ropäischen Industriestaaten auch eine zentrale Produktivkraft ist, und dass

cler Entwicklungsstand dieser Staaten nicht ohne die erreichten sozialen
Absicherungen möglich gewesen wäre. Die Bedeutung der Lohn- und Sozr-

alkosten fúr die Standortqualität und Konkur¡enzfähigkeit ist immer rn

Zusammenhang mit einem hohen Produktivitäts- und Qualifikationsniveau
zu sehen, was wiede¡um einen gewissen Sozialstandard bedingt. Weitere
wichtige Standortfaktoren wie Stabilität, sozialer Friede und demokratische
Strukturen sind auf die Dauer nur mit ei ner ausreichenden sozialen Sicherung
für alle zu erhalten.
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Anhand der Fallbeisoiele aus dem Bauqewerbe konnte die These bestä-
tìgt werden, dass dìe heute bestehendeñ, nationalstaatlichen Regelungen
im Arbeits- und Sozialrecht so verschieden sind, dass ohne eine
Harmonisierung bzw. ohne europaweit gültige Vereinbarungen die Ten-
denz des Sozialdumpings zunimmt und die Arbeitnehmerseite zugunsten
der Kapitalseite geschwächt wird. Damit bestätigt sich die Entwicklung in
Rir:htr rnn eines Binnenmarkies cier dcn Arheitnehern als eine A( Menu-
VarIo zt rr \/orfiinrnn etohl arrc .lor cio d:c iornroilq fiir cio niinctincto An-
gebot auswählen bzw. die für sie profitabelste Kombìnaiion verschiedener
arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen zusammenstellen können.
Dadurch kommen die bisher erzielten, sozialpolitischen und kollek-
tivvertraglichen Erfolge in den einzelnen europäischen Ländern unter
ñrr rnl¿ [-lio "nnmnof itinn emnnn rr rloc" íi'thrl zt r oinom nononcoiTinon
Deregulierungswettbewerb. Dies gilt selbst in einem Sektor wie dem Bau-
gewerbe, wo gewerbliche Betriebe noch domìnieren und nationale und
recrionale Strr rktrrren rinidcr sinr^l als ìn den Hauntsektoren cler lndustrie
und Teilen des Dienstleistunqssektors.

6.1, Re-Regulierung und Kompetenzerweiterung der Union

Die Beispiele zeigen auch, dass sich die Eliminierung der sozial- und ar-
beitsrechtlichen Defizite trotz der Bemühungen der Gewerkschaften auf
der europälschen Ebene als ein äusserst schwieriger und Iangwieriger
Prozess erwiesen hat. Die Hindernisse, die der Uberwindung dieser
Schwierigkeiten im Weg stehen, können anhand der zwei Fallstudien im
Baugewerbe eingeteilt werden in solche, die ihre Ursache im sozialen
Defizit des Unionsvertrages bzw im institutionellen Entscheidungspro-
zess der Union haben sowie ìn Hindernisse, die sich aus der Verschie-
denartigkeit und den Lücken in der organisierten lnteressenvertretung auf
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ergeben
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Für das Hinterherhinken der sozialen Dimension hinter den anderen Ziel-

Voraussetzungen im EG-Vertrag einen langen Weg vor sich hat, bevor
dafür die nötlgen Mehrheiten zu erreichen sind. Aufgrund der noch
bestehenden Differenzen kann diese Richtllnie selbst unter optìmisti-

Regelungen untergräbt.

im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie des Arbeils-und
Gesundheitsschutzes eher f reundlich gegenÜberstehen.

lm Falle der Auseinandersetzung über die Entsendung von Arbeitneh-

deren Form erfüllt ist, auf der europäischen Ebene lange Zeit keine
Chancen hatte und zu zahlreichen Blockierungen gefÜhñ hat.

nienentwurf sehr strikt auf die "Unterrichtung und Anhörung" der Arbeit-
nehmer beschränkt und überhaupt kernen Hlnweis in Richtung Mit-
sprache oder gar Mitbestimmung enthält, lst der, dass laut Art.2 im Sozi-
alabkommen ñur für Mìndestvorschriften, welche die Unterrichtung und

kunft die Kompetenzen der Unlon noch ausgeweitet werden mussten.79 Zur Problematik des "form f ollows f unction' vgl Kohler-Koch 1992:85
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Das nach wie vor bestehende Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat fÜr
alle Angelegenheiten, welche die Mìtbestimmung, das Kollektivvertrags-
recht sõwie die Sozialversicherungen betreffen, bedeutet in Tat und
Wahrheit praktisch eine Blockierung f Ür jede gemeìnschaftliche Regelung
in Bereichen, die für eine Weiterentwrcklung der Sozial- und Arbeitsbe-
ziehungen auf europäischer Ebene zentral sind.

Anhand der beiden Fallbeispiele wurde auch aufgezeigt, wie schwierig es
für die Gewerkschaften ist, ihre lnteressen in BrÜssel durchzusetzen.
Dies nicht nur gegen die in der Regel besser organìsieften Lobbyisten der
Arbeitgeber sondern oft auch gegen dìe Regierungen der Mitglìedstaaten,
die sich nicht einmal unbedingt in jedem Fall gegen sozialpolitische Absi-

staaten einräumt. Dies hat in der Sozialpolitik zu einer gegensetttgen
Blockierung geführt, die trotz der aufgezeigten Neuerungen nach
Maastricht grundsätzlich immer noch besteht und offensichtllch "syste-
misch" ist.80 Dass diese gegenseìtige Blockierung gewissen politischen
Kreisen nützt und auch der Arbeitgeberseite nìcht immer ungelegen
kommt, ist die andere Sache. Dle wichtìgste Neuerung, die im Sozialab-
kommen des Maastrichter Vertrages eingeführt wurde, ist denn auch
nicht die in Einzelbereichen zugestandene Kompetenzabtretung an die
Union, sondern die mit den Artikeln 2, 3 und 4 neu formulìerte Rolle der
Sozialpartner auf europäischer Ebene.

6.2. Gewerkschaftliche Organisationsdefizite überwinden

Die Sozialpolitik in der EWG beruhte von Beginn an auf einem Modell der
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, das an die korporatistischen
Modelle, wie sie etwa in Skandinavien oder Osterreich üblich sind8l, an-

Scharpf 1985:346ff .

Zum Begriff des Korporatismus vgl Schmitter 1981:67.

Arbeitnehmerorganisationen in den Ländern mit traditionell korporatisti-
schen Strukturen hatten und haben. Der WSA als tvpische Form der
ìnstitutionalisierten lnteressenvertretung hat höchdtens in den An-
fangsjahren der EWG dìe Rolle gespielt, die ihm eigenlich von der ldee
her hätte zukommen sollen. lnsbesondere mit der Kompetenzerweiterung
des Europäischen Parlaments sank die Bedeutung des WSA weiter.B2
Damit ist aber die unoenüoende lnteressenvertretuno der Ge-
werksch aften u nd das ma"n gel häfte Funktionieren des eu ro-"korporatisti-
schen Modells noch nicht genügend erklärt. Ein wichtiger Grund für diese
relative Schwäche der gewerkschafltichen lnteressenvertretung ist der,
dass auch in Ländern mit einem korporatistischen Modell der Einfluss der
Arbeitnehmerorganisationen nicht Kraft eines Gesetzesaktes eingeführt
wurde, sondern auf einer jahrzehntelangen, phasenweise auch
konfliklorischen Tradition beruht, und sich die Gewerkschaften ihren Ein-
fluss in Wirtschaft und Politik während längeren Phasen der Geschichte
erkämofen mussten. Auf eurooäischer Ebene wurde diese konfliktorische
Phase quasi ubersprungen, so dass die Arbeitnehmerorganisationen
nicht gezwungen wurden, eine effiziente, supranationale Struktur
aufzubauen und sich auf diesem Wege ihren Einfluss zu sichern.

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Grund, warum die Strukturen der In-
teressenvertretung für die Gewerkschaften auf europäischer Ebene we-
niger effektiv sind als in einzelnen Mitgliedstaaten: Die Mitsprache- und
Mìtbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmenden und ihrer Gewerk-
schaften sind in Ländern wìe der Bundesrepublik Deutschland nach Ab-
schluss der erwähnten konfliktorischen Phase mit eìner "Verrechtlichung"
der Sozialbeziehungen einhergegangen, insbesondere mit einer Rege-
lung des kollektiven Streìkrechts, der Friedenspflicht in den Tarifverträgen
usw. ln anderen Ländern, wie Frankreich oder ltallen ist die Ver-
rechtlichung noch nicht so weit fortgeschritten, das Streikrecht, 2.B., wird
immer noch als ein indivlduelles Recht der Arbeitnehmenden verstan-
den.83 Wirkliche Mitbestlmmungsrechte auf europäischer Ebene, die über
das. was in der neusten Richtlinie über die lnformations- und Konsulta-
tionsrechte oder in den Multiproiekten erreicht werden konnte, hin-
ausgeht, würde wiederum ein einhË;itliches Koalitions- und Arbeitskampf-
recht in Eurgpa voraussetzen, das im Unionsvefirag nicht vorgesehen ist
Tatsache bleibt, dass die natìonalen Gewerkschaftsdachverbände und
erst recht die nationalen Branchenverbände erst relatìv spät engesehen
haben, dass das Engagement auf europäischer Ebene für die Zukunft
einer effektiven Verlretung der Arbeitnehmenden einen zentralen Stel-
lenwert hat. Dies hat mlt der oben beschriebenen, speziellen Ausqestal-

Kohìer-Koch 1992:B9f
Windolf 1992:135i
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nd Arbeìlspoliti n Entwrck-
ng der Konzer ungsPolitik
skompetenz bl nd bei den
e Gewerkscha auf diese

Ebene fixiert blieben.

Die institutìonellen Defizite der Gewerkschaften werden am Beispiel des
Konf likt hmervertretunge eu-
ropawe wäre es möglich e in
dén Mu ohne eine geset Ar-
beitneh Die Richtlinien war
den Prozess der Verhandlungen mlt den Unternehmungen geförded, wa-
ren aber nicht entscheìdend. Umgekehrt kann man sicher sagen, dass
der Abschluss wirklich vorbildlicl-rer Abkommen Über europäische Be-
lriehsrätc cinen nositiven Einfluss auf die Rechtsetzung dcr EU gehabt
hätte.

lich der direkten Beteiligung der Sozialpartner, mÜssten Gewerkschaften
:nf prrrnnäisr:hcr Fbene deshalb in Zukunft ihre lnteressenvertretung
verstärken

Eine wichtige Schlussfolgerung a einandersetzun-
non firr rlio lnforoqcor----.rvertretung ch die, dass die
organisatorische Zersplitterung ne überwunden
werden muss. Dies nicht nur zur in BrÜssel, son-
dern vor allem auch um die Chancen fÜr wirklich effektive und durch-
setzbare sozìalpartnerschaftliche Vereinbarungen auf Branchen- oder
Betriebsebene zu erhöhen. lnnerhalb der EFBH und des EGB wurden
hier bereits wichtige Schritte unternommen, in dem heute die meisten
Richtungsgewerkschaften, also sozialistische, christliche und ex-kom-
munistisihê Verbände unter dem europäischen Dach vereint sind. ln der

Betriebspersonal.

ln die EFBH-Arbeit als voìl stimmberechtigte Mitglieder integriert wurden
auch die Verbände der EFTA-Staaten und dìe tùrkischen Gewerkschaf-

schen Baustellen wird die Zusammenarbeit mit den zuständìgen
Branchengewerkschaften in diesen Ländern immer wichtiger.

Eine weitere Stärkung der gewerkschaftlichen lnteressenveftretung wäre
:rfnrr ¡nd dcr darncstelllen Beisoìele vor allem auf der Ebene der Bran-
chenverbände und in den transnationalen Unternehmungen selbst nötig.
Zwar wlrd es in Zusammenhang mit den Multiprojekten im Bausektor nö-
tìg sein, gewisse Arbeìten an die nationalen Verbände zu delegìeren. Auf-
nnrnr{ dor arrfnezeintgn Dlfferenzen zwischen den nationalen Verbänden:j' v,,v vv, uq,Ye¿v'Yr

ist es aber unerlässlich, dass dle EFBH beì allen Projekten fÜr
^' ''a^åi¡¡hn A rl-'nitnohmort¡oriotl lnnon oino H:llnlr¡orentt¡lnfll ln^ L ^L:ì!euloFJalscf re ¡\f uerulu, .-,,9 uv|d[,
wahrscheinlich auch dann, wenn eine solche Vertretung einmal etabliert
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solche Mobilis ehmerseite organisatorisch
stärken und seite dazu zwingen' ihre
Renräsentativit zu verbessern, was fÚr den
-^-iarnn niarn¡ nweiter Abkommen förderlichùu¿l4rEr r urqlvv
ware.

6.3. Schweiz und Europa aus gewerkschaftlicher Sicht

fernblieben und bezüglich ihrer Sozial- und Arbeitspolitik einen eigenen
Weg einschlagen würden.

\/erhpssernno cler Frpiziloiokcit errr:h fiif Ländef aUsserhalb def EUv 9rv9JUVr Ur rv uvr
kommen, so dass das Problem der Entsendung von Arbeitnehmenden
unbedingt supranational gelöst werden muss.

Die totale ch der Dienstleistungs- und
Personenf nswert noch auf die Dauer
ùberhaupt dere fÜr ein Land wie die
Schweiz z els ungefähr die Hälfte des
Bruttosozialproduktes ausmacht und die wirtschaftliche Abhängigkeit von
den Ländern der Europäischen Union unübersehbar ist.

Das Beisplel der nd Anhörung der Ar-
beitnehmer zeigt en Wirtschaftsbezie-
hungen zur EU - solchen Regelungen
betroffen werden viele transnationaleB4 Vgl. hìerzu Oehlke 1993:97-1 10; Klitzke 1993:59-66.
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Wettbewerbsrecht usw.

klar für den Europäischen wirtschaftsraum (EWR) und mìttelfristig fÜr
einen EU-Beitritt einzusetzen, mit dem Ziel am Aufbau eines offenen,
demokratischen, sozi.alen u nd umweltf reund lichen Eu ropas mit_zuarbeiten.
Mit dem Beitritt von österreich, Schweden und Finnland zur EU wird der
EWR obsolet oder zumindest uninteressant und es gibt fÜr dìe Schweizer
Gewerkschaften ohnehin nur noch die Option eines möglichst raschen
Beitritts zur EU. Der von der offiziellen Polltik in der Schweiz propagierte
"Bilateralismus" als minde ative zum Beitritt hat sich
überdìes inzwìschen aìs , die aussenpolitisch im
Verhältnis zur EU bisher innenpolitisch zu einem
Problemstau und zu einer ation gefÜhrt hat.

Auch bezüglich der sozial- und Arbeitsbezìehungen hat die option des
Bilateralìsmus bisher zu elner weiteren Polarìsierung und Verhärtung
beigetragen, da die Aussenseiterpositton der Schweiz für viele Unter-
neh"mungen eher eìne schwierigere Position im lnternationalen Standort-
wettbewérb darstellt oder in Zukunft darstellen wird. Die jüngste Re-

konsensfähigen lntegrationsstrategìe mitzuarbeiten.

Für die Gewerkschaftsarbeìt gegenüber den europäischen Partnern
selbst bedeutet dies, noch mehr als bis anhin die Zusammenarbeit mit
den anderen Gewerkschaften in Europa und Über Europa hinaus zu su-

chen und insbesondere auf eine bessere KoordinatÌon der Tarif- und
Sozialoolitik zwischen den verschiedenen europäischen Ländern hinzu-
arbeitèn. Die bisher schon bestehende Mitarbeit in den europäischen
Branchensekretariaten bzw. im EGB ist auszubauen und auch bezüglich
der aufgezeigten, nötigen Basisarbeit in den transnationalen Unterneh-
mungen muss eine aktive Rolle übernommen werden.

Die Stärkung der lnteressenvertretung der Arbeitnehmer auf europäischer
und letztlich auch internatìonaler Ebene ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen, damit die gegenwärtige Phase der Entsolidarisierung,
der Ausgrenzung, des Sozialabbaus und der zunehmenden Arbeitslosig-
keit überwunden werden kann. Wie am Beispiel der Bauwirtschaft auf-
gezeigt wurde, kann nur mit einem Ausbau der Sozial- und Arbeitsbezie-
hungen und mit einer gewissen Re-regulierung auf europäischer Ebene
die soziale Dimension des Binnenmarktes und erst recht die soziale Di-
mension innerhalb einer zukünftigen Wirtschafts- und Währungsunion in
Eurooa oarantiert werden.
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noch an. Die statistischen Ergebnisse zeigen insge-

samt einc - wenn auch ausgesprochen langsamc -
Vcrbesserung der relativen Einkommen der Frauen
im Verglcich zu den Einkommen der Männcr. Das
wichtigste Ergebnis der statistischen Analysc ist der

unverkennbare Ansticg des Eingnrppierungsniveaus
bei dcn weiblichen Angestcllten- Besorgniserrcgender
als der nach wie vor großc Abstand zwischcn den

durchschnittlichen Arbcitseinkommcn von Frauen
und Mãnner ist dcr Tatbestand, daß dcr seit dcn flinl--

ziger Jahrcn kontinuierlichc tendenzjcllc Anstieg der
Relationen der Frauen- zu dcn Mãnnercinkommen
abbricht bzw. sich umkehrt und der relative Einkom'
mensabsÌand wicder grõßcr wird. Angcsichts der Tat-
sache, daß sich die Ausbildungs- und Berufssituation
der Fraucn nachhaltig verãndert hat, ist dicser Be-

fund alarmicrend. Was ist in Zukunft von den ge-

schlechsspczifischcn und den gesellschaftlichen Ein-
kommensdillcrenzierungen zu erwañcn? Hinsichtlich

d e r gesch lech Lsspezi fischen En tgel td i ffercnzicru ng

zeichneL sich eine ambivalente Entwicklung ab. Vcr-

ånderungen der Geschlechterverhãltnisse, Anglci'
chungen der Qualifìkationen und Annãherung dcr
Erwerbslåufe von Frauen und Månnern stehcn Ten-

denzen zu einer stãrkeren Einkommensdiffercnzie-
rung entgegen. Beschäftigungsstrukturelle Verände-

rungen können ftlr Frauen und Männer recht untcr-

schiedlich ausfallen. Bcispielswcise kann sich die star-

kc Konzentration von Männern auf Berufe in dcr in-

dustriellen Produktion einerseits und der Frauen auf
die Dienstleistungsberufe andererseits vorteilhaft aul
die Frauenbeschäftigung und Fraueneinkommen aus-

wiiken, weil die Arbeitsplãlze der mânnlichen Pro-
duktionsa¡beiter zunehmend wcgfallen. Die vorge-

srellten statistischen Daten filhren zu der These, daß

sich die erkennbare Yerringerung der Einkommens-

kluft zwischen den Geschlechtern zumindest ver-

lanssamen wird.

Auf diescr Grundlage sind tre notwendiSen Schritte

zu diskutieren, um im Baugewerbe zu einer besseren

Koordination der crrropäischen Taril'politik und lån-

gerfristig zu gemeinsamen tarifpolitischen Inirìativen

zu kommen.

Bisher wurden drei Workshops ltlr die vergleichen-

dcS t(im
und rücks
lãufi und

Deu eich,

die Niederlande. Schweden und die Schweiz' Damit

sind die vier grossen EU-Lãnder, ein Beneluxstaat

und ein kleines EFTA-l¿nd vertreten. Ein erster

Zwischcnbericht liegt seit Ende 1996 vor'

Der vorliegende Beitrag mðchtc die Schu'ierigkeiten

und Hindernisse aufzeigen, die eine Koordination der

Tarifpolitik im eu

die Hintergrilnde

,,Europåische Ta
mcn ist und auch

stellen.

Ve¡schiedene Autorinnen und Autoren haben in

den letzten Jahren darauf hingewiesen, daß mit der

Liberalisieiung des Welthandels' der zunehmenden

Kapitalmobilitát und der Globalisierung der Konzer-

ne die Gctahr des Lohn- und Sozialdunrpings zu-

nimnlr. Es kann gezeigt we¡den. daß die zunchmende

Standortkonkurrenz unter den europäischen Ländern

sowie auch zwischcn Europa und dem amerìkani-

schcn bzw. ostasiatischen Raum bereits heute zu einer

Verschlechtcrung der sozìalen Standards. einer Zu-

nahure dcr Armut. einer ungleichercn sozialen Verte¡-

lung und zu einer Infragestellung der na(ionalstaat-

lichcn Sozial- und Arbeitsbeziehungen gcfiihrl hat

(Baunranrr 1996, S 298).

Eìne analoge Tendenz besteht auch bezüglich dcr

kollcktiven Arbeitsregelungen. Bei aller \/erschieden-

heit der ArbeiLsbeziehungen in den Ländern Europas

läßt sich doch eine grundsätzliche Tendenz zur Dere-

gulierung und lndividualisi
hungen ausmachen. Hinzu

lnfragestellung der nationa

hungen durch die Weltmar
auch die Loslösung der
von dcr nationalstaatlichen Ebene urrrl rjcr Ein-

schrãnkung des nationalstaätlichen Hundlungsspicl-

raumes in der Wirtschalts- und Sozialpolitik'

Durch dic beschlosselrcn Schrittc zur Wirtschal'ts-

und Wührungsunion kommen die Arbeits- unt.l Sozi-

albcziehungen in Europa weiter unter Druck.

Auch die Standort- bzw. Lohnkostenkonkurrenz

wird nochmals eine neue Dimension erhahen, ohne

daß auf europliischer Ebene genilgend Instrumente

zur Verfügung stehen, um diese verschärlte Konkur-

renz sozialvertraglich auszuhalten' ln de¡ Bauwirt-

schal't drùckt sich dics auf dem nationalen Markt
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durch das Angebot von billigeren Arbeitskräfien und

Bauleistungen aus, und zwâr vor allem durch Be-

schäftigung unterhalb der im Inland ereichten tarifìi-
chen Regelungen und sozislen Mind6tstandards- Mit
den von ausländischen Herstellern entsandten billige-

ren Arbeitskräften verãndert Sozialdumping die Be-

dingungen aufdem nationalen Arbeitsmarkt: die Prei-

sc und dic Konkurrenzfllihgkeit, Beschàftigungschan-

æn, Arbeits- und Einkommensbcdingungen der Bau-

beschäftigten (nebst Zulieferern), und dies ohnc da0

dabei die Unterschiede in L¡hnkostcn und anderen

Arbeitsbedingungen durch höhere Arbeisprodukti'
vitát nennenswert ausgeglichen und damit gegenúber

den Mitbewerbern in ctwa gleiche Lohnst0ckkosten

eneicht werden können. Das Problem stellt sich dabci

nicht nur bei illegaler Besch¡ftigung, sondern auch

beim legalen Angebot von Bauleistungen z' B' von

Unternehmen aus EU-Låndern, die ihre Arbeitskrãfte

mitbringen oder ,,auslcihen" und nach ihren schlæh-

reren Regelungen verg{itcn und arbeiten lessen.

Der europäische Binnenmarkt hat mit dem weite-

ren Abbau von Handelshemnissen nicht nur dazu ge-

tuhrt. daß der Wettbcwerb und die Standortkonkur'

renz zwischen den Mitgliedstaaten kurzl'ristig ausge-

weitet wurdc. Erklärtes Ziel der Liberalisierung ist

auch dic lãngerfrislige innere Stärkung der Unterneh-

mungen durch Rationalisierung und die Herausbil-

dung von europäischen KonzeÍnstrukturen zur AÙs-

nfitzung von .Economies of sc¿les". Diese Politik hat

den ohnehin schon in Gang befindlichen Trend zu¡

ökonomischen Globalisierung und zu lransnationalen

Unrernehmungsstrukturcn bcschleunigt' Auch dic

Bauwirtschaft wurde von diesem KonzentrationsPro-

zess erlaßt, indem heute eine intensive ,,Durchflech-
tung" der europäischen Bauunternchmungen slattf in-

det.

2, Europäische Bauwirtschaft

Damit die Bedeutung der folgenden Aulsagen bes-

ser eingeschätzt werden kann, soll zunãchst kurz die

ökonomische Bedeutung der europâischcn Bauwir-

schaft skiziert werden.

lm internationalen Verglcich macht die europâische

Bauindustrie 24 vH des Weltmarktes aus; 40 vH der

Weltexporte entfallen aul den Bausek(or und 126 eu-

ropäische Baukonzerne gehören zu den top 250 (Com-

mission des Communautées européennes, FIBC'

FETBB 1996. S. 39). Der europäische B¿runlarkt ¡n

den l5 EU-Mitgliestalten q'ird nach vorlliufigen Bc-

rechnungen im Jahr 1996 etwa l'5 Billionen DM an

Bauinvestitionen ausmachen (Ktlchler 1995)' Auf das

Brutrosozialprodukt aller EU-Mitgliedstaaten gemei-

sam aufgerechnet, werden ca. l2 vH filr Bauinvestì-

tionen verwendet. Die Bauwirtschal-l strahlt selbstver'

Tarifverhandlungen im europäischen BaugelYerbe -
Entwicklung zu europäischen Tarifverhandlungen?

Hons Baumann, Ernst-Ludtvig Laux, Myriottt Schnepl

l. Einleitung

Seit vielen Jahren wird in der europåischen und in-

temationalen Gewerkschaftsbewegung darflber dis-

kutier(, wie der zunehmenden Globalisierung der

Wirtschaft, den Deregulierungsbestrebungen der Ka-
oitalseitc und der [ortschreitenden Machtkonzentra-
tion der Konzerne eine wirksame Strategic gegen-

0bergestellt werden kann. Bisher existiercn kau¡n

konkrete Vorschlåge fúr eine supranationale Regulie-

rung von Arbeitsbedingungen und Arbcitsbeziehun-
gen - weder auf EU-Ebene (etwa auf dcr Basis dcs

Gliederung
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Sozialprotokolls des Maast¡ichter Vertrages) noch

seitens der europåischen oder internationalen Ge-

werkschaftsbewegung selbst. Eine der wenigen Aus-

nahmen stellt die im September 1996 in Kralt getre-

tene Richtlinie über die Einsetzung von europäischen

Betriebsråten in multinationalen Unternehmcn dar.

Schwer tun sich die Gewerkschaften auch bei der in-
(crnationalen Koordination dcr Tarilpolitik. Zu vielc

Hindcrnisse, zu eincm großcn Teil .,hausgemachtc".
stehen einer engeren Zusammenarbcit im Weg.

Der vorliegende BeiIrag versucht, einige dicser

Schwierigkeiten, die gegcnwãrtig eine Koordination
der Tarilpolitik in Europa erschweren, aufzuzeigen.

Zugleich rvird eine neuc grenzûberschreitende Initiati-
ve im Baugervcrbe vorgestellt. Es handelt sich um das

Projekt .,L)tropüische Tardpolítik int Butgercrhc"'
eìne Initiative, die vor zwei Jahren gemeinsam mj1 tlcr
Friedrich-Ebert-stiftung. der dcutschen lG BAU und

der Europãischen FÖderâtion der Bau- und Holz¿r-

beiter EFBH ergrifTen wurde. Es soll untcrsucht wer-

den. wclches die Besondcrheitcn dcr cinzclnen natio'
nalcn Tarilìystcme und Tlrifþolitikcn inr Bituscktot

sind und wo gemeinsame Linien erkennbar sindr)

t|dil! tu!ù|4iln itt Ôkonon un,] tdlw¡t¡¿¡t¡dc¡ Z¿¡tnl¡clrct¿r hci le¡ Ge'

rzrktchoft Bau und l¡dutrl¿ (S(h\'.i.), E,üLLld$¡t lzu.r ir! ttellr.ttt¿'
tødcr lorit:tndc¡ d.r ùutt.h.n Indwtriqet crkxho/r B¿u.n'Àgtot'Uilr
N.h, Mrioil Schd.pf ¡tt ol' Pol¡toh|h b¿t dd GDI tdtit

') E¡n ¡hnl¡chð Proj.kl m¡dc bi¡tur nur im öffcntlichcn Di€nsl durch8è
f¡hd. V3l. S.f .dd.t, R€ulc, I 99 I und Frìc{rich'Ebcfl'Stif lun!Æuropc¡n
Public S.flicé Cohm¡træ, 199ó. Dcr m¡tcrkllc Vcr¡lcÈh dcr Arbchsbt'

d¡nßunFn rt.ht b.in Ptoi.h n¡ch

c¡n. ¡utc ob.n¡cht. v¡|. Europr
b.¡tcr. l99J: D¡c Arbci0b.dinrun
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stãndlich aul die Zulieferindustrien, insbesondere die
Steine-Erden-lndustric, sowie das Bauausbau- und
Baunebcngewerbe aus, so das dic Bauinvestitionen
hochgerechnet werden können und sich nochmals ein
höherer Betrag ergibt. Allgcmein nehrnen die Wirt-
schaftsforschungsinstitutc an, daß I Mill. DM an
Bauinvestitionen l'ilr die vor- und nachgelagerten
Wirtscbaftsaeige insgesamt wirtschaftliche Investi-
tionen von 2,4 Mill. DM auslösen.

Die Bauwirtschaft ist in der EU der Sektor mit den
meisten Betciligungen geworden. Fast ein Zehntel al-
ler von der Konzfntmtionsstatistik dcr EU erlaßten
ZusammenschlÍlsse entfallen auf diese Branche. 1995

wurden insgesamt 796 grenz{lberschrcitende Beteili-
gungen und Firmcntbemahmen im Baugewerbe regi-
strierl, verglichen mit 683 im Jahr 1994. Am aktivsten
waren l-rauösischc Bauuntemchmen mit 284, gefolgt
von dcutschen Firmen mit 132 Aquisitionen. Am
meisten wurde wcgen dcr Privatisierung in Ost-
deutschland in der Bundesrepublik investiert
(Druckcr/Dupré 1996, S. 22). Die Atkins-Studie der
EU-Kommission bcståtigt, daß in den letztcn Jahren
cinige grofÞ europãische Bauunternehmungen vor al-
lem mittlere Firmcn in anderen Lãndern aquiriert ha-
ben. Viele mittclgroße Firmen sind verschwunden,
entwcder wegen der Übcrnahme durch gròflerc Un-
lemchmungen oder durch Konkurs (Commission of
thc European Communities 1993, S.2-ll).

Auch wenn der Konzcntrationsproæss die Bauwirt-
schaft neugliedert, bleibt dieser Wirtschaftssekto¡ im-
mer noch mehrheitlich kleingewerblich und regional
strukturiert. Von 1,9 Mill. Bauunternchmungen in
Europa sind 0ber 90 vH kleine und mittelgroße Fir-
men. Nur 0,J3 vH davon zåhlen 0ber 100 Beschåftig-
te (Commission des Communautées curo$ennes,
FIBC, FETBB I996, S.39).

F0r die Arbeits- und Sozialstrukturen bedeutet
dies, daß dic traditionellcn, nationalen oder gar re-
gionalen Bindungen in Frage gestellt werden. Betrof-
fen von der Verãnderung der nationalen Arbei¡sbe-
dingungen sind die kapp l0 Mill. in der Bauwirt-
schaft bcrchåftigten Arbci¡nchmcr davon ungelähr
2,5 Mill. Beschâl'tigtc im Bereich der BaustofÏe und
Bauprodukte sowie 14,3 Mill. mittelbar in andcren
Zuliel'ererbereichen. Wãhrend die Unternehmungen
ihrc Entscheidungen immcr häufiger auf supranâtio-
naler Ebene lìlllen, bleibt die Regulierung der Ar-
beitsbeziehungen weiterhin fast ausschließlich natio-
nalstaatlich organisiert. Dies betriftt nicht nur drs
staatliche Arbeits- und Sozialrecht. sondern auch die
gewerkschaftliche Organisation von Vcrtrauensleuten
und Betriebsrãten, die mcist noch an den nationalen
Grenzcn endct und die supranationale St¡uktur der
Untcrnehmungen crst ansatzwcisc bcrllcksichtigt.

Durch die aufgczcigtcn Entwicklungen in Europa
und aul dem Weltmarkt stcigtdcr Druck auf die Ge-
wcrkschaftcn fìtr cinc curopaweitc Zusammcnarbeit,
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die Abstimmung ihrer Tarilpolitik und lür europa-
weite Abkommen zwischen den Sozialpartnern. Die-
ser Druck wird durch die geplante Einfùhrung der
Wirtschalts- und Währungsunion und das ,,D¡ktat"
der Konvergenzkriterien in den nächsten Monaten
noch einmal zunehmen.

3. Die Entsendung der Arbeitnehmer

Auch wenn die Entsendung Von Arbeitnehmern in
Europa verhåltnismäßig keine so große Rolle spielt,
hat die Möglichkeit, daß Bauunternehmungen oder
Verleihfirmen Arbeitnehmer in andere L¿inder entsen-
den und sie dort zu den Löhnen und Arbeitsbedin-
gungen des He¡kunftslandes b€schäftigen, zu einem
gewissen Druck aul die Arbcitsbedingungen geftlhrt.
Besonders betroflen wurde die Bundesrepublik
Dcutschland. die als Hochlohnland in einer Bau-
boomphase von dieser Entwicklung 0berrollt worden
ist. Es wird geschätzt, daß dort rund 300 000 Perso-
nen entweder als ,,Scheinselbståndige" (vor allem aus
Großbritannien) oder als entsandte Arbcitnehmer in
Baulìrmen ode¡ Verleihfirmen aus anderen EU-Län-
dern (vor allem Portugal) arbeiten, ohne die tarifli-
chen Mindestlöhne und anderen Tarifbestimmungen
der deutschen Kollektivverträge einzuhal¡en. Nicht
cingeschlossen in dicscr Zahl sind einc große Anzahl
illcgal bcschültigter Arbeitnchmer, vor allem aus Ost-
curopa, sowie die ostcuropã.ischen Arbeitnehmer im
Rahnren von sog. Kontingcnlen zwischen der Bun-
desrepublik und cin¡gcn Staäten.

Die Auseinandersetzung úber die EU-Entsende-
richtlinie haL den betroffenen Gewerkschaf-ten Vor
Augen geführt, wic notwendig eine vermehrte gc-
werkschaltliche Zusammenarbeit in Europa ist. Die
Entsender¡chtlinie soll sicherstellen, daß bei grenz-
übcrschreitender Dienstleistungstä.tigkeit jeweils die
Arbeitsbedingungen des Landes eingehalten werden,
in dem die Leistungserbringung erlolgt. Die Richtli-
nie wurde jahrelang durch eine wechselnde Koalition
aus südeuropäischen Låndern und Großbritannien
blokkiert und konnte erst vor kurzem den Ministe¡-
rat und das EU-Parlament passiercn.

lnzrvìschen haben verschiedenc Länder versucht,
das Problcnr dcr Entscndung von Arbeilnehnrern im
Baugcwcrbe mittels ihrcr nationalen Gesetzgebung zu
I öscn:

Für die ins Inl¿nd entsandten Arbeitnehmer gelLen

in Frankreich. dcn Niederlandcn. dcr Schweiz.
Dcutschland (nrrr Mindcsllohn) und Schwcden die
na[¡onalen Tarilvertråige.

In den Niede¡landen gilt der nationale Tarifvertrag,
weil er allgemeinverbindlich ist. \ry'enn ein Tarifver-
trag von den staaLlichen Instanzen als allgemeinver-
bindlich erklårt wird, gilt er filr alle Unternehmungen
und Arbeitnehmer dcs Staatcs, die in der vom Tarif-
vcrtrag betroffenen Branche tätig sind, auch wenn sie
nicht Mitglied ciner Tarifpartei sind. Der niede¡ländi-

schc Tarilverlrag im BauBL,/erbe erfaßt die in den

Niederlanden en(sandten Arbeitnehmer allerdings
crst, nachdem sie cinen Monat in den Niederlanden
gurbeitet haben. Als Mindestgrößenordnung für die

L,õhne der entsandten Arbeitnehmer kann ein sl.aatli-

cher Mindestlohn angenommen werden.

In d,er Schweiz gilt der allgemeinverbindliche Lan-
desgesamtarbeitsvertrag für das Baugewerbe sowie die

Auslãndergesetzgebung, die vorläung den Arbeits-
markt im Baugewerbe nòch nach außen abschottet.

In Frankreich bestimmen die ins Arbcitsrecht um-
gesetzten Tarilverträge die Arbeitsbedingungen der
entsandten Arbeitnehmer. Der staatliche Mindest-
lohn gilt dann unter anderem als Referenz.

[n der Bundesrepublik Deutschland besteht nach

langem Ringen im Bundestag seit dem l. März 1996

ein Arbeitnehmer-Entsendegesetz, das die Entsen-

dung von Arbeitnehmern im Baugewerbe in die Bun-
desrepublik Deutschland regelt. Nach diesem Gesetz

werdcn die Tarifvertragsparteien des Baugewerbes

aufgefordert, einen sog. Mindestlohn nach Entsende-

gcs€tz zu vereinbaren. Im Jahre 1996 ist in mehreren

Anlilul-en die Allgemeinverbindlichkeit lilr eìnen Min-
destlohn im Ausschuß für Allgemeinverbindlichkeit
bcim Bundcsminister¡um l'ilr Arbeit behandelt wor'
dcn. lnr Ergcbnis ist l'estzuhaltcn, duß diescr Aus'
schu0 dic Allgcmeinverbindlichkeit fiir einen Lohn
Wes[ von 17,00 DM und einen Lohn Ost von 15,64

DM liir die Zeit vom L l, bis 11.8. 1997 fcstgelegt

hal.. Dicser Mindestlohn greil-t nun ftir alle Beschäl-

t¡gten, die in die Bundesrepublik in das Baugewerbe

,.cntsandt" rverden. Im Gesetz sind umfangreiche
Kontrollen durch die Bundesanstall. l-ür Arbcit und
den Zoll vorgesehen. lm Tarifvertrag sind auch Kon-
trollrechte fitr Betriebsråte, die bei Baufirmen arbei-
tcn, für die die entsandten Arbeitnehmer mit ihren
Firmcn Bauauftråge aus[0hren, festgelegt.

In den von uns ausgewählten Lãndern kennen nur
die Niederlande und Frankreich cinen staatlichen
Mindestlohn, der auch für das Baugewerbe eine Be-

dcu(ung hat. In ltalien und Großbritannien ist keine

zwingende Regelung f0r die ins Inland entsandten Ar-
beitnehmer vorhanden. F{.lr die nach Schweden ent-

sandten Arbeitnehmer gilt der schwedische Tarilver-
trag. Mit ,.Lex Britannia" können die schwedischcn

Gewcrksch¿ften Druck aul die Arbeitgeber ausilben,

unr sie zu zwingen, den Tarilvertrag auch an die nach

Schweden entsandten Arbeitnehmer anzuwenden

..Lcx Britannia" besagt nllmlich. daß dic Geu'crk-
schaften das Ræht haben, die ausländischen Unter-
nehmungen mit rechtlichen Mitteln - auch mit Streik

- dazu zu zwingen, den Tarilvertrag einzuhalten.

Wenn einheimische Arbeitnehmer ins Ausland enG

sandt werden, gibt es in keinem dcr untersuchten
L.llnder vom Herkunltsland ningende tarifvertrag-
liche Regeln. Zu beachten sind das intemationale Pri-
vatrccht und die Römischen Vertråge. In Deutsch-
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land, Frankreich, Italíen und Großbrilannien gibt es

keine besonderen gesctzlichen oder tarifvertraglichen
Bestimmungen. Nur individucllc Arbeitsvertrâge und

das jcweiligc nationale Arbcisrcht regeln die Ar-
beitsbedingungen der €ntsândten Arbeitnehmer- ln
Deutschland wird allerdings im Tarifverrrag betont,
daß bci der Entsendung von deutschen A¡beitneh-
mern gesonderte Vercinbarungcn getroffen werden

sollen. In den Niederlandcn und in der Schweiz soll

der jeweitige nationale Tarifvcrtrag Maßstab sein.

Für die schwedischen Arbcitnchmer, die ins Ausland
entsandt werden, sollte der Tarilvertrag des ausländi-

schen betroffenen Landes gelten, insofern er fi)r die

Arbeitnehmer gänstiger ist.

Solche,,nationalen LÖsungen' können allerdings

nicht alle Regelungsdefizitc beseitigen. Insbesondere

ist das Problcm der Durchsetzung und Kontrolle von

Taiifbedingungen nur durch eine EU'Regelung bzw'

internationale Vereinbarungen zu regeln (Baumann

1995, S. 36).

Die noch bestehenden Defizite drohen deshalb zu

einer weiteren Vcrwilderung der Arbeitsbedingungen
und zu einer Prekarisierung der Bauarbeit zu ftthren.
Eine besse¡e Koordination der Gewerkschaftspolitik
in Europa ist deshalb 0bcrlållig. Eine auleinander ab-

gcstimm!e Tarifpolitik odcr gar tarilvcrtragliche Min-
destb€stimmungen auf curopäischer Ebene, die auch

die entsandten Arbeitnehmerlnnen umfassen, könn-
tcn diesc Delìzitc bcscitigen. Gestzliche Regelungen

auf europåischer oder nationalstaatlicher Ebene wür-
den dadurch keineswcgs 0Þrflüssig, bckämen aber

cinen subsidiãren Charakter.

4. Gesetzliche Grundlagen flir tarifpolitische
Abkommen auf europåischer Ebene

Die gesetdichen Grundlagen fìlr tarifpolitische Ab-
kommen auf europäischcr Ebenc sind ungenügend.

Ein EU-Arbcitskampfrecht bcsteht nicht. Nach Aul-
fassung vcrschiedener Autor€n mtlßtc am Fehlen eines

einheitlichcn Koalitions- und Strcikrcchts letztlich
jede Bemühung um den Abschluß von europåirchen
Tarilvcrcinbarungen scheitern, insbesondere wegen

der fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten (Keller

1995, S. 250). Ein grenztiberschreitendes Streikrecht
als notwendige Voraussetzung einer tatsåchlichen

StreikPahigkeit lehlt bisher in der EU-Sozialgcsetzgc-

bung. Gleiches gilt f0r das Aussperrungsrecht der Ar-
beitgeber, das in den Mitgliedsstaaten völlig unter-

schiedlich gercgelt ist. Ein europau'eites Arbeìts-

kamplrecht als Ergänzung des nationalen Arbeits-

rechts und zur Erleichterung des Abschlusses und der

Durchsetzung von europãischcn Tarifabkommen
wåre auch aus Sìcht der Baugewerkschaften notwcn-

dig.

Die Absenz solcher arbeitsrechtlichen Vorausset-

zungen auf curopäischer Ebcne darf abe¡ lnitiativen
der Baugewerkschaften in Richtung supranationaler
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Die Einlìußsphãre des Staates ist in den låndern
schr unterschiedlich und reicht von mitverhandcln bis

zu völliger Abstinenz in Tariffragcn. Mit dem Vcr-
netzungsgrad zwischcn dcn Arbeitnchmer- und den

Arbeitgcbcrorganisationcn und dem Staat hÁngt die
Bereitschaft, dic nationale Ebenc zu Gunsten dcr eu-

ropäischcn Ebcnc zu vcrlasscn, zusammcn. Das

.Brüsscler Power-play" ist nicht glcichcrmaßcn at-

traktiv fllr die nationalen Gcwcrkschaftcn. Einige

Gewerkschaftsbewcgungcn ftrrchten dcn Vsrlust ihres

quasi-óffentlichcn Status im cigcncn f,and insolern,
als ihre korporatistischen Bcziehungcn auf curopãi-
scher Ebcne wcniger zur Gcltung gebracht werden

können. Andcrc haben so \.venig Status in der natio-
nalen Politik, so daß sic von cincm Schritt nach B¡Os-

sel nur gewinnen könncn. Aus den national verschic-
dencn Organisationsmustem folgt, daß dic Gcwcrk-
schaften, die am mcistcn von ciner europåischen Zu-
sammenarbcit profitieren w0rden, am wenigstcn in
dcr Lage sind diese zu fördern und nâtionale Untcr-
stützung geltcnd machcn zu können. Aufdcr anderen

Seite sind jene Gewerkshaften, die am mcisten
Druck auf Brilssel austlben könncn, cher zurückhal-
tcnd, die nationale Politikarena aufzugeben (Ebbing-

haulVisser 1994. S. 218).

Zu eruåhnen ist hier dic besondere Zurtlckhaltung
der skandinavischen GewerkrchaftenJ). Innerhalb der
europäischen Baugewerkschaften fìndet jedoch æitens

der nordischen Gewerkschaftcn cin Umdenken statt.
Dies mag darauI zurilckzuftlhren sein, daß sich die

Öffnung der Baumãrkte und damit auch der ,,gren-
zcnlosc Arbeitsmarkt" f0r Bauarbeitnchmer auch im-
mer mehr auf die skandinavischen Ulnder auswirkt.
Dies hat etwa die schwedische und die deutsche Bau-
gewerkschaft dazu bewogen, eine bcsondere. bilatera-
le Zusammcnarbcit in der Taril-politik cinzulciten (ln-
dustriegewerkrchal't Bauen-Agrar-Umwelt/Byggnads
1995). Die unterschiedlichen Einflußm0glichkeiten der

nationalen Gewcrkschalten, ihre Forderungen durch-
zusctzÊn, darf auf supranationalcr Ebcnc nicht zu ei-

nem Machtkampf zwischen den curopãischen Ge-

werkschalten f0hren. Die zahlreichen Erfahrungcn
sollten im Cegenteil die gcsamtc Gewerkschaflsbcwe-
gung bereichern.

Unterschiedlich ist. wie bcschrieben, dic Bedeutung

der Drchverbände auf die Tarifpolitik. Der unter-

schiedliche Einfluß der Dachve¡bände auf die natio-
nale Politik wirft die Frage ilbcr die Rolle des Eu'
roplischcn Ocwerkschal'tsbundes und dcr europåi'
schen Gcwerkschaltsaussh0sse guf. Auch auf dieser

Ebene mtssen Erfahrungcn ausgetauscht werden, um

zu erkenncn, welches der bcstc Weg ist.

5.4 Tarifver tragliche oder gesetzliche
Rohmenbedingungen

Die untcrschicdlichcn EinfluBmoglichkeiten der

Gcwcrkschaftcn auf die nationalc Politik sowic ih¡
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unterschiedlicher Organisatioùsgrad haben Folgen

fùr Themen, die als tarifpolitisch oder gesetzlich re-

gelbar betrachtet werden. Verschiedene lnstrumente

wcrdcn auf nationaler Ebene benutzt, um dic Ar-
beisbedingungen zu regeln. Es ist dcswegen nicht

selbstverständlich, welche Themen einc europäische

Tarifpolitik einbeziehen soll. Was die Arbeitszeit be-

trifit dominieren in Deutschland dic tarifvertragli-
chen, in Frankreich die geseølichen Regelungen. In

Großbritannien wird sie immer stårker, inzwischen

fast ausschließlich, auf betrieblicher Ebene tarifpoli-
tisch verhandelt (Lecher 1993, S. 408).

Dies spiegelt sich ebenfalls bei den Systemen der so-

zialen Sicherung deutlich wider: Nationale Sozialver-

sicherungssysteme regeln heutzutage in unterschiedli-

cher Weise die Frciz0gigkeit der Beschäftigten. Im
Baugewerbe sind aufgrund der realtiv komplizierlen

sozialrechtlichen Bestimmungen diese Unterschiede

noch größcr als in anderen Branchcn' Eine Untersu'
chung des belgischen Arbeitgeberverbandes hat erge-

ben, daß z. B. die Sozialabgabcn in der Bundesrepu-

blik mehr als fünf Mal so hoch sind wie in Portugal.

Dìesc großen Dilferenzen haben nicht nur damit zu

tun, daß der soziale Schutz in den Staaten verschie-

den gut oder die Sozialve¡sicherungssysteme verschic-

den effizient sind; die Differenzen sind vielmehr Aus-

druck der verschiedenen Finanzierungssysteme und

der Tatsache, daß nicht alle Låndcr die soziale Siche-

rung hauptsâchlich iiber Lohnabgaben lìnanzieren
(Baumann 1995, S. 34). Diese nationalen Bcsonder-

heiten sind das Ergebnis dcr spezifischen Krültcvcr'
håltnisse zw¡schen Arbeit und Kapital sowie der na-

tionalen Gepflogenheiten und können nicht automa-

tisch europäisicrt werden.

5.5 Verschiedene Verltandlungsebenen

ln Deutschland und Schweden wird ein einziger na'
tionaler Tarifvertrag für das ganze Baugewerbe ver-

einbart. In den fitnf anderen ausgewãhlten Ländern

we¡den mehrerc Tarifvertrãge im Baugewerbe auf na-

tionaler Ebene abgeschlossen. ln Frankreich und

Großbritannien gelten l-ilr den Tiefbau und den

Hochbau separate nationale Vertråge. Diese beidcn

Verträge bcziehcn sich auf dic gewcrblichen Arbcit-
nehmer. Im Tiefbau werden in Frankreich aul" natio-

naler Ebene noch drei Untertarifvertråge filr dcn

Straßenbau. den Elektrizitåtsbau und das Schicnen-

legen ausgehandelt (soS.,,conventions dc specia-

lités"), Die Trennung zwischen dcn gewerblichen Be-

schãftigtcn und den lcchniscben und administrativen

A¡beitnehmern und Kadcrn auf dem Bau, führt zu

getrerìnten nationalen Tarifvertrãgen in den Nieder'
landen. Frankreich und der Schweiz.

)l Dolv* b@¡chncG di* H¡ltun8 rlt -Abw¡fl.n und Uniichcrhcil- (Dol'
vik 1991.5 lll)

Regionale Verhandlungu spielen in ltalien und

Frankreich eine große Rolle. In Italien werden die

Löhne systematisch auf lokaler Ebene ausgehandelt.

Auf nationaler Ebcnc verhandcln die Sozialpartner

nur cinen Minimallohn. In Frank¡eich wird für die

gewerblichcn Arbcitnehmer im Hochbau ein regiona-

ler Minimallohn festgelcgt. Fûr die Arbeitnehmer im

Tiefbáu nehmen dic -conventions de spécialités" die

Rolle der regionalen Tarifvertrãgc cin.

Betriebliche Verhandhlngen sind nur in Frankreich

und Gro0britannien wichtiger Bestandteil des Yer-

handlungssystems. Tarifverhandlungen auf betrieb-

licher Ebenc finden jedoch nur statt, wenn die Ge'

werkschaften im Betrieb genûgend vertreten sind.

lm Baugewerbe hat die Frage, ob die nationalen

Tarifvertrãge allgemeinverbindlich erklãrt werden,

eine große Bedeutung. F0r das Problem der Erfas-

sung der entsandtcn Arbeitnehmer durch nationale

Tarifvereinbarungcn spielt das System der staatlichen

Allgemeinvcrbindlichkcitserklärun g der Tarifvertrãge

eine entscheidendc Rollc, da nach der g0ltigen

Rechtssprechung nur allgemeinverbindliche Kollek-
tiwcrträge auch auf ausländische Unternchmungen

bzw. entsandte Arbeitnehme¡ ausgcdehnt werden

kön nen.

lm Baugewerbe werdcn die Tarifverträge in

Deutschland, den Niederlanden und dcr Schweiz als

allgemeinverbindlich erklårt. ln Deutschland alle¡-

dings nur der Rahmentarifvertrag. das heißt, daß un-

ter ande¡em die Löhnc nicht allgemeinverbindlich er-

klllrt sind. In der Schweiz werden nur dic Tarilver-

träge für die gewcrblichen Arbeitnehmer allgemcin-

verbindlich erklárt; das Prinzip der Allgemeinver-

bindlichkeit gilt wcder lilr den Tarilvertrag lùr die

adminisl.ral.iven und dic technischcn Angestellten

noch fùr den Velrag f0r die Vorarbeiter und qualifi-

zierten Facharbeiter (Kader). Dagegen wi¡d in den

Niederlanden der Tarifvertrag filr die Kader, die

technischen und administrativen Angestellten allge-

meinverbindlich erklårt'). In Deutschland gilt der

Rahmcntarifvcrtrag im Bau auch filr dic technischen

und administrativcn Angestellten und die Vorarbeiter

und qualifizierten Facharbeiter.

ln Frankreich, Italicn, Schweden und Cro0britanni-
cn gibt es das Prozcdere der Allgemeinverbindlichkeit

nicht. Da in Schweden 95 vH der Arbeitnehmer im

Baugewerbe gewerkschaftlich orga n isiert sind. uml"a[Jt

der nationale Kollektivvertrag sozusagcn die Cesamt-

heit der Arbeitnehmer, In Frankreich wird die Allge-

meinverbindlichkcit mit dcr Umsctzung der nationa'

len Tarifvclräge ins Arbeitsrecht erwirkr. Großbri-

tannien und Italicn kcnnen kein Pendent zur staatli-

chen Allgemeinvcrbindlichkeitsc¡klårung' Dieses Fch-

len des erga omncs-Prinzips bedingt, daß ein deutlich

geringercr Prozentsatz der Arbcitnehmcr von Tarif-
verträgcn crfaßt wird (Kcller 1995, S. 248).
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5.6 Die Abwesenlrcit starker Verhandlungspartntr

Auch wenn sich dic EFBH intensiv um den sozia-

len Dialog und um dic Einleitung einer abgestimm-

ten europãischen Tarìfpolitik bemoht, bleibt fcstzu-

halten, daß dic europãischen Arbeitgebenerbändc

eher schwach organisiert und nicht rePrásntativ lìir
d¡e gesamte Baubranche sind. Als Diskussionspart-

ner der Baugewerkschaften und der EFBH bietet

sich vor allem die FIEC, der europäische Dachver-

band der Bauindustrie, an. Die FIEC vertritt jedoch

nicht umfassend dic nationalen Arbeitgebcrorganisa-

tionen. Zum Teil sind sie Mitglied anderer europär-

schen Dachverbãnde, wie beispielsweisc .European
Buitders", Außerdem ist der Vertretungsanspruch

der europäischen Arbeitgeberverbande du¡ch direkte

Einfìußmöglichkeiten der nationalen Arbeitgeberver-

bände, direkt operierende multinationale Konzerne

und unabhängige Lobbyisten in Br0ssel einge-

schrãnkt.

Aufgrund unserer Beobachtung aber auch aus den

Erfahrungcn der ncu entstandenen Sozialbczichungen

in den mittcl- und ostcuropäischen Staaten ist er-

kennbar, wie wichtig repräsentative ArbeiLgebewer'

b?lnde sind. Wenn die Austrittswelle aus den Arbeit-
geberverbänden bzw. die Umstrukturierung in dem

Malle, wie sie aktuell geschieht, fortgesetzt wird. ler-
den die Arbeitgeberverbãnde geschw¿icht. Somit ist

eine kontinuierliche TarifpoliLik kaum mehr möglich

Konsequenzen aus dieser Situation milssen gezogen.

Strategien entwickelt werden. insbesondere auch an-

gcsichts der Situation in der FIEC

Die Schwachen Konturen der FIEC h¿lngen unter

anderem auch damit zusammen, daß aul europäi-

schcr Ebene kcine Notwendigkeit von Seitcn dcr Ar-

bcitgebcr bestcht, sich klar zu definicren' Ein histori-

scher Rückblick zeigt uns. daß die Gewe¡kschalten

erst dann auf nationaler Ebene anerkannt worden

sind, wenn sie in der Lage waren, Arbeitskamplmaß-

nahmen durchzufthrcn. Dadurch wurden dann die

Arbeitgebcr geavungen, sich in starken Verbånden zu

organisicren. Dic zuk0nftigen Akt¡vitäten dcr EFBH

mitsscn sich deshalb vermehrt auch in Richtung einer

slårkeren Profilicrung gegenüber den Arbeitgebern

und gemeinsamer Mobilisierungsstralegien orientie-

ren. Dies kann zunáchst dadurch geschehen' daß die

EFBH gemeinsame, Sesamteuropåische Kampagnen

auslöst. Über einc solche Kampagne lilr eine ges¡nrt-

europäische BcschüftiSungsin¡tiative rvird ztr Zcit

aulgrund eines Beschlusses der letzten EFBH-Gene-

ralversammlung diskuticrr. In einei zweiten Phase

m0ssen dann auch tarifpolitische Ziele fllr gemeinsa-

me Kampagnen anvisiert werden.

¡) Gendcl. T¡rifErdSÊ fbr dic K.dcr. dic læhnirhm und !dminetr¡l¡'
vm 

^n86lclll.n 
¡uf dcm B¡u ffidm nur ¡n Fnnkr.iå. dcr S'hwÞ und

d.n Ni.dcrhndcn ¡b3Êdrlún'
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6. Europäische Tarifpolitik

6.1 Der schwierige Beginn

Die aul-gcæigten Hindernissc und Barrieren filr
kollektive Abkommen aul europãischcr Ebene sind
gravicrend und werden den Prozeß der transnat¡ona-
Ien Arbcit in der Tarifpolitik crschweren. Die Bemü-
hungcn in Richtung cincr curopãischcr Tarilpolitik
stehen dcnn auch crst am Anfang. Sie haben am che-
sten auf der sektoralcn Ebenc, wic dcm Baugewerbe,
eine Chancc, wcil in den meistcn Lltndcrn sektoralc
Abkommcn 0bcviegen und sich dort dic Tarifakti-
vitãtcn konzentriercn.

Um die Hindcrnissc dcr curopäischen Gewerk-
schaftszr¡sammcnarbeit zu 0berwindcn, muß die trans-
nationalc Koope¡ation den Arbcitnehmern nãhcrge-
bracht werden und cinc Art .europãisches A¡beitneh-
merbcwußtscin" cntstehcn, Ähnlich wic bci der Auf-
bauarbeil der EFBH für curopãischc Betriebsräte
milßtcn dabci die Vcrtaucnsleutc einbezogcn und ge-

meinsamc Aktivitãten crgriffen wcrden, In dicsc Rich-
tung zielcn auch zwei Antráge anlåßlich dcr Gcneral-
versammlung der EFBH, námlich in Richtung gc-
meinsamer Mobilisierung und Kampagnen. Betrach-
tet man die entsprechenden tarifpolitischen Anträge,
so sind Erfahrungen aus dem Diskussionsprozcß aus
dem Projekt mit der Fricdrich-Ebert-Stiftung bereits
in den Inhalt eingegangen. Da einstimmig beschlossen
worden ist, nach Ende des Projektes diesc Thematik in
den EFBH-Gremicn weitcr zu bchandeln, wird dìe
Tarifpolitik ständiges Thema sein.

Die lnteregionalen Gewerkshaftsrãtc (lGR) könn-
ten ebenlalls eine aktiverc Rolle in der Tarifpolitik
itbcmehmen. Dic IGR bcfasæn sich hauptsãchlich m¡t
den sozialcn Folgeproblemen, dic dic ,,Aufweichung"
der Crcmregionen inne¡halb der EU erzeugt, wie
greutbcrchreitende Wanderarbcit, dic gegenseitige
Anerkennung der bcruflichen Qualifi kationsærtifikate
und Verkehs- und UmweltintcgÉtion (EbbinghauV
Visscr 1994, S. 243). Geradc im Baugewerbe könnten
auf rcgionaler Ebenc Regelungen zur Wanderarbeit,
zur gegenscitigen Anerkcnnung von Vcnicherungslei-
stung und Berufsabschl0sscn vereinbart werdcn, dic
wiederum cine anregendc Initialfunktion fLlr europa-
weite Abkommen entlaltcn könnten.

Eine europãische Tarifpolitik könnte sich in einem
doppelten Prozeß von Zentralisicrung und Rcgionali-
sierung/Dezentralisierung entwickeln. Dic mit der eu-
ropãirhen Integration wachscnde Rolle der europåli-
schen Gewerkshaftsaussch0ss kann mi( der euro-
páischcn Erfahrung der nationalcn und rcgionalen
Arbeitnehmcrvelrctungen durch das Praktizieren der
transnationalen Zusammenarbcit inncrhalb dcr eu-
ropãischcn Betricbsrãte odcr in Grcnregioncn ver-
koppclt wcrdcn.

Aus dicscm Blickwinkel heous crgibt sich dic Bc-
deutung dcr curopãischcn Födcration dcr Bau- und
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Holzarbeiter, die im Augenblick in multinationalen
Unternchmungcn verstårkt europåische Betriebs¡áte
initiiert und gründet. Bereits vor Ablauf der Frist für
die Umsetzung der EU-Richtlinie tlber europåirche
Betriebsråte (EBR) in die nationale Gesetzgebung ha-
ben die grÖßten Konzeme der Bau- und Baustoll-
industrie lreiwillige Abkommen ilber die Einsetzung
einer europãischen Arbcitnchmerverlretung unter-
zeichnct. Insgesamt konnten bis zum Ablauf diese¡
Fris-t am 22. September 1996 33 Abkommen in der
Bau-, Holz- und Bauslofïndustric abgeschlossen wer-
den (Europãische Föderation der Bau- und Holzar-
beiter 1996). rJy'eitere Abkommen sind in Vorberei-
tung. Damit erÖffncn sich neue Möglichkeiten fÍlr
den sozialen Dialog auf Unternehmensebcne. Die
Elcmente der direkten Arbeitnehmervertretung, der
reprã.scntativ traditionellcn Betriebsvertretung könn-
ten dadurch mit der europäischen Gewerkschaftsprä-
senz stãrker verkoppelt werden.

Eine offene Frage ist dabei, wclche gewerkschaft-
lichc Strategic gegenfiber den großcn transnationalen
Unternehmungen eingeschlagen werden soll. Zu dis-
kutieren ist dabci insbesonderc die Rolle der EBR be-
z0glich kollektiver Vereinbarungen und die Abgren-
zung zur Tarifpolitik. Aus der gewerkschaftlichen Ko-
operation in den EBR könnten Mindestarbeitsbestim-
mungen filr einen multinationalen Konzern entstehen,
die von den europåischen Gewerkschaltsdachverbån-
den als Ausgangspunkt f0r eine curopäische Tarif-
politik mitgetragen we¡den. So wird zum Beispiel in-
nerhalb des europäischen Betriebsratcs des Baukon-
zerns Bouygucs zu r Zrit ein Vorstoß in Richtung eines
konæminternen Mindestlohnes diskutiert. Hier lau-
ern allerdings auch Gefahren filr die gewerkschaft-
liche Vcrtretung, wcil transnationalc Konzernc gc-
neigt s€in könnten, mit ihrer konærninl.ernen Arbcit-
nehmervcrtrel.ung curopäische Vereinbarungen abzu-
schließen, um so nationalc Kollektivabkommen oder
curopäische Vereinbarungen zu umgehen oder zu re-
lativieren. Dies wflrde dem gegenwätigen Trend der
Arbeitgeber, Abkommen aufdic betriebliche oder in-
dividuelle Ebene zu verlagem, entsprechen. Auch ei-
ncr solchen Tcndenz in Richtung ,,Untemehmungsko-
opcratismus" kann nur durch eine koordinierte, eu-
ropäische Tarifpolitik und du¡ch eine optimale Zu-
smmenarbeit zwischen der EFBH. dcn natìonalen
Ccwerkscha[ten und europäischen Arbeitnehmerver-
tretungen entgcgengetreten werden. Die gewerkschalt-
lichc Pråsenz bei konzemweiten Vereinbarungen ist
zusätzlich notwendig. um einer Entwicklung der Sozi-
albeziehungen in Europa ,,mit zwei Geschwindigkei-
ten' entgegenzuwirken, Konæmbezogene Vereinba-
rungen wÍlrden auf supranationale Verhandlungen in
ciner begrenzten, von Fall zu Fall wechselnden An-
zahl von bctciligten Konz¡rnen mit Stammsitz in ver-
schiedenen låndern hinauslaufen. Sie würden auch
nicht systcmatisch alle curopåischen [.¿tnder, nicht
einmal allc EU-Lånder betrcffen (Kcller 1995, S. 257).

6 2 Die nìichsten Schritt.

Nebcn cinìgen allgemcincn Schlußl'olgerungen un-

mittelbar aus dem Projekt wollen wir eiirige Anre-
gungen und Fests(ellungen zur weite¡en Arbei( vor'
tragcn, um die Diskussion anzuregcn:

- Festzustellen ist zunächst, daß das Projekt mit der

Fried rich-Ebert-Stiltung notwendig und wichtig war
und is[: Erstmals ist es gelungen, die unmittclbar
Handelnden in der Tqrifpolitik im Baugewerbc aus

7 t.llndern zusammcnzubringen. Allein die Zusam-
menarbeit in diescm Projekt ist als Erfolg zu werten.

- Erste Anregungen aus dem Projekt heraus sind be-

reits umgesetzt worden, indem die Generalver-
lammlung der Europãischen FÖderation der Bau-
und Hola¡beiter im November 1995 in Blanken-
berge, Belgien, wichtige Perspektiven ftlr die Fort-
setzung der Arbeit zum Thema ,Europáische Ta-
rilpolitik' beschlossen hat. Bis Ende 1997 soll ein

Memorandum zur europåischen Taril-politik in der
EFBH erstellt werden. Dazu wird eine Arbeits-
gruppe aus Tarifpolitikern eingerichtet und gege-

benenfalls werden weitere Projekte gemeinsam mit
der Friedrich-Ebert-St¡lrung angeregt.

- In dcn Cremien der EFBH land parallel zur Arbeit
in dem Projekt jeweils eine Berichlerstattung stalt,
so daß auch die anderen Mitgliedsgeu'erkschaften

auf}erhalb der 7 unmittelbar beteiligten Lånder am

Projekt über die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit
vcrfügen. Dennoch kommt es nun unmittelbar nach

FerLigstellung des Berichles daraul-an, daß sich auch
jenc Mitgliedsgewerkschaften und Mitgliedsländer
in dic Beratung einklinken, die bisher am Projekt
nicht beteiligt waren, damit sie in einem Gesmtbe-
richt, dcr dann von dcr EFBH hcrauszugcbcn wÍrc,
bcriicksicht¡gt werden können. Wünschcns\\er( wäre

auch die Einbeziehung dcr mittel- und osteuropåii-

schen Gewe¡kschaften in die Diskussion.

- Aus den Beratungen im Projekt und bei der Erstel-

lung des Abschlußbcrichtes sind offene Fragestel-

lungen aulgefallen, die entweder in einem Nachfol-
geprojekt gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-St¡f-
tung oder in der weiteren Arbeit der EFBH e¡ör-
tert werden müssen. Wir denken beispiclsrveise an

einen Vergleich der Lohnsysteme in den einzelnen

Tarifvertrågen, eine vertiefte Würdigung der Sozi-

ulkassensysteme und paritätischen lnstitutionen ta-

rilvertraglicher Art in der Bauwirtschaft. die Struk-
tur. St¿lrke und Politik der Arbcitgebcrterbiindc.
die Höhe und Gestaltung de¡ Lohnnebenkosten,
die Möglichkeiten der grenzilberschreitenden

Durchsetzung der Tarifverträge, zum Beispiel auf
intemationalen Baustellen, und auch an den Zu-
sammenhang mit den fehlenden arbeitsrechtlichen
Grundlagen auf europåischer Ebene.

- Zur unmittelbaren Verbesserung des Erfahrungs-
austauschs und damit die ..Kulturen" der unte¡-

wSl Mittcilungcn Zl9?

schiedlichen Tarifverhandlungen über die Grenzen

hinaus fùr Tarilpolitikcr nachvollziehbar werden,

sollten vcrstãrkt Tarifexperten der anderen [,]lnder
zu Tarifverhandlungen oder Sitzungen dcr Taril-
kommissionen vor Ort eingeladen werden. Dics be-

deutet einen intensiveren Austausch insbcsondere

bei entscheidenden Sitzungen der Tarifì<ommissio-
nen bzw. bei Tarifvcrhandlungen, so daß Hinter-
gründe, Mechanismus, Vor- und Nachteile der je'
weiligen nationalen Tarilverhandlungen nachvoll-
ziehbar gestaltet wcrden.

- Der aktuelle Informationsaustausch ist unbedingt
notwendig und sollte unvezoglich in die Vy'ege ge-

leitet werden. Ziel muß eine Datcnbank sein, zu

der die Tarifpolitike¡ aller Mitgliedsgewerkschaf-
ten unmittelbar Zugriff haben. so daß ein regel'
måßiger Auskusch geschehen kann. Dics bezieht

sich insbcsondcre auf Tarifergebnisse, dcn jeweili-
gen Verhandlungsstand, insbesondcre zu den

Kerndaten, wie Einkommcn (Lohn, Gehalt, Aus-
bildungsverg0tungen), Arbcitszeit, Urlaub, Sozial-

kassentarifverträge usw. Damit wãre die Studie der

EFBH zu den Tarifbcdingungen in den europäi-
schcn Lãndern schncller und damit aktueller ab-

rufbar. Eine cntsprechende Datenbank ist bei der

EFBH im Aufbau.

- Lånderübergreifende Aktionen sollten vorbereitet
werden. so daß sich dic Gemeinsamkeit die Solida-
ritåt in den Baugewerkschaften unter dem Dach der

EFBH stärker herausbilden kann. Dies kann auch

dazu filhren, daß - tro¿ mangelndcr europàiæher
Regclungsgrundlagc - gemeinsame Zic¡e mittels ko-
ordiniertcr Kampagnen von jeder Einælgewerk-
shalt in jedem Mitgliedsland gemeinrm vorge-

bracht wcrdcn, um somit cin curopäirhes Ziel mit
låndcruciten Vorstcllungen in die Wegc zu leitcn

- Filr die weitere Entwicklung einer gemcinsamen

Tarifpolitik sollten tarifpolitische Ziele abgestimmt

werden, so daß möglichst ein weite¡es Auseinan-
derdriften der Tarifvertráge vermieden oder zumin'
dest eingedámmt wird. Um eine Themcndisparität
in der Tarifpolitik zu Obcrwindcn, sollten in mehre-

ren Mitgliedsländem zu einem Semeinsamen inter-

essierenden Thema gleichzeitig Verhandlungen gc-

lilhrt werden mit dem Ziel, parallel Tarifverträge
nach nationalem Tarifverlragsrecht abzuschließen

ln eincm weiteren Schritt könnten längerlristig die

in den Tarifverträgen gleichen Regelungen in einem

europåishen Tarilvertrag gcfaßl wcrden Zunt Bci-

spiel könnten Verhandlungen um ein neu erschei-

nenda Regelungsthema der Arbeitsverhãltnisse,
wie die atypischen Arbeitsverháltnisser), die Ver-

kilzung der Arbcitszeit oder die Flexibilisierung

t) D¡c ¡tt?ishEn Arbciúwrhlltn¡s. dic ìm B¡u8dcrbc ¡tlndiS zun.hñcn
rind ¡ñ R¡hñcn dõ b¡¡hdirn Prcj<L16 nicht untcñxhl wordcn. m0r
En ¡b.r fE8êbcffifrlk b.¡ rcitcd ClbcrhgunScn rür¡cr.inbczoScn
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auf diesc Art koordiniert werden. Weitere Ansårze
einer europäischen Tarilpolitik könnten qualitative
t"arifpolitische Themen (Keller 1995, S. 251) sein,
wie beispielsweise Arbeitsschutz und Arbeitssicher-
heit, Arbeitsorganisation, Aus- und Fortbildung
oder Chanccngleicheit von Mánnern und Frauen.

- Abkommen, die ausschließlich die europáische Di-
mension bisheriger Tarilpolitik regeln, soltten auf
europäischer Ebene abgeschlossen werden. Zu den-
ken ist beispielsweisc an die Erweiterung der
Reichweite von Schutzbestimmungen filr en tsand te
Arbeitnehmcr, die Gewährung von Rechtsschutz
auch im Ausland sowie die Gleichstellung von im
Ausland erworbenen Anwartschaftzeiten mit den
im Inland eruorbenen (Iøher 1993, S. 416 fL).
Vordringlich im Baugcwerbe wãre insbesondere
ein Abkommen ùber dic gegenscitige Anerkennung
bzw. Abstimmung der Beitragsleistungen an die
Solalkassen bei grenzüberschreitender Bautätig-
keit. Entspræhendc Expertengespråche zwischen
der EFBH und der FIEC sind bereits seit einiser
ZÆ¡t im Cange.

Die nationalen Baumárkte in Eurooa werden sich
in den nåchsten Jahrcn weiter in Richtung eines eu-
ropäischen Baumarkts entwickeln, denn die Unter-
nehmcn kennen keine Grenzen. Deshalb dürfen auch
die Gewerkschaften in dcr Taritpolit¡k keine Grenzen
mehr akzeptieren. Dies bedeutet, daß wi¡ die Erfah-
rungen und Schlußl-olgerungen dieses projektes um-
setzen milssen. damit die Baugewerkschaften auch in
Zukunlt als tarifpolitische Gestaltungskralt akzep-
tiert werden, die Arbcitsbcdingungen im Bausekror
verbessert werden können und die Cewerkschaftsbe-
wegung ihr politirches Gewicht fllr die Verteidigung
und Weiterentwicklung eines sozialen Europas gel-
tend machen kann.
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Hans Baumann

ElJ-Erweiterung ohne soziale Dimension?
Zur,,Amerikanisierung,( der Sozial_ und Arbeitsbeziehungen

osreuropäischen Länder in die EU st
droht eine weitere Deregulierung r
sozialen Beziehungen in ãen geitritt,
turen, was eine Amerikanisierung de
för'dern könnte.

Erosion des europäischen Sozialmodells

orporatistische Druck auf nationaler
sogenannte Bündnisse für Arbeit

urückhaltung zugunsten der gesamt_
t favorisieren.
hsenen nationalen Strukturen hat in
rte für einen sozialen DiaÌog aufden
I der betrieblichen Ebene z'um Bei_
rg von Europäischen Betriebsräten.
äufiger, mit Mindestbestimmungen
z\lefzt z.B. durch eine Richtlinie,

ebliche Mitwirkung der Arbeitneh_



merindeneinzelnenLändernfestschreibt.MitsolchenEU-weitenMindest-
vorschriften sollte den deregulativen Tendenzen des Binnenmarktes und

der Globalisierung entgegengewirkt und das Modell der europâischen

Arbeitsbeziehungen g"Jä.tt werden' Diese ,,soziale Dimension" der EU

steckt aber noch weit in den Anfängen, da die sozialpolitischen Kompeten-

zen der union beschränkt sind und weder Gewerkschaften noch Arbeitge-

ber tatsächlich willens und fähig waren, auf europäischer Ebene starke

kollektive Beziehungen aufzubauen'

Mit dem EU-Erwãiterungsprojekt könnte das westeuropäische Sozial-

modell vermehrt unter Dru"f kì*rn"n' B ereits ab 2004 s ollen die ersten der

zehn mittel- und osteuropäischen Lânder (MOEL) in die EU aufgenommen

werden. Hinzu komm".r ¿l" Mitt"tmeerländer Zypern" Malta und die Tür-

kei. Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf in Kaufkraftparitäten beträgt im

ârmsten Land (Bulgarien) nur i2Prozentdes EU-Durchschnitts' im bevöl-

kerungs.ei.hsten Land (Þoten) nur 37 Prozent, im reichsten MOE-Land

rsiã*Ëri"ri erreicht dieser'wert mit 71 prozent ungefähr das Njveau des

à.msten EU_Lands (Griechenland). Auch wenn die unterschiede je nach

Region sehr gross sind, so erreic

Durchschnitt etst 42 Prozent der E

2002). Die wirtschaftlichen Beding

keineswegs rosig und haben sich von

in einer verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen niedergeschla-

gen: Beispielhaft sei hier die SIo

Mal seit Jahren wiederReallohn
der Löhne immer noch unter dem Nì

WegendiesergrossenUnterschiedehatdieEUBewertungskriterten
geschaffen, welche die Beitritt
zu werden. Diese K¡iterÍen u
communautaire", also dem gegenw

auch die wirtschaftliche und politiscl
higkeit. Zur Stârkung dieser Rahmenbedingungen werden Hilfsprogramme

duîchgeführt. Ein Kãpitet des K¡irerienkatalogs befasst sich mit Sozialpo-

litik uid Beschäftigung, ein weiteres mit der Personenfreizügigkeit (Kom-

mission 2001). Besondãrs Letztere hat innerhalb der Gewerkschaften'West-

europas ,u gio.r"n Diskussionen über Lohn- und Sozialdumping Anlass

g"g.ï"n unã schliesslich auf Druck Deutschlands und Österreichs auch zu

ãin""- fornpromiss mit langen, bis zu siebenjährigen Übergangsfristen für

den freien Personenverkehr geführt

FüreineAnhebungdesLebensniveaus,eineAngleichungderEinkom-
men an den westeuropäischen Standard und die Vermeidung zunehmender

UngleichheitenundAusgrenzungeninden.Beitrittsländernwärenaller-
dinis besonders stabile eru"it._ und sozialbeziehungen nötig, und diese

soilìen von der EU auch mit allen Mitteln unterstützt werden. Die etwas

einseitige Fixierung auf den freien Personenverkehr hat aber möglicherwei-

se dazu"beigetragen, dass die EU-Kommission zwar im Kapitel Sozialpoli-

tik und nesctrattìgung die Arbeits- und Sozialbezieh'ngen mitberticksich-
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Als besonders problematisch hat sich in den Beitrittsländern die sektora-
le Ebene herausgestellt. Also genau jene Ebene, wo in den meisten wesreu-

Regelung de' Arbeitsbedingungen erforgt deshalb überwiegend mitters
Betriebsve¡einbarungen, während sektorale KollektivverträgJ nur in zwei
Ländern tatsächlich eine Bedeut'ng haben (Slowenien, Slowakei).

Fallstudie Bauwirtschaft

he besonders fokussiert werden, was erlaubt, vertief_
ozialbeziehungen einzudringen und sich nicht nur an
orientieren.

markt: Die Bauarbeiter sind traditionell sehr mobil, was sich in verstärkter
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schnell ausgebreitet haben. Klein- und Mittelbetriebe machen rund 90

prozent aller Arbeitsstaiten aus und beschäftigen mehr als die HäIfte der

Arbeitnehmenden, in den meisten Ländern bedeutend mehr als die HäIfte'

in Ài"r"rn punkt weist der Bausektor ähnliche Merkmale auf wie ein grosser

Teil der übrigen Wirtschaft, wie die meisten anderen binnenwirtschaftli-

chen, gewerblichen Branchen (z 'B irtschaft) ' Was

die Schwäche der sektoralen So bestàtigen die

ersten Resultate des ClR-Projekts di n verallgemei-

nerten Feststellungen nur zum Teil'
Der Verlust uon C"w".t schaftsmitgliedern scheint in den Baugewerk-

schaften zwar eher grösser gewesen zu seln als in anderen Sektoren'

Während der gesamtwirtschafiliche Organisationsgrad in den untersuchten

MoE-LändernnichtweitunterdemwesteuropäischenDurchschnittliegt'
ist der Organisationsgrad im Bausektor ausser in der Slowakei eher schwä-

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad und Abdeckung durch Kollektivverträge in

Mittel- und Osteuropa im Vergleich mit ausgewählten westeuropäischen Ländern

,r, in Prozenten der registrierten Beschäftigten, die Angaben beziehen sich auf die Jahre

ì997 bis 2000

Quellen: Construction Labour Research CLR (2002); Ladò (2002); Baumann' Laux'

S-chnepf (I998) sowie eigene Berechnungen oder Schätzungen

lräoe"
Ausgewählìe

Länder
Ganze WirtschaftGanze Wirtschaft Bauwirtschafl

Buloarien 50 20
<20

Esiland 15 14 <5

UnQarn 30 11 40 10

Polen 20 20 30 <20

R¡ rmänien 20 25

Slowakei 35 27 +c 75

Osterreìcn 50 90 oeoen 1 00

38 60 90 90
ta en

85 oeoen 1 00
Frankreìch 10

Deltschland 30 35 74 oeoen 1 00

Grossbrilannien 30 10 40 <30

Schweden 80 95 80 neoen 1 00

Niederlande 28 60 70 oeoen 1 00

Schwetz 60 48 oeoen 1 00
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Die Bedeutu'g der Kollektivverträge wird arch durch den hohen Anteil
von Selbstständigerwerbenden und die verbreitete Schattenwirtschaft rela_
tiyler.t, In ungarn beispielsweise wurden im Jahr 2000 praktisch genauso
viele illegale, meist kleinere, als Subunternehmer tätige Betriebe.Jgi.t.i..t
wie legale Bauunternehmen. Experten schätzen, dass 50-60 prozãnt von
Neubauwohnungen im informeilen Sektor erstellt werden (cLR 2002), wo
kaum Regelungen existieren.

Die Situation in Polen und ungarn ist ftir viele MoE-Länder tvpisch.
Sozial- und Arbeitsbeziehungen auf der sektor-alen Ebene existie..n kuu-.
In mittleren und grösseren Betrieben gibt es zum Teil starke Gewerkschafts-
strukturen, und auf dieser-Ebene abge_
schlossen. Aber auch in den Lände spielt
die betriebliche Ebene eine grosse tËhen
im Baugewer-be
betrieblichen Ko
und in einzelnen

Auch innerhal
leute eine starke stellung. üblicherweise werden im Betrieb die Gewerk-
schaftsbeiträge eingezogen und verwaltet. Nur ein kleinerer Teil wird an die
Baugewerkschaft weitergeleitet. Die betriebliche Interessenvertretuns. die
von den ehemaligen Staatsbetrieben ùbernommen wurde, wird traditiãnell

werkschaftsgruppe wahrgenom_
Vertragsverhundlu.rg"n lentr ale

Für die Arbeit in den Euro und gewerkschaftli_
chen Kontaktnetzen von multi n ist diese Orsanisa_
tionsstruktur günstig, und sie enarbeit. Im Zusam_
menhang mit dem EU-Beitritt eine Diskussion dar_
über statt, ob dieses System der das in allen Branchen
der Fall ist, durch ein duaÌes eutralen,, Betriebsrat
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ersetzt oder ergänzt werden soll, wie es in vielen westeuropäischen T,ändern

der Fall ist. Teilweise wurden die Arbeitsgesetze bereits in diese Richtung

revidiert. Die Gewerkschaften in den Beitrittsländern befürchten, dass

dadurch ihre betriebliche Organisationsk¡aft geschwächt werden könnte,

ohne dass die sektorale Ebene gleichzeitig aufgewertet und gest¿irkt wird' In

Tschechien und der Slowakei soll deshalb ein Betriebsrat nur dort erlaubt

sein, wo keine gewerkschaftliche Betriebsgruppe besteht'

Die starke betriebliche Interessenvertretung existiert vor allem in grös-

seren Unternehmen. Im Bausektor mit de.r kleingewerblichen Struktur ist

die gewerkschaftliche Interessenvertretung deshalb gar nicht allein über

den Betrieb möglich, sondern vor allem über eine stärkere Branchenstruk-

tur. Die einseitige Abstützung auf die betriebliche organisationskraft be-

inhaltet auch die Gefahr, dass die Spaltung der Branche in einen effizienten,

relativ gut geschützten, regulierten Sektor und einen grossen archaischen

Bereich. wã ¿i" Mehrheit der Beschäftigten in prekären oder illegalen

Arbeitsverhältnissen tãtig ist, verstärkt wird. Diese Feststellung beschränkt

sich durchaus nicht auf das Baugewerbe.

Stärkung der sozialen Dimension und der gewerkschaftlichen
Zusammenarbeit

Fungieren die Beitrittsländer also als trojanisches Pferd?'werden mit ihnen

die europäischen Arbeitsbeziehungen amerikanisiert (Meardi 2002) und die

Gewerkichaften geschwächt? Für die Bauwirtschaft kann dies nicht einfach

so gesagt werden. Die starke verankerung der Gewerkschaften in den

Betiieben ist sicher zunächst einmal positiv zu sehen, und die Einbindung

dieser Strukturen in die europäische und internationale Gewerkschaftsar-

beit wird die Position der Arbeitnehmenden insbesondere in den grossen

Konzernen stärken. In den Europâischen Betriebsräten können alle Arbeit-

nehmenden davon profitieren, wenn diese Gremien durch Vertretungen aus

den Niederlassungen in den MoE-Ländern verstärkt werden und dies einen

intensiveren Informationsaustausch und eine bessere Zusammenarbeit zwt-

schen allen europâischen Niederlassungen eines Konzerns ermöglicht.

In denbinnenwirtschaftlich orientierten Sektoren ist allerdings die schwa-

che Position oder die völlige Absenz sektoraler vereinbarungen problema-

tisch: Im Bausektor geniesst ein grosser Teil, in den meisten Beitrittslän-

dern sogar eine Mehrheit der Beschäftigten kaum einen Schutz, der über das

Arbeitsrecht hinausgeht (und manchmal nicht einmal das). Daraus aber den

Schluss zu ziehen, die Öffnung dieserArbeitsmârkte gegen westen sei noch

länger hinauszuschieben, bis Sozialpartner und Behörden ,,ihre Hausaufga-

beni. gemacht haben und die Arbeitsverhältnisse auf dieser Ebene besser

regulièrt sind, wäre falsch. Positive veränderungen werden in den nächsten

Jahren nicht,,geschenkt", auch nicht von sozialdemokratischen Regierun-

gen, sondern sind nur möglich, wenn Gewerkschaften in Ost und West sich

gemeinsam dafür einsetzen: Endlich müssen in der EU bessere Mindestnor-

men für den Sozialen Dialog und für das Kollektivvertragsrecht durchge-
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setzt werden, die ohnehin liberfällis I

Europäischen Parlament bei der Ãt
schlagenen Zwang zur Tariftreue, d¿
verträge bei öffentlictren Aufträsen.
schaftliche Zusammenarbei t zwlschr
trittsländern, sei dies in der Kollekti
sofort in die Bemühungen um eine ,
hen sind, sei dies bei der Durchsetz
internationalen Baustellen oderbei dr
liche Strukturen und Mobilisierunes
ranationaler Ebene. Dies ist die eriol
tage des europäischen Soziaimodells.
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Zusammenfassung und Thesen

Bei der Abstimmung am 25. September geht es um mehr als den Freien Personenverkehr mit
den neuen EU-Ländern: Es geht darum, ob die Schweiz sich wieder ein Stück weiter zu Europa
öffnet oder sich erneut und auf längere Zeit abschottet.

Die EU ist mehr als eine Freihandelszone! Die Schweiz ist nicht nur wirtschaftlich sehr eng mit
der EU verflochten sondern gehört auch politisch zu Europa. Sie ist deshalb darauf angewiesen,
ihre Sozial-, Umwelt- und Bildungspolitik aber auch Teile der Aussenpolitik mit der EU zu harmo-
nrsteren.

Die soziale Dimension in der EU ist nach wie vor ein zartes Pflänzchen, aber es gibt sie! Zwar
hat die EU ihre Kompetenzen, soziale Mindeststandards für alle Mitgliedsländer festzulegen,
noch nicht voll genutzt. ln zahlreichen Bereichen, wie z.B. beim der Mitspracherecht derArbeit-
nehmenden, ist das Niveau aber höher als in der Schweiz.

ln der EU (wie in der Schweiz) gibt es Entwicklungen, die an den Bedürfnissen derArbeitneh-
menden vorbei gehen und werden von den Gewerkschaften kritisiert werden. Mangelnde soziale
Absicherung, Demokratiedefizit und die Unfähigkeit der EU-Länder, die Arbeitslosigkeit wirksam
zu bekämpfen, haben zu vermehrtem Widerstand gefuhrt, der schliesslich in der Ablehnung der
EU-Verfassung durch Frankreich und die Niederlande gipfelte.

Das ,,europäische Sozialmodell" ist heute tatsächlich in Gefahr und damit auch die sozialen Er-
rungenschalten in der Schweiz. Die einseitig auf mehr,,Wettbewerbsfähigkeit" ausgerichtete
Wirtschaftspolitik und die Erweiterung der EU haben dieses Modell in Frage gestellt.

Die Schweizer Linke ist deshalb heute gegenüber der EU noch kritischer als anlässlich der Dis-
kussion über den Beitritt zum EWR im Jahr 1992. Gewachsen ist aber auch die Einsicht, dass
die Schweiz allein das hohe wirtschaftliche und soziale Niveau nicht halten kann sondern dass
dies nur gemeinsam mit den anderen Ländern möglich ist.

Die neoliberale Ausrichtung der gegenwärtigen EU-Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik, deren
jüngster Auswuchs z.B. der Entwur-f der neuen Dienstleistungsrichtlinie ist, wird zu Recht kritisiert
und zwingt die Gewerkschaften in Europa vermehrt zusammenzurücken und für die Erhaltung
des europäischen Sozialmodells zu kämpfen.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist in der Schweiz ähnlich verlaufen wie in der EU: die Schweiz
wies im Durchschnitt noch etwas tiefere Wachstumsraten auf als die meisten EU-Länder,trotz-
dem war die Arbeitslosigkeit weniger gravierend als in den meisten anderen Ländern, insbeson-
dere kleiner als in den grossen EU-Ländern. Eine weitere Abschottung der Schweiz von der EU
würde sich wirtschaftlich negativ auswirken. Ein noch grössererAbstand beim Wachstum und
höhere Arbeitslosigkeit wären die Folgen.

Nach derAblehnung des Beitritts zum EWR im Jahr 1992 hat sich die Schweizfürden bilateralen
Weg entschieden. Mit den bilateralen Abkommen I und ll wurde die Schweizzu ca. B0 Prozent in
den EU-Binnenmarkt integriert. Die Gewerkschaften haben den Bilateralismus nie als beste Lö-
sung angesehen, da die bilateralen Abkommen die soziale lntegration der Schweiz nicht ein-
schlossen. '

Die Bilateralen Abkommen I und ll sind aber als Minimallösung für die wirtschaftliche lntegr4tion
der Schweiz nötig. Der freie Personenverkehr wird zudem von den Gewerkschaften als soziales
Grundrecht befürwortet. Von der freien Berufs- und Wohnortwahl ohne Diskriminierung profitieren
Ausländerlnnen in der Schweiz und Schweizer im Ausland.

Der freie Personen- und Dienstleistungsverkehr hat bisher in Europa nicht zu erhöhter Migration
und einem Export von Arbeitslosigkeit geführt. Nach wie vor gibt es auch innerhalb der gleichen
Länder Reqionen mit sehr hoher und sehr tieferArbeitslosiokeit.
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Die Ausdehnung des freien Personenverkehrs mit der EU ist fur die Schweiz trotzdem nicht ohne
Risiko und weckt Angste bei der Bevölkerung: Zu Lohnsenkungen darf es in der Schweiz nicht
kommen. Die viel beschworene gleichzeitige Senkung des Preisniveaus würde, sofern sie über-
haupt eintrifft, zur Rezession und Senkung der Kaufkraft führen.

Die Gewerkschaften haben die Gefahr des Lohndumpings erkannt und wirksame, neue flankie-
rende Massnahmen gegen Lohndumping durchsetzen können. Die Gewerkschaft Unia kann
deshalb der Ausdehnung des freien Personenverkehrs zustimmen.

Der freie Personenverkehr und damit die Sicherung der bilateralen Abkommen I und ll sind nötig
für eine lntegration der Schweiz in Europa, genügen aber nicht. Die Schweiz muss mittelfristig
weiterhin die politische und soziale lntegration in die EU anstreben.

Nur mit einem Beitritt ist auch wirklich politische Mitbestimmung bei der Weiterentwicklung der
EU zu haben. Die Gewerkschaft Unia ist bereit für diesen Schritt und den gemeinsamen Kampf
mit den anderen eurooäischen Gewerkschaften fûr ein soziales Eurooa.

Grafik 1: Europäische Union und Europäischer Wirtschaftsraum
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vom linken <<kritischen Ja> bis zur Auseinandersetzung
über den Freien Personenverkehr

1992 lehnten die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Beitritt zum Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) ab und zwar mi| einem ganz knappen Volksmehr. Gewerkschaften wie
auch Arbeitgeber befun¡vorteten den Beitritt. Die populistische Rechte unter Führung der SVp bucn-
te schliesslich mit der Ablehnung einen ihrer ersten politischen Grosser-folge. Gegeñ den Beitritt
sprachen sich damals auch Kreise der Linksgrünen Bewegung aus, allerdings mù ganz verschiede-
nen Argumenten.

Ein wichtiges Argument der links-grünen EWR-Gegner wurde auch lange innerhalb der Gewerk-
schaften diskutiert: Der EWR hätte zwar die vollständige wirtschaftliche lntegration in die EU ge-
bracht, eine echt politische Mitbestimmung wäre aber nach wie vor nur durch einen EU-Beitritt mog-
lich gewesen. lmmerhin: Als EWR-Mitglied hätte die Schweizden gesamten politischen Acquis ü-
bernehmen müssen, also auch die gesamten sozial- und umweltpolitischen Mindestbestimmungen
der EU. Durch das sog. Euro-Lex sollte die Schweizer Gesetzgebung an den EU-standard ungé-
passt werden. Dies hätte auch die Anerkennung der europäischen Sozialcharta und die Verbeise-
rung des Schweizer Sozial- und Arbeitsrechts in diversen Bereichen bedeutet

Die Gewerkschaftslinke in der Schweiz war in einem Dilemma. Mit dem 1gB9 aufgelegten Binnen-
marktprojekt und der geplanten Wirtschafts- und Währungsunion im Maastrichter Vertrag verfolgte
die EU ein ma¡ktwirtschaftliches Projekt, das den Wettbewerb nochmals ankurbeln und ãlle noch
vorhandenen Wettbewerbshemmenden Faktoren innerhalb der Gemeinschaft beseitigen sollte. Al-
lerdings wollte die damalige EG-Kommission unter dem gewerkschaftsnahen Präsidenten Delors
dafÜr sorgen, dass das Binnenmarkt-Projekt durch einen umfangreichen Katalog von sozialen Min-
deststandards und einer EU-Beschäftigungspolitik begleitet wird, wovon die Schieiz ebenfalls profi-
tiert hätte. Zudem befürchtete die Linke, dass sich diJSchweiz durch ein Nein zum EWR auf einen
isolationistischen Kurs begeben würde, der von der populistischen Rechten bestimmt wird. Das Ab-
wägen dieser Argumente führte schliesslich zur Position des ,,kritischen Ja" der Gewerkschaftslin-
ken. Man kritisierte also einerseits das vom neoliberalen Geist geprägte Projekt der Wirtschafts- und
Währungsunion, anerkannte aber gleichzeitig die sozialen Fortschrittó in dei EU und die Tatsache,
dass der Kampf für soziale Mindestsicherung und für Beschäftigung in Europa nicht isoliert von der
Schweiz aus gefÜhrt werden kann sondern nur im Verbund mit den forlschriiflichen Kräften in den
anderen europäischen Ländern. ln diesem Sinn wurde der EWR-Beitritt als wichtige Vorstufe für
einen EU-Beitritt, der dann auch die politische Mitbestimmung beinhalten würde, befün¡uortet.

Unterschätzt haben damals die Gewerkschaften die Angste der Bevölkerung vor der Offnung des
Arbeitsmarktes. Tatsächlich stellte sich nach der knapp verlorenen Abstimmung über den fWR-
Beitritt heraus, dass die Angst vor Lohndumping und Arbeitslosigkeit durch O¡eÊintunrung des Frer-
ten Personenverkehrs mit den EU-Ländern bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den
Ausschlag gegeben hat, um ein Neín zum EWR-Beitritt einzulegen. Offensichflich hatten es Ge-
werkschaften und Linke versäumt, hier die richtigen Forderungen zu stellen, um mittels übergangs-
fristen und sozialpolitischen Reformen im lnnern eine Situation zu schaffen, damit der Freie perso-
nenverkehr ohne Nachteile fur die in der Schweiz Beschäftigten eingeführt werden kann.

Dass der Freie Personenverkehr und die Dienstleistungsfreiheit in Europa zu Sozial- und Lohndum-
ping führen kann, war damals auch noch nicht offensichtlich: Die Er-fahrungen in der EU in den
siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts wiesen eher in die andere Richtung: der
Freie Personenverkehr und die offenen Grenzen hatten bisher nicht zu einer weiteren Arbeùsmigra-
tion von den sÜdeuropäischen zu den nördlichen EU-Ländern geführt und kaum Lohn- und Sozial-
dumping verursacht.

Erst mit der zunehmenden Globalisierung, dem Binnenmarktprojekt der EU, der Liberalisierung der
Dienstleistungen und des öffentlichen Beschaffungswesens kam es vermehrtzur ,,erzwungenen"
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Arbeitsmigrat¡on. D.h., dass z.B. im früher regional tätigen, gewerblichen Bausektor vermehrt Ar-
beitnehmende von ihren Unternehmen in andere Länder,,entsandt" wurden, was be¡ wesentlich un-
terschiedlichen Arbeitskosten zwischen den Ländern zu Lohndumping führte. lm Verlaufe der neun-
ziger Jahre verlangten deshalb die Gewerkschaften in Europa die Durchsetzung des Prinzips des
gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort (Ausführungsortsprinzip), was schliesslich
in der EU 1996 zur Annahme der Entsenderichtlinie führte, welche den Mitgliedsländern dieses
Prinzip vorschrieb und auch Grundlage des schweizerischen Entsendegesetzes wurde.

Nach der Niederlage beim EWR-Beitritt befürwortete die die bürgerliche Mehrheit den Ausbau des

,,bilateralen Weges" und Ende der neunziger Jahre wurde mit der EU das Bilaterale Abkommen I mit
sieben Paketen ausgehandelt, deren wichtigste das Transitverkehrsabkommen und der Freie Per-
sonenverkehr waren.

Linke und Gewerkschaften distanzierten sich zunächst vom bilateralen Weg, der vor allem der Kapr-
talseite nützt, und hätten sich lieber einen neuen Anlauf für den vollständigen EU-Beitritt gewünscht.
Die zögerliche Politik des Bundesrates und der gestärkte populistische und isolationistische bürger-
liche Flügel unter Führung der SVP verunmöglichten jedoch einen solchen Schritt. Die Gewerk-
schaften befürworteten deshalb schliesslich das Bilaterale Abkommen I als wichtigen Schritt zur
wirtschaftlichen lntegration der Schweiz in die EU. Diesmaljedoch wollte man den Fehler von 1992
nicht wiederholen und verlangte flankierende Massnahmen zum Schutz gegen Lohn- und Sozial-
dumping durch den Freien Personenverkehr. Diese konnten schliesslich durchgesetzt werden und
fanden auch das Vertrauen der Bevölkerunq. welche das Bilaterale Abkommen I 1999 in einer
Vol kabstimmung befürwortete.

lm Jahr 2004 wurde dann mit der EU das Bilaterale Abkommen ll, das als wichtigste Dossiers das
Dublin/Schengen-Abkommen und die Zinsbesteuerung beinhaltet, ausgehandelt. Hinzu kam eine
Zusatzvereinbarung zum Bilateralen Abkommen I über die Ausdehnung des Freien Personenver-
kehrs auf die neuen EU-Länder in Mittel- und Osteuropa. 2005 wurde ùber diese Abkommen ent-
schieden. Trotz Kritik eines Teils der Linken am Schengen/Dublin abkommen und aufwändiger Pro-
paganda der Rechten gegen dieses Abkommen stimmten bei einer relativ hohen Beteiligung fast 55

Prozent für den Beitritt zu Schengen/Dublin. Dies geschah in der gleichen Woche, in der die franzö-
sischen und die niederländischen Stimmburger die neue EU-Verfassung ablehnten. ln der europäi-
schen Presse wurde deshalb die Entscheidung in der Schweiz als eine ,,Abstimmung gegen den
EU-kritischen Trend" kommentiert.

Zusammen mit der Ausdehnung des Freien Personenverkehrs bedeutet das Bilaterale Abkommen ll
nicht nur eine fast vollständige, wirtschaftliche lntegration der Schweiz in die neue, erweiterte EU

sondern diese Vereinbarung hat zum ersten Mal mit dem Dublin/Schengen-Abkommen auch ge-
wichtige, politische lmplikationen. Die Schweizer Linke trat trotz der Kritik an SchengeniDublin
mehrheitlich für die Vorlagen ein, die SPS und die Gewerkschaften praktisch geschlossen.

Die grundsätzliche Diskussion über die gegenwärtige Ausrichtung der EU, die sich in Frankreich in

der Auseinandersetzung uber die EU-Verfassung manifestierte, spielte im Abstimmungskampf
kaum eine Rolle. Auch nicht die Diskussion darüber, ob der bilaterale Weg mit der EU der richtige
sei. Aus der gewerkschaftlichen Perspektive ergibt sich aber insbesondere nach Annahme der bila-
teralen Abkommen ll und dergleichzeitig durch die Verfassungsablehnung ausgelösten Krise in der
EU die Notwendigkeit, diesen Weg zu hinterfragen und zu diskutieren, wie es im Verhältnis
Schweiz-EU weitergehen könnte . Dazu gehört auch eine Auseinandersetzung mit den neueren
Entwicklungen in der EU und die Frage, ob und warum eine Beitrittsperspektive noch attraktiv ist.
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12 Schweiz und EU - wie weiter?

Ein Ja der Gewerkschaften zum erweiterten Freien Personenverkehr und zu den Bilateralen Ab-
kommen ll bedeutet kein Ja der Gewerkschaften zum bilateralen Weg, aber auch kein bedingungs-
loses Ja zu allen weiteren lntegrations- und Liberalisierungsbestrebungen zwischen der Schweiz
und der EU.

Den Schweizer Gewerkschaften wurde der Bilaterale Weg durch die Rechte aufgezwungen. Bei

verschiedener Gelegenheit haben sie sich für einen Vollbeitritt der Schweizzur EU ausgesprochen.
Zulelzl anlässlich der Volksinitiative ,,Ja zu Europa" die sofortige Beitrittsverhandlungen forderte und
vom Volk 2001 abgelehnt wurde. Die Bilateralen Abkommen ll werden unter anderem auch deshalb
befürwortet, weil der Beitritt zu Schengen/Dublin ein erster politischer Schritt in Richtung Europa ist

und somit auch als eine Etappe zum Beitritt interpretiert werden könnte.

12.1 EU weniger attraktiv

Das Ja zum Beitritt zur EU ist aber seitens der Gewerkschaften und Linken weniger euphorisch als

auch schon. Dies hat mit den neusten Entwicklungen in der EU zu tun und berührt auch das Prob-
lem des Freien Personenverkehrs. Mittels der sog. Lissabon-Strategie möchte die EU zum wettbe-

werbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt werden. Dabei sind jene Kräfte immer stärker geworden,

welche dies mit einem Deregulierungswettlauf erreichen und deshalb auch Sozialdumping und

Steuerdumping in Kauf nehmen wollen.

Neustes Beispiel is{Oer Entwurf für eine neue Dienstleistungsrichtlinie, nach dem ehemaligen zu-
ständigen EU-Kommissar,,Bolkestein-Richtlinie" genannt, welche einen neuen Deregulierungs-
schritt für den wichtigen Dienstleistungssektor beinhaltet. ln diesem Richtlinienentwurf ist die strikte

Anwendung des Herkunftslandsprinzips vorgesehen. Der Herkunftsmitgliedstaat, d. h. der Staat, in
dem das Dienstleistungsunternehmen formal registriert ist, und der Staat, in dem die Dienstleistung
tatsächlich erbracht wird, der sog. Erbringungsstaat, sollen sich hierbei in gegenseitige_m Vertrauen

intensiv unterstLitzen und zusammenarbeiten. Mit dieser Richtlinie werden jedoch die Überwa-

chungs-, Kontroll- und Durchsetzungsmechanismen der Erbringungsstaaten eingeschränkt und so-
gar verunmöglicht.

Und hierin liegt auch das Hauptproblem der geplanten Richtlinie: Dieser Entwurf stellt einen tiefen

Eingriff in die Rechte jedes Mitgliedslandes der EU dar, die Tätigkeiten der Firmen ,,im eigenen

Land" zu regeln. So kann z. B. zukünftig vom Erbringungsstaat noch nicht einmal mehr Überprüft

werden, ob die Beschäftigten eines Dienstleistungsunternehmens, das in einem anderen Mitglieds-

staat niedergelassen ist, überhaupt eine Arbeitserlaubnis haben. Dafür ist der Herkunftsstaat zu-

ständig.

Die Entsenderichtlinie soll zwar formal weiter gültig bleiben, d.h. dass z.B. für entsandte Bauleute

weiterhin Tarifverträge und Arbeitsvorschriften des Ortes der Ausführung gelten sollen. Wenn je-

doch die Kontroll- und Vollzugsmöglichkeiten am Ort der Ausführung eingeschränkt werden, wird

die Umsetzung der Entsenderichtlinie noch schwieriger als heute.

Die Schweiz kennt vorläufig nur eine begrenzte Dienstleistungsfreiheit mit der EU. Nämlich im Be-

reich der öffentlichen Aufträge, im Bereich des Land-, und Luftverkehrs und für personenbezogene

Dienstleistungen während dreier Monate innerhalb des Abkommens über den Freien Personenver-

kehr. Die Schweiz ist als Nichtmitglied der EU deshalb nicht direkt von dieser Richtlinie betroffen.

Aber bei zukünftigen bilateralen Abkommen wird die Dienstleistungsfreiheít mit der EU ganz oben

auf der Agenda stehen. Sollte ein solches Abkommen Wirklichkeit werden müsste die Schweiz die-

se Richtlinie als geltendes Recht übernehmen, um sich einem gemeinsamen europäischen Bin-

nenmarkt für Dienstleistungen nicht komplett zu verschliessen. Gilt diese Richtlinie ohne Ausnah-

meregelung in der gesamten EU, so würde für die Schweiz auf die Dauer keine Sonderregelung to-

leriert werden. lm Moment machen nicht nur die europäischen Gewerkschaften sondern auch ein-
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zelne Länder wie Frankreich und Deutschland sowie viele EU-Parlamentarier Druck gegen den
Richtlinienvorschlag. Es besteht deshalb eine gute Chance, dass dieser nochmals entscheidend
abgeändert oder vom EU-Parlament gar abgelehnt wird.

ln Zusammenhang mit dem Diskurs über die ,,Preisinsel Schweiz" wird neuestens auch vorgeschla-
gen, dass die Schweiz das ,,Cassis de Dijon-Prinzip" der EU im Warenverkehr úbernehmen soll.
Diese Forderung wird namentlich von Arbeitgeberseite vehement gestellt. Beim Cassis de Dijon-
Prinzip handelt es sich um die gegenseitige Anerkennung von Normen und Warenprüfungen. Vor-
gesehen ist, dass die Schweiz díeses einseitig übernimmt, d.h., dass jedes Produkt, das in einem
EU-Land geprüft und zugelassen wird, automatisch auch in einem anderen EU-Land zugelassen
weroen muss.

Auch wenn es unsinnig erscheint, wenn eine Zahnpastatube nicht direkt in die Schweiz importiert
werden kann, weil darauf eine Deklaration fehlt und deshalb die Tube neu bedruckt werden muss.
Die nötige Ergänzung des Cassis de Dijon-Prinzips in der EU sind gemeinsame, EU-weite Mindest-
bestimmungen im Arbeitsschutz, im Arbeitsrecht und im Umweltschutz. Nur zusammen mit einer
gewissen Harmonisierung der Mindestvorschriften kann das Cassis de Dijon-Prinzip funktionieren.
Diese Mindestbestimmungen sind aber zwischen der EU und der Schweiz in der Regel nicht har-
monisiert, d.h. dass es durchaus möglich ist, dass das Cassis de Dijon-Prinzipzu Sozial- oder Um-
weltdumping führen kann. Bei der Ubernahme der Dienstleistungsfreiheit der EU ergäbe sich das
gleiche Problem.

12.2 Eu-Beitritt trotz allem nötig

Von den Gewerkschaften könnte deshalb eine solche Rosinenpickerei im Verhältnis der Schweiz
zur EU nicht mehr weiter toleriert werden. Sollte der Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen
der EU und der Schweiz weiter liberalisiert werden, müsste die Harmonisierung aller Mindestvor-
schriften, insbesondere auch jene des Sozial- und Arbeitsschutzes als absolute Bedingung gestellt
werden. Klar ist allerdings auch, dass eine Übernahme der Mindestvorschriften mit politischer Mit-
bestimmung nur durch einen EU-Beitritt möglich sein wird. Etwas anderes wird die EU kaum zubilli-
gen.

Nach der positiven Abstimmung zum Schengen/Dublin-Abkommen wurde von der politischen Rech-
ten wieder einmal vehement gefordert, dass das EU-Beitrittsgesuch der Schweiz, das seit der nega-
tiven Abstimmung über den EWR-Beitritt von 1992 sistied wurde, offiziell zuruckgezogen wird. Als
Alternative zum EU-Beitritt wurde der Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen der Schweiz
und der EU im Sinne eines Assoziierungsabkommens vorgeschlagen. Ein solcher Schritt hätte aus
unserer Sicht einen praktisch endgültigen Charakter. Der Rückzug des Beitrittsgesuches mit dem
gleichzeitigen Abschluss e,ines Rahmenabkommens wäre ein politisches Signal von grosser Trag-
weite. Der,,Sonderfall Schweiz" mit dem bilateralen Weg würde zementiert und eine politische ln-
tegration in die EU wäre für lange Zeit wenn nicht für immer ausgeschlossen. Eine volle wirtschaftli-
che lntegration in die EU ahne eine politische Zusammenarbeit mit der Übernahme aller politischen
und sozialen Verpflichtunge_n kann niemals im lnteresse der Gewerkschaften und der links-grünen
Kräfte in diesem Land sein.'

Die EU steckt in einer Krise und Entwicklungen der letzten Jahre erfordern eine kritische Position zu
diesem Gebilde. Alternativen zur grenzenlosen Globalisierung und zur neoliberalen Strategie kön-
nen aber letztlich nur zusammen mit allen fortschrittlichen Kräften in der EU entwickelt und durch-
gesetzt werden. Das europäische Sozialmodell, so sehr es im Moment in Frage gestellt wird, ist
immer noch eine Alternative zum anglikanischen oder ostasiatischen Modell. Die EU als eine der
grössten Wirtschaftsmächte kann eine entscheidende Rolle spielen und eine gewichtige Stimme in
die Weltpolitik einbringen. Das europäische Modell muss deshalb im Grundsatz verleidigt und darf
nicht zu Tode reformiert werden. Dies erfordert letztlich politische Entscheide, bei denen auch wir
mitdiskutieren und mitentscheiden wollen. Das bilaterale Abkommen Il und die Ausdehnunq des

' Siehe hier¿u die Thesen der GBI von 1999 zum Verhältnis Schweiz-EU im Anhano
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freien Personenverkehrs auf die ganze EU sind n
Moment politisch nichts Besseres durchgesetzt w
aber nur mit einem EU-Beitritt. Dies ist vielleicht d
Kritik an der heutigen Union, das politisches Zíel c


